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Bund 2015/11 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG -
Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Adria-Immobilen AG), im November 2006 die HYPO Cilyimmobil ien­

Klagenfun GesmbH (Hypo Cilyimmobilien-Klagenfun). 

Mit Kaufvenrag vom 30. November 2006 kaufte die Hypo Cityim­

mobilien-Klagenfun von der Stadt Klagenfun am Wönhersee einen 

10.971 m2 großen innerstädtischen Baugrund (Mes egelände). Der Kauf­

preis betrug 2,35 Mio. EUR (2 14,20 EUR/m2), inkl. Anschaffungsne­

benko ten 2,59 Mio. EUR. Die geschätzten Gesamtkosten flir den Lie­

genschafl kauf und die geplante Bebauung betrugen 50,00 Mio. EUR. 

Im Kaufvenrag vom 30. November 2006 hielten die Venragspaneien 

ausdrücklich fest, dass der au schließliche Zweck des Grundkaufs die 

Errichtung und der dauernde Betrieb eines multifunktionalen Business­

centers war und am Kaufobjekt die Errichtung der Österreich-Zentrale 

der HGAA geplant war. 

Verkauf prozess 

22.1 Im Juli 2009 stimmte der Vorstand der HBlnt dem Antrag des Vorstands 

der HYPO IMMOBILIEN, das Bauprojekt einzu teilen sowie Exitszena­

rien auszuarbeiten, zu. Der Vorstand der HBlnt informiene den Auf­

ichtsrat im September 2009 über den Projektstopp. 

Mit Schreiben vom 3. September 2009 teilte die HYPO IMMOBILIEN 

der Stadt Klagenfun am Wönhersee mit, dass sie aufgrund der .win­

schaftlich anspruchsvollen Zeiten- vom geplanten Bauprojekt Abstand 

nehmen möchte. Mit Schreiben vom 1 2 .  Jänner 2010 gab die Stadt Kla­

genfun am Wönhersee bekannt, vom im Kaufvenrag vom 30. Novem­

ber 2006 eingeräumten flinljährigen Wiederkaufsrecht Gebrauch 

machen zu wollen. 

Nach der Klärung der zwischen Hypo Cityimmobilien-Klagenfun und 
der Stadt Klagenfun am Wönhersee bestehenden Abwicklungsfra­
gen beschloss der Gemeinderat der Stadt Klagenfun am Wönhersee 

im Dezember 2010, zugunsten der Klagenfuner Messe Betriebsgesell­

scharr m.b.H. (Klagenfuner Messe Betriebsgesellschaft)IB auf ihr Wie­

derkauf recht zu verzichten und die Liegenschaft von der Klagenfur­

ter Me se Betriebsgesellschaft rückkaufen zu lassen. Mit Kaufvenrag 

vom 2 1 .  Juni 201 1 kaufte die K1agenfuner Messe Betriebsgesellschaft, 

u.a. unter Beitritt der Stadt Klagenfurt am Wönhersee, die Liegenschaft 

von der Hypo Cityimmobilien-Klagenfun um 2,35 Mio. EUR zuzüglich 

I1 G�IIS(haftc;r des Jah� 2011: Stadt Klagrnfurt am Wönhrrs« (48 "tI). Kammrr drr 
g('wrrbhch('n Win.schafl rur K:imtt:n {26 qu), K mlnrt Landes- und Jlypothrkrnbank 
- Holdong (Kämln<r Landrsholding (26 '*'1 
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20 % USt zurück. Zu diesem Zeitpunkt (letzte Verkehrswertermittlung 

vom Juli 2010) betrug der von den Immobil ienschätzem der HGAA 

emlittelte Verkehrswert der Liegenschaft 3,51 Mio. EUR. 

22.2 Der RH wies darauf hin. dass zwischen dem Beschluss. das Projekt ein­

zustellen (Juli 2009). und dem Kaufvenrag (Juni 201 1 )  fast zwei Jahre 

vergingen. Er kritisierte. dass der relativ simple Verzicht auf ein Wie­

derkaufsrecht und der Rückkauf durch die K1agenfurter Messe Betriebs­

geseIl chaft auch unter Berücksichtigung der erforderlichen Einbin­

dung der Stadt Klagenfurt am Wörthersee sehr lange dauerte. Der RH 

empfahl der HBlm. Abwicklungsfragen einer rascheren Klärung zuzu­

fUhren. um insbesondere der angestrebten zügigen Aufarbeitung des 

Immobilien port folios in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. 

Der RH wies weiters darauf hin. dass der Wiederkaufspreis um 

1 . 1 6  Mio. EUR unter dem von den Immobilienschätzern der HGAA 

im Juli 2010 ermittelten Verkehrswert lag. 

22.3 (I) Laut Stellungnahme der H8/11t sei die vom RH kritisierte Dauer 
des Projekts _Rückkauf Messegelände- nicht in der alleinigen Gestal­

tungsholreit der H81111 gelegelr gewesen. 

Für die Umsetzung des Rückkaufaktes habe es einer einvenrehmlie/ren 
Regelung mit der Stadt Klagenfurt am Wörthersee bedurft. welche 

grundsätzlich habe bereit eill müssell, eille Rückabwicklung vor dem 
im Kaufvertrag festgelegten letzteIl Stichtag der Rückkaufoptioll ein­
wgehell. Gemäß Statuten der Stadt Klagenfurt am Wörthersce und der 

KlagclrJurter Messe 8etriebsgesellschajl seien zudem melrrJach Gremi­

ellbesclrlüsse flir die Umsetzrl/lgssclrritte elItlang der Verlrandlungser­

gebnisse dnzllholen gewesen. 

(2) Laut Stellungnahme der H81m lrabe der Kaufvertrag vom 30. Novem­

ber 2006 und die darin - weit vor Anteilsübenrahme durch deli 8und -

getroffene Vereinbarung betreffend einen allfälligen Rückkauf durch 

die Stadt Klagerrfurt am Wörthersee deli Rückkaufpreis korrespondie­

rend zum Kaufpreis bestimmr und nie/rr zu einem Verkehrswert, der 
zu einem zukünjligen Stichtag ermitTeIr worden sei. Der Ankauf des 

Grundstücks im November 2006 sei aufgrund der Verhandlungser­
gebnisse mir dem 8ürgemreister der Sradr Klagenfurt am Wörther ee 

wescmlich unrer dem Verkehrswert erJolgr. 8egründet habe dies die 

Sradt mit einem grundsätzliclren Emgegenkommen bei einer illllerstäd­

tischen Projektentwicklung d'lfch die H8lnt, VOll der IIIl1I/ sich auch 

eille Erlröhung der Kaufkraft im südlie/rCII Innenstadlleil erhofft habe. 
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22.4 Der RH nahm von den ergänzenden AusfUhrungen der HBlnt betref­

fend Umsetzungsdauer und Verkehrswen im Zusammenhang mit dem 

Projekt Rückkauf Messegelände Kenntnis, verblieb jedoch bei seiner 

Würdigung und Empfehlung, die Aufarbeitung de Immobilienpon­

folios voranzutreiben und entsprechende Abwicklungsfragen rascher 

zu klären. 

23.1 Gemäß Pkt. 11 des Kaufvenrags vom 30. November 2006 war bei Aus­

übung des Wiederkaufsrechts der allenfalls rückzuüberweisende Kauf­

prei auf Ba is des Verbraucherprei index (VPI) 2005 wengesichen zu 

entrichten. Als Ausgangsbasis fUr die Berechnung der Wensicherung 

war der im Monat der grundbücherlichen DurchfUhrung verlautbane 

Index heranzuziehen. wobei erst eine Änderung des Index von 5 'lb 

nach oben oder unten berücksichtigt werden sollte. Die Berechnung 

der Wensicherung endete mit dem Monat der Ausübungserklärung des 

Wiederkaufsrechts. wobei die zuletzt veröffentlichte Indexzahl maß­

geblich war. 

Die grundbücherliehe DurchfUhrung der Liegenschaftstransaktion fand 

am 28. März 2007 statt. In diesem Monat wurde die endgültige Index­

zahl des VPI 2005 des Monats Jänner verlautban: sie betrug 102.0. 

Am 1 2. Jänner 2010 gab die Stadt Klagenfun am Wönhersee der Hypo 

Cityimmobilien-Klagenfun gegenüber bekannt, von ihrem Wieder­

kaufsrecht Gebrauch machen zu wollen. Am 1 2. Jänner 2010 betrug 

die zuletzt veröffentlichte endgültige Indexzahl des VPI 2005 107.8 

(vom Oktober 2009: veröffentlicht am 16. Dezember 2(09). Die pro­
zentuelle Änderung des VPI 2005 betrug somit 5.7 %. 

Im Jänner 201 1 hielt die beratende Rechtsanwaltskanzlei schriftlich 

fest, dass laut Hypo Cityimmobilien-Klagenfun der Rückkaufspreis 

keiner Wensicherungsberechnung unterl iegen soll. Dieser Vorgabe fol­

gend, wurde in Pkt. 11 des Kaufvenrags vom 2 1 .  Juni 201 1 festgehalten, 

dass zum Zeitpunkt der Ausübungserklärung eine Indexänderung von 
5,0 % noch nicht erreicht war und der Rückkaufspreis keiner Wensi­

cherungsberechnung unterlag. 

Laut einem Aktenvennerk der HBlnt vom April 201 2 nahm die 

Hypo Cityimmobilien-Klagenfun die Wensicherungsklausel nicht in 

Anspruch. weil die Stadt KJagenfun am Wönhersee ihrerseits auf ihr 

Wiederkaufsrecht zugunsten der Klagenfuner Messe Betriebsgesell­

schan verzichtete und sie dadurch den Rückkauf der Liegenschaft durch 

die Klagenfuner Messe Betriebsgesellschaft ennöglichte. 
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23.2 Der RH wies darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Ausübungserklärung 

eine Indexänderung von über 5 % vorlag. Er hielt kritisch fest, dass 

der Hypo Cilyimmobilien-Klagenfun durch den Verzicht auf die Aus­

übung der Wertsicherungsklausel im Zuge des Rückkaufs 1 30.000 EUR 

entgingen. 

Der RH empfahl der HBlnl, in Hinkunft bei gleichgelagcnen Fällen auf 

die Ausübung von Wensicherungsklauseln zugunsten der HBlnt oder 

ihrer Tochtergesel lschaften nicht zu verzichten. Weilers empfahl er, 

eine nachträgliche Einforderung der Wensicherung zu prüfen. 

23.3 Laut Stellungnahme der HBlm habe sie die Stadt Klagenfurt am 
Wörrllersee im Rahmen der Verhandlungen zum Rückkauf des Grund­

srück gebeten, die Liegensclraft anders als verrraglicil vereinbarr nicht 

als Stadl Klagenfurr am Wörthersee, sondem von einer städtischen 
Beteiligung ankaufen zu lassen. Dieser Vorgang habe Jiir die HBlne 

im Si'IIle der umsatzsteuerlichen BelwndlU/lg den weseurlicl,ell wirt­

sclraftlicllen Vorreil in Nöhe der gezogenen Vorsteuer VOll 620.000 EUR 

geIrabt. Für die Stadt bzw. deren Beteiligung sei dieser mit Umsatz­
steuer ausgewiesene Rückkauf im Rahmen eines möglichst vorsteuer­

scilOnenden Berriebskonzepts hillgegell als neutral ZII betrachten. 

Die Stadt Klagenfurt am Wörrhersee sei nach ausgiebigen Verhand­
lungell dieser im lIlIeres e der HBlnt liegendeIl Vorgangsweise nach­

gekommell. Im GegellZllg habe sie verlangt, dass die HBilll auf eine 
allfällige Indexanpassung - abhängig von der Anwendbarkeit und kon­

kretell Berechllullg zumfestzu/egellden Stichtag - zwischell 0 EUR bis 
ma.rimal 1 30.000 EUR /lenichte. 

Die HBilll lw/te fesl, dass ihr die getroffene Vereinbarung aucll unler 

Berücksichtigung der elItfalleneIl Indexierullg eillell weselltlicllen wirt­

schaftlicllell Vorteil ill Höhe VOll zumindest 4 90.000 EUR erbracht 

habe, der gerade eben lIur durch den abgegebellell Verzicht habe erreicht 

werden köllnell. Die Stadt Klagenfurt am Wörtllersee lrabe ill deli Ver­

handlungell eille Werr icherung vielmehr sclrlicllrweg abgefellllt ulld 
diese sei danll illsbesolldere ill Hinblick auf die Umsatzsteuerrhema­

tik lIlId die damil für die HBIIII verbundeneIl wirlschaftlichell Vorreile 
lIicht weiter verfolgt worden. 
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24.1 ( 1 )  Wie aus einen HBlnt-intemen E-Mail vom November 2006 her­

vorging, belrug der Kaufpreis mr das anzukauFende Grundstück 

220,00 EUR/m2 abzüglich eines von der Hypo Cityimmobilien-KJa­

gen Furt für zwei KJagenfurter Sportvereine zu entrichtenden Sponso­

ringbetrags in Höhe von jeweils 3 1 .810 EUR, wOraus sich ein Preis von 

2 1 4,20 EUR/m2 ergab. Die Hypo Cityimmobilien-KJagenfun schloss die 

beiden Sponsori ngverträge am 1 5. Jä nner 2007 und am 27. April 2007 

ab. Während die Hypo Cityimmobilien-Klagenfun dem ersten Sport­

verein den Sponsoringbetrag per Überweisung bezahlte, wurde der 

Betrag für den zweiten Sportverein bar behoben. Weitere Sponsoring­

verträge hatte die Hypo Cityimmobilien-Klagenfurt nicht abgeschlos­

sen. 

Die Sponsoringverträge räumten der Hypo Cityimmobilien-KJagenfun 

das Recht ein, als offozieller Sponsor der Aktivitäten der Sportvereine 

zu werben bzw. nach Absprache mil den Vereinen Produktionsrotos 

für werbliche Auftritte und Präsentationen kostenlos zu nutzen. Wei­

ters verpflichteten sich die Sportvereine, auf ihrer Homepage bzw. ihrer 

Tribüne ein Transparent mit dem Vermerk _Mit freundlicher Unter­

stützung der Hypo Cityimmobilien-Klagenfurt GesmbH" zu platzie­

ren. Die bei den Verträge endeten automatisch am 3 1 .  Dezember 2007. 

Da sich laut Hypo Cityimmobilien-Klagenfurt das Projekt noch im 

Entwurfsstadium befand, nutzte sie die Rechte aus den Verträgen mit 

den Sportvereinen nicht; auf werbliche Maßnahmen verzichtete sie Zur 

Gänze. Die Sponsorbeträge in Höhe von insgesamt 63.620 EUR ent­

richtete die Hypo Cityimmobilien-Klagenfurt trotzdem und machte sie 

2007 als Betriebsausgabe gehend. 

Die Sponsoringvenräge hatten folgende f,nanzielle Auswirkungen: 

Der mit der Stadt Klagenfurt am Wörthersee verabredete Kauf­
preis verringerte sich aufgrund der Sponsponsoringverträge um 
63.620 EUR. 

- Durch die gewählte Vorgangsweise wurde die zu entrichtende Grund­

erwerbsteuer um 2.226,70 EUR gemindert (3,5 % von 63.620 EUR). 

Der um 63.620 EUR venninderte Kaufpreis führte im Zusammen­

wirken mit dem Verzicht auf die Ausübung der Wensicherungsklau­

sei zu einem um 3.626,34 EUR verringerten Rückkaufspreis (5,7 % 

von 63.620 EUR). 
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(2) Für das letztlich nicht realisiene multifunktionale Businesscenter 

inkl. der Österreich-Zentrale der HGAA fielen für den abgehaltenen 

Architekturwellbewerb, die Planung, die Projektsteuerung sowie die 

Finanzierung verlorene Kosten in Höhe von insgesamt 3,50 Mio. EUR 

an. 

24.2 ( 1 )  Der RH wies kritisch darauf hin, dass Sponsoringaktivitäten mit 

dem Erwerb von Grundstücken in keinem unmil1elbaren Zusammen­

hang stehen. Er empfahl der HBlnt, Spon oringaktivitäten nicht mit 

dem Abschluss von anderen Geschäften zu junktimieren und Spon­

soringbeträge aus Gründen der Transparenz nicht bar auszubezahlen. 

Der RH empfahl der HBlnt, ftir finanzielle Sponsoringleistungen die 

vereinbanen Gegenleistungen einzufordern bzw. eine Übertragung der 

Gegenleistungen auf eine andere Konzerngesellschaft anzustreben, um 

verlorene Aufwendungen zu verhindern bzw. zu minimieren. 

Der RH empfahl der HBln! weiters, Sponsoringausgaben aus steuer­

rechtlichen Gründen nur dann als Betriebsausgaben geltend zu machen. 

wenn den Ausgaben ein ent prechender Werbewert gegenübersteht. 

(2) Der RH wies darauf hin, dass ftir das letztlich nicht realisierte multi­

funktionale Businesscenter (inkl. Österreich-Zentrale der HGAA) verlo­

rene Kosten ftir den abgehaltenen Architekturwettbewerb. die Planung, 
die Projektsteuerung sowie die Finanzierung in Höhe von insgesamt 

3.50 Mio. EUR anfielen. Dies entsprach rd. 1 49 % des ursprünglichen 

Kaufpreises. 

24.3 (I) Laut StelluIIgllal,me der HBlnl sei das Spollsorirlg für zwei Fuß­

ballvereille ill KlagenJurt am Wörthersee /lach erJolgten Verlwndltmgen 

zum GnmdstücksallkauJ seite/ls des Bürgermeisters der Stadt Klagell­
Jurt am Wörthersee und des Fillanzstadtrats all die HBlne herangetra­

gen worden. 

Zur Wahrung der wirtSChaftlichen Interes eil der HBlllt sei - nach 

illlemer Abstimmullg mit delll Vorstalld der HBlnt als geplall/er Nu/­

Ur der Immobilie - basierelld auJ der grundsä/zlichell Bcreitsclwjl zur 
Übemaillne dieser Sportjörderung eill Abzug der Fördersumme beim 

KauJpreis verhalldelt wordell. Die Stadt KlagenJurt am Wörthersee habe 

diesemfür die HBIII/ aufwandsneurralen Vor chlag zugestimmt. In der 

HBIII/ sei die Fachabteilung Markerillg der HBA mir der Vertragser­

ricillullg beJassr gewesen. AIIJ Wunsch des ehemaligen Vorstands der 

HBA sei die AuszalJlung über die Projekrgesellsclwjl Hypo Ciryimmo­

bilien-Klagenfurt erfolg/ ulld die Summe in der Projekrkalkularion/ 

MietvorscllTeibullg beriicksichrigt wordell. 
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(2) Die HBI"t tei/te ill der Stell,mg"alll"e beziiglie/, des leW lieh .. ie/lt 

realisierteIl nou/rijimktiorwlell Businessce,lIer mit, dass die Ausgabe .. 

ill Hölle VOll 3,5 Mio. EUR auf Projektgenehmigu'lgen des ehemalige .. 
Konumvorsta .. ds basierten. Die Kosten würden deli gep/ame .. und 

gellehmigtell Projektdetailbudgets entsprechen. Die Kosten der Pla­

nUllgsphase seie .. schlusse .. dlich als verlorener Aufwand darzustel­

len gewesen, weil das Projekt im zweiteIl Halbjahr 2009 eingestelli 
wordell sei. 

24.4 Ocr RH nahm von den ergänzenden Ausführungen der HBlnt bezüglich 

der Sponsoringaktivitäten und verlorenem Projcktaufwand Kenntnis. 

Er hiell jedoch seine Würdigung aufrechl und bekrähigle seine Emp­
fehlungen betreffend die künftige Handhabung von Sponsoringakti­

vitäten. 

25.1 Die Beratungskosten für die durchgeführten Immobil ienverkäufe slell­
ten sich wie folgl dar: 

Tabelle 15: 8era tungsl ei stungen Immobi lienverkäuf e 

"'e .. egelinde, Nomis Quartier, Stadtpark (enter, Herzog-Heinrich-
Klagenfurt Hamburg Spillai Straße, M(inchen 

TZ 21 TZ 14 TZ 17 TZ 19 

in EUR (exkl. USt) 

Rechtsberltung 

Rechtsfragen im lu sam-
menhang mit dem Verkauf 76.991 

vertretung und Beratung 
(Rahmen vereinbarung) 5.000 14.438 

Strukturiertes Verkaufs-
107.017 verfahren 

...... 'Pi�n 

Erfolgsprovision externer 
222.500 Makler 

Intern verrechnete Ver-
kaufsprovision PRO BUS 353.325 542.000 66.750 
GmbH 

5.000 430.316 649.017 303.688 

Quellen: PROBUS GmbH; HBlnt 
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Die Kosten der für die Abwicklung der Immobilienverkäufe herange­

zogenen Rechtsanwälte, mit denen in der HBlnt zum Teil Rahmenver­

einbarungen bestanden, beliefen sich auf rd. 203.000 EUR lexkl. USt). 

Die im Rahmen der konzerninternen Leistungsverrechnung zu entricht­

ende Verkaufsprovision an die PROBUS GmbH bewegte sich - abhän­

gig von Volumen und Komplexität der Verkaur transaktion - in der 

Höhe von 0,75 % und 3 % des Kaufpreises und betrug insgesamt 

rd. 962.000 EUR. 

Beim Verkauf der Immobilie Herzog-Heinrich-Straße erhielt ein exter­

ner Makler. über den der Käufer vermittelt wurde, eine Erfolgsprovi­

sion in der Höhe von 2,5 % des Verkaufspreises (222.500 EUR). Die im 

Rahmen der konzerninternen Leistung verrechnung zu entrichtende 

Verkaufsprovision an die PROBUS GmbH betrug 0,75 % des Kauf­

preises (66.750 EUR). 

Die Verordnung des Bundesministers für winschaftliche Angelegenhei­

ten über Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler legt al 

Höchstbetrag der Provision für die Verminlung von Liegenschaften mit 

einem Wen von mehr als 35.335.42 EUR 3 % des Kaufpreises fest 19. 

25.2 Der RH hie" fest, dass bei analoger Anwendung des Procurement 

Manuals 2009 (siehe TZ 6) für die Beauftragung der Rechtsberarungen 

jeweils mehrere Vergleichsangebote einzuholen gewesen wären IMes­

segelände Klagen fun: drei Vergleichsangebote, Nomis Quanier Ham­

burg und Herzog-Heinrich-Srraße München: je vier Vergleichsange­

bote, Stadtpark Center Spinal: sechs Vergleichsangebote). 

Der RH hielt weiters fest, dass sich die Kosten für die Verminlung der 

Liegenschaften Herzog-Heinrich-Straße zu 2,5 % auf einen exter­

nen Makler und zu 0,75 % intern auf die PROBUS GmbH veneil­

ten und somit insgesamt 3,25 % vom Kaufpreis betrugen (insgesamt 

289.250 EUR). Der RH wies kritisch darauf hin, dass diese Vermitt­

lungskosten die in der Verordnung des Bundesministers für winschaft­

Iiche Angelegenheiten über Standes- und Ausübungsregeln für Immo­

bilienmakJer mit 3 % des Verkaufspreises festgelegte Obergrenze der 

Provision für die Vermittlung von Liegenschaften überstiegen. Der RH 

empfahl daher der PROBUS GmbH, im Fall der Heranziehung von exter­

nen Maidern darauf zu achten, dass die gesamten lexternen und intern 

verrechneten) Verrninlungskosten die in der Maklerverordnung festge­

legte Höchstgrenze von 3 % des Verkaufspreises nicht überschreiten. 

19 § 15 Abs. 2 Verordnung des 8und�minislers rur wirtschafUicheAngelegenheilen Ober 

Slandts- und AusObungsregeln für Immobilirnmaklcr. BGBI. Nr. 297/1996 Ld.g.F. (in 

der Folge k.un MakJervf!'rordnung) 
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25.3 (J) Laut tellungnahme der HB/nt sei die Beauftragung von rechtli­

dren Leistungen durch e.rrenre Referenzen und konzerll interlle Erfah­

rungen, auf Ba i einer detaillierten AuJwands- und Kostenschätzung, 
auf Grundlage der A uftragsbedingungen der bestehenden Rahmenver­

einbarung sowie unter Vereinbarung eines Caps zur Vermeidung von 

Kostenübersdrreitungen erfolgl. 

(2) Betreffend die A usgestaltung der Provisionen teilte die HB/nt in 
ilrrer Stellrlllgna/rme mit, dass die PROBUS GmbH nicht nur übliche 

Vermilliungsaktivitäten im Sinne der Makler verordnung erbracht habe. 

Zell/rale Bestandteile der A ufgaben und ill/erll zu erbringenden Lei -
rungen seien weit über das übliche Angebotsspektrum eines Maklers 

hinausgegangen. 

Das h ierfür verredlllete Eil/geit in Höhe von 0,75 % des Kaufpreises 
(rd. 66.7 50 EUR nmo inkl. aller Aufwendungen und Spesen) sei daher 

al angemessen und keinesfalls zu kritikwürdig zu bezeichnen. 

Festzuhalten sei zudem, dass die im geprüften Verkaufsverfahren durch­

geflihrte Konzerllverrechnung - in Form eines Prozentsatzes des Ver­

kaufspreises - ein Einzelfall sei, der der Tatsadre geschuldet sei, dass 

im gegenständlichen Verfa/rren auch Leistungen vor der Gründung von 
PROBUS GmbH abzurechnen gewesen seien, für die jedoch keine wie 
später üblichen konkreten Zeit- und Leistungsaujzeieillrungen vorge­
legen seie,l. 

(3) Das Heranzielren der heimischen Maklerverordnung zum Zwecke der 

Beurteilung von teils interII (und in diesem Fall zudem auch außerhalb 
des Bundesgebiets der Republik Österreich) bezogene,r Leisrungen sei 
aus icht der HB/nt weder grundsätzlidr noch inhaltlielr gerechtfertigt. 

Zudem sei wohl v.a. wegen der vom RH gemachten Verknüpfung mit 

einer von einem deutsdren Makler illl Zusammen/rang mit einer deut­
selren Immobilie verreelllleten Provision die deutseIre Reell/slage zusätz­
lich maßgeblieIr und IIIitzuberücksieil/igen. 

Darüber hinaus lege der RH die heirniselre Maklerverordnung dahin­
gehend unriell/ig aus, als die Begrenzung der zulässigerweise zu ver­

reeillrenden Verkaufsprovision sich ausdrücklich nur auf einen beauf­
tragten Makler beziehe. Beauftrage der Verkäufer /ringegen me/rrere 
Makler mit der Vereinbarung einer erfolgsunabhängigen Provision, dann 

sei jeder der beauftragten Makler im Rahmen der getroffenen Verein­

barungen und der zulässigen Grenzen gemäß Maklerverordnung zur 
Reelrnu ngslegu ng berech t igl. 
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Selbst wenn man - so wie der RH - an zwei unterschiedliche Die/lstleis­
ter bZl/J. Makler bezahlte Provision zusammenrechne, betrage die ins­
gesamt von der verkaufenden Gesellsclraft bezahlte Provision 3,25 %. 
Die in § /5 Abs. 2 der Maklerverordnung festgelegte Höchslgrenzejlir 
die von einem Makler zu verrechnende Provision der Maklerverordnung 
köm,e aber gemäß § /2 Abs. 2 um 100 % (d.h. auJ 6 %) erhöht werden, 
welm der jeweilige Makler nur vom Verkäufer. nicht aber vom Käufer 
Provision erhalte. Die PROBUS GmbH lrabe keinerlei weitere Provisi­
onen verreelmet und sei daher - selbsl bei Anwendung der Maklerver­
ordnung auf die üblicherweise niel'l von Maklern erbrachten Leistun­
gen - berechtigt gewesen, wesemlich mehr als 0,75 % zu verrechnen. 

Zusammenfassend erachte deshalb die HBlnt die Kritik und die Emp­
fel,lung des RH schon allein mangels Anwendbarkeit der (österreichi­
sel,ell) Maklerverordnullg sowie mangels Übersclrreiten der nach der 
Makierverordllllllg zulässigen Provisionssärze und ullfer Berücksiel,­
tigung der besonderen (eimnaligell) Umstände eilles Betriebsübergangs 
und der damit einhergehenden UmstellUl'g des Verrechllungssystems 
für nicht fundiert. 

25.4 (I) Der RH erwiderte, dass er ungeachtet der ergänzenden AusfUh­
rungen der HBlnt zu den Beauftragungen von rechtlichen Leistun­

gen bei analoger Anwendung des Procuremem Manuals 2009 fUr die 

Beauftragung der Rechtsberatungen jeweils mehrere Vergleichsange­

bote einzuholen gewesen wären, um entsprechende Wenbewerbsvor­
teile nutzen zu können (siehe auch TZ 6). 

(2 )  Der RH stellte klar. dass sich seine Kritik an der Ausgestaltung 

der Maklerprovisionen auf die schließlichen - und fur den RH beur­

teilungsrclevanten - Gesamtkosten bezog, die der HBlnt an Provisi­

onen rur die Vermittlung des Verkaufs entstanden (3,25 % des Kauf­

preises), ungeachtet des auf die PROBUS GmbH entfallenen Anteils 

bzw. auf die von der PRO BUS GmbH im Zusammenhang mit dem Ver­

kauf erbrachten Leistungen. Dies deshalb, weil nach Ansicht des RH 

die seitens der HBlnt vorgenommene Konzernverrechnung von Leis­

tungen der PRO BUS GmbH unabhängig von der rechtmäßig festge­

legten Höhe der Malderprovision war. Er wies deshalb den Vorwurf 

mangelnder Fundiertheit nachdrücklich zurück. Er bekräftigte daher 

seine Empfehlung, im Fall der Heranziehung von externen Maklern 
daraufzu  achten, dass die gesamten Vermitllungskosten 3 % des Ver­

kaufspreises nicht überschreiten. 

(3) Der RH entgegnete, dass er die Maklerverordnung sehr wohl richtig 

auslegte, weil die I-IBlnt beim Verkauf der Immobilie Herzog-Heinrich­

Straße mehrere Makler auf Erfolgsbasis - und nicht, wie die HBlm in 

Bund 2015/ 1 1  

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)10 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Immobilienverkäufe 

Resümee 

Immobilienverkäufe 

Bund 2015/11 

HYPO AlPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG -

Verkaufsaktivit1ten in der Umstrukturierungsphase 

ihrer Stellungnahme ausfUhne, erfolgsunabhängig - beauftragt hane. 

Die Provision in der Höhe von 2,5 'lb des Verkaufspreises stellten dem­

entsprechend das Erfolgshonorar fUr eben jenen Makler dar, der den 

späteren Käufer vermittelte. Die PROBUS GmbH, in der die umfas­

senden Immobilienaktivitäten der HGAA gebündelt waren, verrechnete 

fUr die erbrachten Leistungen im Rahmen der internen Leistungsver­

rechnung der HBlnt eine Verkaufsprovision in der Höhe von 0,75 'lb 

des Kaufpreises. Im Übrigen merkte der RH an, dass fUr ihn die Mak­

lerprovisionen in Österreich im Fokus der Betrachtung standen. zumal 

die HBlnt und ihre TochtergeseIl chaFten primär der österreichischen 

Rechtslage unterliegen. 

Der RH zog - gemäß seinem Prüfungsmaßstab der Rechtmäßigkeit -

den in der Verordnung des Bundesmin isters für winschaFtliche Ange­

legenheiten über Standes und Ausübungsregeln fUr Immobilienmak­

ler genannten Höchstbetrag der Provision für die Verminlung von 

liegenschaften als Richtwen fUr die Obergrenze einer angemessenen 

Erfolgsprovision im Fall des gegenständlichen Immobil ienverkaufs 

heran (3 'lb des Kaufpreises) zumal ihm keine Unterlagen vorlagen, die 

einen anderen Maßstab nahegelegt hätten. Da der HBlnt jedoch Ver­

mittlung ko ten (interne und externe) in Höhe von insgesamt 3,25 'lb 

des Kaufpreises entstanden, überstiegen diese den vom RH herange­

zogenen Richtwen von 3 'lb. Der RH verblieb daher bei seiner Emp­

fehlung, die in der Malderverordnung festgelegte Höchstgrenze von 

3 'lb des Verkauf preises nicht ZU überschreiten. 

26 Im Zusammenhang mit den durch den RH überprüften Verkaufstrans­

aktionen hob der RH die wesentlichen Feststellungen zusammenfas­

send hervor: 

Heranziehung mangelhafter externer Gutachten (TZ 14); 

keine DurchfUhrung eines öffentlichen Bietverfahrens (TZ 15, 17, 19); 

erschwene Bestbieterermitllung, da keine klaren Vorgaben betref­

fend Angebotserstellung an Makler (TZ 20); 

Abweichen von intern vordeflllienen Verkaufsprozessen (TZ 15, 18). 
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Verkauf der Beteiligungen von Schlosshotel Velden 

Ausgangslage 27 (I) Folgende relevante Kenndaten lagen dem Projekt zugrunde: 

Tabelle 16: Beteiligungen Schlosshotel Velden 

Historische Anschaffungskosten 

Investitionen 2005 bis 2008 

Verkehrswert Dezember 2010 

Verkehrswert Juli 2011 (Fairness Assessment) 

Verkaufserlös 

QueUen: HBlnt: RH 

in Mio. EUR 

20,63 

118,84 

50,25 

48 ,37 

46,50 

(2) Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Chronolo­

gie relevanter Ereignisse im Zusammenhang mit Transaktionen rund 

um das Schlossholel Velden sowie der Appartementanlage. 

Tabelle 17: Chronologie der BeteHigungsverkäufe Schloss hotel Velden 

Datum 

1997 

Juli 2004 

2005 bis 2008 

Februar 2009 

März 2010 

Juli 2010 

Juli 2010 

August 2010 

April 2011 

April 2011 

April 2011 

Juli 2011 

Juli 2011 

Mai 2012 

Quellen: HBInt; RH 
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Sachverhalt 

Gründung der KÄRNTNER HOLDING BETEILIGUNGS-AG (KHBAG) 

Gründung der Schlosshotel Velden GmbH (SV_HOTEL) und der Schloss Velden 
Appartementerrichtungs GmbH (SV_APPARTEMENT) und Kauf des Schlosshotels Velden 

Generalsanierung des Schlosshotels Velden und Errichtung eines Zubaus, Errichtung 
der Appartementanlage 

Beschluss des Vorstands der HBlnt zum Verkauf der KHBAG mit allen Beteiligungen 
und Einleitung des ersten Verkaufsprozesses ,Lakevision' 

Änderung der Verkaufsstrategie auf Verkauf von Einzelobjekten 

Zuschlag an Bieter 1 

NiChterfÜllung der Zahlungsvereinbarung durch Bieter 1 

Start des zweiten Verkaufsprozesses 

Umwandlung der KHBAG in die Kärntner Holding Beteiligungs GmbH (KHBG) 

Vertragsabschluss mit Bieter 1 über Verkauf der KHBG (mit SV_HOTEL, SV_ 
APPARTEMENT) 

Herauslösen aller Beteiligungen aus der KHBG mit Ausnahme der SV_HOTEL (mit SV_ 
APPARTEM EN T) 

Auflösung des Vertrags mit Bieter 1 aufgrund Nichterfüllung der vereinbarten 
Zahlungsverpflichtungen 

Vertragsabschluss mit Bieter 59 über Verkauf der SV_HOTEL mit SV_APPARTEMENT 

Liquidation der KHBG 

Bund 2015/11 
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HYPO AlPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG -

Verkaufsaktivitäten in der Umstrulcturierungsphase 

Verkaufsgegenstand 

Finanzierung 

Bund 2015/11 

(3) Die im Jahr 1997 gegründete KÄRNTNER HOLDING BETEILI­

GUNGS-AG (KHBAG) stand Ende 2009 zu 100 'lb im Eigentum der 

HBlnt. Im Juli 2004 hatte die KHBAG die Tochtergesellschaft Schloss­

hotel Velden GmbH (SV_HOTEL) gegründet, die zeitgleich eine Toch­

tergesellschaft - die Schloss Velden Appanementerrichtung GmbH 

(SV_APPARTEMENT) - gegründet halte. 

(4) Kurz nach der Gründung im Juli 2004 halten die SV_HOTEL und 

die SV_APPARTEMENT da Schlosshotel Velden mit einer Grund­

stücksfläche von rd. 60.000 m2 um rd. 2 1  Mio. EUR gekauft. In den 

folgenden Jahren hatte die SV_HOTEL das Schlosshotel Velden um 

rd. 74 Mio. EUR renovien und erweiten. Die SV_APPARTEMENT hatte 
in die Errichtung von sieben Appanementhäusem rd. 45 Mio. EUR 

inve tien. 

28 Ende 2009 beinhaltete das Vermögen der SV_HOTEL bzw. der SV_ 

APPARTEMENT folgende Objekte: 

(I) Das Anlagevermögen der SV_HOTEL umfasste da 5-Sterne 

Schlosshotel Velden mit 105 Suiten und einer Bruttogeschoßfläche 

von rd. 32.000 m2 sowie eine Grundstücksfläche von rd. 38.000 m2• 

(2) Im Eigentum der SV_APPARTEMENT befanden sich 21 Appane­

ments mit einer Wohnnutzfläche von rd. 3.500 m2 sowie der entspre­

chende Anleil an der Gesamtgrundfläche von rd. 23.000 m2• Weiters 

enthielt das Vermögen der SV_APPARTEMENT ein Appanementhaus 
sowie ein Bürogebäude. 

29.1 Die folgende Übersicht zeigt das von der HGAA für die SV_HOTEL 

und SV_APPARTEMENT eingesetzte Eigen- sowie Fremdkapital : 
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Verkauf der Beteiligungen von 
Schlosshotel Velden 

Tabelle 18: Finanzierungsübersicht SV _HOTEL und SV _APPARTEMENT 

2004 bis 2010 2011 bis Gesamt 
2009 Verkauf 

in Mio. EUR 

°1.1,,1jIIbI 

Schlosshotel Velden GmbH 27,77 3,80 1,65 33,22 

Schloss Velden Appartementerrichtungs GmbH 7,17 10,00 7,60 24,77 

Abschreibung/Kapitalherabseuung - 34,94 - 13,80 - 9,25 - 57,99 

Fn.·'" 

Schlosshotel Velden GmbH' 71,8 0 72,75 73.15 

Schloss Velden Appartementerrichtungs GmbH' 22,49 14,29 7,46 

Abschreibung 0,00 - 1 ,58 - 34,15 - 35,73 

Abschreibung gesamt - 93,72 

Beträge beinhaLten Rundungsdifferenzen. 
1 Stand zum 3l. Dezember 2009, 31. Dezember 2010 bzw. 14. JuLi 2011 

Ouellen: HBlnt; RH 
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Die SV_HOTEL und die SV_APPARTEMENT setzten zur Finanzie­

rung im Zeitraum 2004 (Gründung) bis 201 1  (Verkauf) insgesamt 

rd. 57,99 Mio. EUR an Eigenkapital von der HGAA ein. An Fremd­

mitteln - in erster Linie Kredite der HGAA - waren beim Verkauf 

(Stand 1 4. Juli 201 1 )  rd. 80,61 Mio. EUR au haftend. 

Insgesamt schrieb die HGAA bis zum Verkauf der SV_HOTEL 

rd. 93,72 Mio. EUR des Eigenkapitals und der Kreditforderungen ab. 

Mit Unterzeichnung des Abtretungsvertrags im Juli 201 1  verpnichtete 

sich eine Käufergesellschaft zur Rückflihrung von Verbindl ichkeiten 

der SV_HOTEL und der SV_APPARTEMENT gegenüber der HGAA in  

Höhe von 46,5 Mio. EUR. 

29.2 Der RH hielt fest. dass die HGAA ämtliche an die SV_HOTEL und die 

SV_APPARTEMENT zur Verfligung gestellte Eigcnmitle\ in Höhe von 

57,99 Mio. EUR abschrieb. Darüber hinaus verlor die HGAA Forde­
rungen gegenüber der SV_HOTEL und SV_APPARTEMENT in Höhe 

vOn 35.73 Mio. EUR. Der Verkauf der Gesellschaftsanteile flihne zur 

Rückflihrung von Verbindlichkeiten gegenüber der HGAA in Höhe von 

46,50 Mio. EUR. Insgesamt realisierte die HBlnt Verluste aus dem vor 

Ende 2009 stammenden Projekt von rd. 93,7 Mio. EUR. 

Bund 2015/11 
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HYPO ALPE-ADRIA-BAN K INTERNATIONAL AG -

Verkaufsaktivitäten in  der Umstrukturierungsphase 

Wertermittlung 

29.3 Die HBIIII leille ill ihrer Siellullgllallllle mil, dass das grulldsälzliche 
Ziel der .für de" Verkauf vera"lworllicl,e1l Eillheite" wie z.B. Mer­
gers 8 Acquisilioll5 Graup Res/TUclurillg immer die Realisie"'"g der 
höchSlmöglichell und om Markt trill! parem 'lOcllVollziehbaren Ver­
kauJspreise sei. Die Eillbeziehullg der historischeIl finanziellen Ent­
wicklungen des Objekts in denje,veiligen En/scheidungsprozess erfolge 
über eine mil den relevanten Fachbereichen definierte "Hurdle Rate", 
welche die Eigen- sowie Fremdkapirolelllwicklullgen ,mter Berücksicll­
t1gung VOll Wertbericilligungell, Rückstellungen und Abschreibungen, 
omil den Konzernbuchwerl des Engagemellls widerspiegle. Der Ver­

kauf prozess Velden habe im Zuge der Transaklioll transpareIlI gezeigt, 
dass eill ',öherer als der erzielte Verkaujsprei VOll ei'lem eriösell Bie­
ler nicht zu bekommeIl gewesell würe - ",wbllä"gig VOll der Historie 
der Belciligu'rg in der HBlm. 

30.1 Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die konzernintern und 

die in  einem externen Fairness Assessment enmillellen Verkehrswerte 

für das Schlosshotel Velden und die Appartementanlage: 

Tabelle 19: Ü bersicht Verkehrswertermittlung 

Art der Bewertung Objekt Ersteller Datum Verkehrswert 
in Mio. EUR 

Verkehrswertermittlung Appartements (22) HYPO IMMOBILIEN Mai 2009 28,01 

Verkehrswertermittlung Appartements (21) HBInt «(REM) Dezember 2010 26,26 

Verkehrswertermittlung Schlosshotel Velden HBInt (CREM) Dezember 2010 23,99 

Fairness Assessment Appartements (21) Berater C August 2011 28,74 

Fairness Assessment Schloss hotel Velden Berate, C August 2011 19,63 

Beträge beinhalten Rundungsdifferenzen. 

Quellen: HBlnt; RH 

Bund 2015/11 

( I )  Im Mai 2009 ermittelte die HYPO IMMOBIL1EN im Auftrag der HBlnt 
rur die 22 zum Verkauf stehenden Appartements der SV _APPARTE­

MENT nach dem Vergleichswertverfahren (auf Basis der bisher erzielten 

Verkaufserlöse) einen Verkehrswert VOn 2B,01 Mio. EUR. 

(2) Im Dezember 2010 enmittelte das zwischenzeillich in der HBlnt 

eingegliederte Corpora!e Real Es!ate Management nach dem seI ben 

Verfahren einen Verkehrswert für die Appanementanlagen in Höhe 

von 26,26 Mio. EUR. Da zwischenzeitlich die SV_APPARTEMENT ein 

Appartement verkaufte, bezog ich die Bewertung auf 21 Apparte­

ments. 

111 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 15 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Verkauf der Beteiligungen von 
Schlosshotel Velden 

112 

(3) Für das Schlosshotel Velden ennittelte das Corporate Real Estate 

Management im Dezember 2010 nach dem Ertragswertverfahren einen 

Verkehrswert in Höhe von 23,99 Mio. EUR. 

(4) Zum Fairness Assessment siehe TZ 31. 

30.2 Der RH hielt k.ritisch fest, dass die HBlnt vor dem Verkauf des Schloss­
hotels Velden und der Appartememanlage lediglich konzerninterne 

Verkehrswertennittlungen und keine externen Wertgutachten einholte. 

Weiters stellte der RH fest, dass der im Dezember 2010 durch k.on­

zernimerne Berechnungen enninelte Verkehrswert (50,25 Mio. EUR) 

rd. 8 % über dem im Juli 2011 erzielten tatsächlichen Verkaufspreis 

(46,50 Mio. EUR) lag (siehe zu Zuschlag an Bieter 59 TZ 34). 

30,3 Die HBIllt teille ill ihrer Stellullgllahme mit, dass die Kritik am - aus 

Sicht des RH 8 % ullter de", ermitleltell Verkehrswert liegende 11 -

Verkaujspreis nicht korrekt ei, weil der im Dezember 2010 ermittelte 

Verkehrswert exklusive Gewährleistullgell sei. Der Verkaujspreis in 

Höhe VOll 46,5 Mio. EUR berücksichtige hillgegen mindemde Gewähr­

leistungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Tatsächlich liege der Verkaujs­

preis nur rd. 4,7 % ullter dem erminelten Verkehrswert und dadurch 

illnerhalb einer für einen positiven Abschluss llllter den schwierigen 

BedingungeIl vertretbaren Bandbreite. 

Auj Basis der Faktenlage, nämlich ei,ler lIachhaltigen Verlustsituation 

im Hotelbetrieb durch marktbedingt gerillge Auslastung und Betriebs­

pflichten gegenüber Gemeinde und Appartemelllbesitzem, anderer­

seits aber auch anhand der umjallgreichen Illleresselllenallsprache 

über einen la ngeIl Zeitraum, sei es offensiellliiell, dass mit dem Ver­

kauj das wirtschaftlich beste Ergebnis erreiellt worden sei. 

Unabhängig von der Verkeirrswertemlillilmg durch Corporate Real Estate 

Management würden alle Etappen des Verkaujsprozesses gezeigt haben, 

dass ein höherer Verkaujspreis von einem seriöseIl Bieter nicht erziel­

bar gewesen wäre. Bei der (wirtschaftlichen) Bewertullg des erzielteIl 

Ergebllisses sei zudem für die Ballk positiv zu  berücksichtigell, dass das 

Hotelfür die Anteilseignerill HBIllt hohe operative Verluste erwirtsclraj­

tet habe und Zuwarten ill Hoffllullg auj ei"e" möglicherweise höhere" 

Verkaujspreis jedenjalls weitere abzudeckende Verluste Jiir die Bank 

ulld Republik bedeutet I,ärte, die lIiemals durclI eine Kaujpreisverbes­

serung ausgeglichen Ilällen werden können. 

Bund 2015/11 
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30.4 Der RH entgegnete. dass laut den _Besonderen Bemerkungen zu Basis. 

Umfang und Gewähr" der Verkehrswertgutachten vom Dezember 2010 

die _Kosten ftir Bauschäden/Baumängel. Sanierung und Reparatur­

rückstau mittels prozentualer Abschläge vom Sachbearbeiter berück­

ichtigt- waren. wodurch die Vergleichbarkeit des durch konzernin-

terne Berechnungen ermittelten Verkehrswert de Verkaufsobjekts 

(50.25 Mio. EUR) und des im Juli 201 1 erzielten tatsächlichen Ver­

kauf preises (46.50 Mio. EUR) gegeben war. Der RH verblieb bei sei­

ner ehr wohl korrekten Kritik. dass der errnillelte Verkehrswen rd. 8 'lb 
über dem erzielten tatsächlichen Verkaufspreis lag. 

31.1  (I) Im Zuge des Verkaufs der SV_HOTEL Ende Juli 201 1  erstellte Bera­
ter C cin Fairness Assessmcnt (Aktualisierung August 201 1 ). das eine 

Bewertung des Schlosshotels Velden und der zum Verkauf sIehenden 

Appartements beinhaltete. 

Berater C bewenete die Appartementanlage basierend auf den von 

der KHBAG festgesetzten Verkauf preisen mit 28.74 Mio. EUR und 

das Schlosshotel nach der Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF) mit 

1 9.63 Mio. EUR. 

Das Fairness Asses ment wies folgende Unstimmigkeiten auf: 

In der Darstellung der Prämissen zur Bewertung der Appanements 

wurde ein Prei von rd. 8.790 EUR link!. USt) pro m2 angegeben. 

die tatsächliche Werterrnilliung erfolgte auf Basis eines Quadrat­

meterpreises von rd. 9.700 EUR (exk!. USt). Die Prämissen stellten 

bei der Entscheidung durch den Vorstand der I IBlnt über den Ver­

kauf der SV_HOTEL Ende Juli 201 1 einen Informationsbestandteil 

dar. 

Durch einen Übertragungsfehler erhöhte sich die Berechnungsbasis 

ftir die Bewertung des Schlosshotels Velden um rd. 1 .62 Mio. EUR. 

(2) Die HBlnt zahlte Berater C für die Verrnilliungstätigkeit beim Ver­

kauf der SV_HOTEL ein Erfolgshonorar (siehe zu Berater C TZ 36 ff). 

31.2 Der RH kritisiene. dass ein in den Verkaufsprozess involviener Bera­

ter das Fairness As essment erstellte. der für die Verrninlungstätigkeit 

in diesem Verkaufsprozess ein Erfolgshonorar erhielt. 

Der RH empfahl der HBlnt. externe Gutachten bzw. Fairness Opinions 

von unabhängigen Personen erstellen zu las en. die von einem posi­

tiven Geschäftsabschluss nicht profilieren können. 
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Der R H  hielt kritisch fest, dass der i n  den Prämissen zum Fairness 

Asses ment angegebene Preis pro m2 (rd. 8.790 EUR inkJ. USt) nicht 

dem in der tatsächlichen Berechnung herangezogenen Quadratmeter­

preis (rd. 9.700 EUR cxkl. USt) entsprach und dadurch der Vorstand 

der HBlnt im Entscheidungsprozess nicht korrekt informiert war. 

Der RH stellte kritisch fest, dass das Fairness Assessment inhaltliche 

Fehler aufwies und krit isierte. dass die HBlnt keine Plausibilitätskon­

trolle nach Übernlittlung des Fairness Assessments durchführte. Der 

RH empfahl der HBlnt. sowohl interne als auch externe Gutachten und 

sonstige Bewertungen zumindest auf Plausibilität zu prüfen. 

31.3 ( I )  Die I IBI/ll teilte in i /rrer S tellungnahme mit, dass Mergc rs ft Acqui­
sitions Group Restruc turi'lg den bereits vor Vers raatliel ltmg gestar­
tete'l Verkaufsprozess mit dem Projeklllamen .Lakevision " VOll ei'lem 
deutschen BeratungSlmte me/,me'l übenlOmmen und prozedural zeitllah 
in geregelte Baiweil überfiihrt habe. Zum Zeitpunkt der Obemahme 
des Projekts sei der Verkaufsprozess ill einem ullgeordneten, ergeb­
nislosen ulld we'lig erfolgversprechenden Zus tand gewesen. Auch sei 
keine Bewertung eingehol t worden. 

Die Beaujlragung eines Experten. der bereits subs tanziell in die Ma/e­
rie eingearbeitet gewesen sei und über eine breite anerkannte Touris­
musupertise verfügt habe, sei im Interesse eines raseIren und kosten­
günstigen Fortsch ritts gewesen. Der Vors tand habe - auch wenn dies 
aufgrund der enom, breiten Ansprache im Bietverfahren fonnal nicht 
erforderliel, gewesen wäre - die Faimess des Ql'gebotenen Kaufpreises 
durch eine ute nle Expertise bestätigt haben wollen. Dies liege im sorg­
fäl tig ausgeüb ten Entscheidungsspielraum der OrgQlle und sei 'lUelI 

Überzeug llllg der Bank nielli zu beanstanden. 

(2) Weiters /Iiel t die HBlnt  fest. dass hinsiclltliell der Prämissen für 
die Quadratmeterpreise als durchschnittlicher Preis pro m2 nic ltt 
der undiskontierte Durchschnitt pro Jahr (20 1 1  bis 201 J jeweils 
rd. 9. 700 EUR) anzufü/lren wäre, sondem der gesamte diskoll/ierte 
Betrag in Höhe von 28. 7 Mio. EUR umgeleg t auf die verfügbaren 
J.681 m2 einlIIrechnen wäre. Somit ergebe sich - anders als im RH 
Bericht angeführt - ein korrekt ennirrelter konservativer Durel ,schnitts­
wert pro m2 von 7.807 EUR. Die Qualität der Infonnation des Vor­
stands im Verkaufsprazess könne als zufriedens/ellend, jedenfalls aber 
- ande rs als vom RH unterstellt - als korrekt bezeielllict werden. So 
seien auf Seite 6 des Fai nre s Assessments bei den Prämissen unter 
P llllkt 2 die bis/I er erzielten Preise pro m2 dargestellt und erläutert. 

Bund 2015/ 1 1  
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31.4 (I)  Der R H  wies die in der Stellungnahme vorgebrachte Argumenta­

tion der HElm in Bezug auf die Beauftragung eines eingearbeiteten 

Experten zur Erstel lung eines Fairness Assessments zurück, weil die­

ser im sei ben Verkaufsprozess als Berater für die HBlnt tätig war. Aus 

Sicht des RH War die Unabhängigkeit bei der Erstel lung eines Fair­

ness Assessmenls durch einen im selben Verkaufsprozess involvierten 

Berater in Frage zu stellen, insbesondere wenn dieser für die Vermitt­

lungstätigkeit ein Erfolgshonorar erhielt. Der RH verblieb bei seiner 

Empfehlung. externe Gutachten bzw. Fairness Opinions von unabhän­

gigen Personen erstellen zu lassen. die von einem positiven Geschäfts­

abschluss nicht profIlieren können. 

(2) Weiters trat der RH der Richtigstellung der HBlnt zur Darstellung 

des Quadratmeterprei es in den Prämissen des Fairness Assessments 

und der damit verbundenen Information an den Vorstand der HBlm 

entgegen. Er hielt fest, dass die Passage der Prämissen zum Fairness 

Assessment (Seite 6. Punkt 2). in der ein Quadrarmeterpreis in Höhe 

von rd. 8.790 EUR angegeben war, mil einer Passage der Verkehrswer­

termittlung der Corporale Real Estale Managemenl vom Dezember 2010 

wortident war, aber nicht dem im Fairness Assessment (Seite 20) lal­

sächlich als Berechnung basis vor Diskontierung angegebenen durch­

schnittlichen Verkaufserlös von rd. 9.700 EUR pro m2 entsprach. Ocr 

RH verblieb bei seiner Ansichl. dass dadurch der Vorstand der HBlnt 

im  EnlScheidungsprozess nicht korrekt informiert war. 

32.1 ( I )  Im Februar 2009 beschloss der Vorstand der HBlnt die Ausplatzie­

rung der Beteiligung der Bank an der KHBAG mit dem Ziel einer best­

möglichen Veräußerung insbesondere des SchlosshOleis Velden sowie 

der Appartements Velden. 

Im Zuge des Verkaufsprozesses #Lakevision" erstellte der für die Trans­

aktionsabwicklung mandatierte Berater A für das geschlossene Biel­

verfahren eine Long List mit 234 in Frage kommenden Interessenten. 
Insgesaml langten 2S Angebote für die KHBAG bzw. Teile des Portfo­
lios ein. Anfang 2010 lagen der HBlnt acht wesentliche Angebote vor. 

wovon sich sechs auf die gesamte KHBAG. eines auf die SV_HOTEL 

und SV_APPARTEMENT und eines auf d rei weitere Beteiligungen der 

KHBAG bezogen. 

(2) Nach Vorliegen der indikativen Angebote änderte die HBlnt im 

März 2010 die ursprüngliche Stralegie. sämtliche Beteiligungen der 

KHBAG in einer Transaktion zu verkaufen. auf die Verwertung von in 

Clusler gegl iederte Ei nzel beteH igungen. 

1 1 5  
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Für den Verkauf des Clusters Schlosshotel Velden Resort ging nach 

den Detailverhandlungen Bieter 1 als Bestbieter hervor. 

Da Bieter 1 den vereinbarten Zahlungsverpnichtungen im Juli 2010 

trotz Fristverlängerung nicht nachkam, schloss ihn die HBlnt aus die­

sem Verkaufsprozess aus. Ende August 2010 beendcte die HBlnt das 

Mandatsverhältnis mit Berater A und Führte den zweiten Verkaufspro­

zesS konzernintern durch. 

(3)  Die HBlnt konnte dem RH keine vollständigen Detailunterlagen 

zu diesem ersten Verkaufsprozess zur Verfügung stellen. Die Doku­

mentation stammte in erster Linie aus Präsentationsunterlagen und 

Sitzungsprotokollen des mit der externen TransaktionsdurchFührung 

beauftragten Beraters A; darüber hinaus waren involvierte Mitarbei­

ter zwischenzeitlich aus der HBlnt ausgetreten. 

32.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die HB l nt im Rahmen des ersten Ver­

kaufsprozesses auf ein öffentliches Bietverfahren verzichtete. 

Der RH kriti. ierte, dass die HBlnt keine Kontrolle über den Verfahrens­

gang halle und zu diesem Verkaufsproze s kein strukturierter Akten­

tand vorlag. Der RH empfahl der Hßlnt daher im Sinne der Transpa­

renz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, auch bei externer 

Transaklionsbegleitung vertraglich Vorsorge zu treffen, dass alle ver­

kauf relevanten Unterlagen zur Dokumentation (mindestens bis zum 

Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspnicht) zur Verfügung stehen. 

32.3 Die H8/II/ teilte lIIit, dass die mallgel/rajie Ausgestaltullg des Verkaufs­

prozesses I (;,rsbesolldere im Hinblick a uf eill öffe/Illie/res 8ie/verfah­

rell im Verställdnis des RH) auf die Zu 8egill" der Verkaufsaktivitdtell 

im Februar 2009 - ulld damit lallg vor AIlI61sübenrairme - gefoli/ell 

Enrsclreidungen lUrückzufoh rell sei. Weiters ei die Übergabe pro­

zessrrlevallIer Dokumente nach Allteilsübernahme IIicht oder nur sehr 

lüekenlwji geschehen, was "ieht urr deli IWlldelndell Personell nach 

Verstaatlichung liege und den beallStande/ell Grad all itiformation und 

Tralls/JOrenz erkläre. Die H8/nl ullters/rieh nochmals, dass gemäß der 

eigene" Fesr/egullg des RH pu"kto Prüjungsgegclls/alld ulld Zeitraum 

diese kritisierte" Maßnahnlt�n - da vor der A IlI61sübernahme durch 

den BUlld - /Iie/ll i/I den Prüjungsz6traum oder delI Veran/wor/ungs­

bereich des vom BUlld im Frühjahr 2010 bestell/eil Vorstands gefallen 

seren. 

Bund 2015/1 1 
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32.4 Unter Hinweis auf seine grundsätzlichen Gegenäußerungen in TZ I 
betonte der RH, dass er im Interesse einer objektiven, transparenten 

und ausgewogenen Gesamtsichl der abgeschlossenen Verkaufsaktivi­

täten in der Umstruklurierungsphase der HBlnt sowohl Sachverhalte 

aus vorangegangenen Vorstandskonstcllationen als auch Sachverhalte 

ab der Anteilsübernahme durch den Bund mitberücksichtigte. 

Zu chlag Bieter I 

33.1 ( 1 )  Im August 2010 startete die HBlnt unter der Leitung der nun rur 

die Verwertung von Beteiligungen zuständigen Mergers EI Acquisi­

tions Group Restructuring einen neuen Prozess rur den Verkauf des 

Schlosshotels Velden und der Appanementanlage. 

Im August 2010 inserierte die HBlnt den Verkauf der Objekte in  sechs 

Tages- bzw. Wochenzeitungen. Oie Festlegung eines Mindestverkaufs­

preises sowie eine internationale Interessentensuche unterblieben. Im 

März 201 1  lagen der HBlnt folgende sechs Angebote vor: 

Tabelle 20: Angebote Verkaufsprozess 11 

Bieter 

Bieter 1 

Bieter 10 

Bieter 15 

Bieter 44 

Bieter 55 

Bieter 59 

Quellen: HBInt; RH 

Bund 2015/ 1 1  

Angebot 

in Mio. EUR 

47,40 

38,00 bis 42,00 

15,00 

75,00 

42,50 

47,00 

Bewertung HBlnt 

Gesamtpaket stimmig, gutes Konzept 

Trotz Nachverhandlungen keine Erhöhung; Angebot unverbindlich; 
kein Nachweis der Geldquelle 

Trotz Nachverhandlungen keine Erhöhung; Angebot unverbindlich; 
noch kein Nachweis der Geldquelle 

Seriosität des Bieters und seiner Geldquelle zweifelhaft 

Konnte Nachweis der Geldquelle nicht erbringen, wollte Teil über 
HGAA finanzieren 

Jänner 2011:  abzüglich 5 Mio. EUR für Investitionen (u.a. Außen­
pool und Restaurant) 

25,00 März 2011: nur für SV_HOTEL, ohne Appartements 

Nach den individuellen Delailverhandlungen waren nach Ansicht der 

HBlnt die Angebote von Bieter I und Bieter 59 am besten für einen 

wertschonenden und raschen Verkauf des Schlosshotels Velden und 

der Appartementanlage geeignet. 
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(2) Bieter 59 bot zunächst 47 Mio. EUR, forderte aber Investitionen 

in den Bereichen Außenpool sowie Hotel- und Seerestaurant von 

rd. 5 Mio. EUR. Die Verkaufsverhandlungen mit Bieter 59 scheiterten 

vorerst Ende Jänner 201 1 .  Zu diesem Zeitpunkl waren die Verhand­

lungen mit Bieter I ,  der ident mit Bieter I aus dem ersten Verkaufs­

prozess war, noch nicht abschlussreif. Anfang März 201 1  erneuerte 

Bieter I sein Interesse an dem Objekt. Ebenso legte Bieter 59 Anfang 

März 201 1  ein weiteres Angebot, das allerdings nur das Schlosshotel 

Velden ohne Appartementanlage betraf. 

Ein Vergleich der Angebote von Bieter I und Bieter 59 im April 201 1 

zeigte - u.a. aufgrund des Verbleibs der Appartementanlage bei der 

HGAA bei Verkauf an Bieter 59 - die Annahme des Angebots von 

Bieter I als bessere Lösung. 

Im April 20 1 1  beschloss der Vorstand der HBlnl unter Einholung der 

Zustimmung des Aufsichtsrats der HBlnt den Verkauf der KHBG inkl. 

SV_HOTEL und SV_APPARTEMENT an Bieter I um 47.40 Mio. EUR. Bei 

Einholung der Zustimmung des Aufsichtsrats im Umlaufweg merkte ein 

Aufsichtsratsmitglied an, dass der Vollständigkeit halber der Ge amt­

verlust der Bank dargelegt werden sollte. Dies erfolgte nicht. 

Zum Zeitpunkt des Beschlusses lag keine Fairness Opinion als Ent­

scheidungsgrundlage flir den Vorstand und AuFsichtsrat vor. 

( 3 )  Am 1 2. April 201 1 erfolgte die Unterfertigung des Abtretungsver­

trag zu einem Kaufpreis in  Höhe von rd. 47,40 Mio. EUR und einem 

vereinbarten Closing bis Ende Mai 201 1 .  Aufgrund der Erfahrungen 

mit Bieter I aus dem ersten Verkaufsprozess im Jahr 2010 vereinbarte 

die HBlnt mit Bieter I die Leistung eines Angelds in der Höhe von ins­

gesamt 4 Mio. EUR. Mit Ausnahme der Angeld-Zahlungen kam Bie­

ler I den Verpflichtungen aus dem Abtretungsvertrag (Übergabe einer 

Bankgarantie und zur Leistung des Transaktionsvolumens) nicht nach. 

Das geplante Closing fand bis 3 1 .  Mai 201 1  nichl statt. 

Ein auf Wunsch des Bieters I am 1 3. Juli 201 1  vereinbarter Nachtrag 

zum Abtrctungsvertrag vom 1 2. April 201 1 sah ein Closing mit 30. Sep­

tember 201 1 vor. Gleichzeitig vereinbarten die Parteien zwei weilere 

Angeld-Zahlungen in Höhe von 2 Mio. EUR und 1 9,4 Mio. EUR. 

Bieter I kam auch den Zahlungsverpflichtungen aus dem Nachtrag 

vom 1 3. Juli 201 1  trolz mehrmaligen Erinnerungen seitens der HBlnt 

nicht nach. Das bisher geleistete Angeld in Höhe von 4 Mio. EUR ver­

fiel zugunsten der HBlnt und der Abtretungsvertrag wurde aufgelöst. 

Bund 2015/ 1 1  
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33.2 Der R H  kritisierte, dass die HBlnt auf ein öffentliches Bietverfahren 

bzw. eine internationale Interes entensuche verzichtete. Nach seiner 

Ansicht sollte bei Beteiligungsverkäufen eine möglichst breite Interes­

sentensuche durchgeführt werden, um so den geplanten Verkauf allen 

potenziellen Käufern zur Kenntni ZU bringen. Weiters stellte der RH 

kritisch fest. dass die HBlnt vor dem Verkauf der SV_HOTEL und der 

SV_APPARTEMENT keinen Mindestverkaufspreis festlegte. Er empfahl. 

beim Verkauf von Beteiligungen durch ein öffentliches Bietverfahren 

möglichst viele potenzielle Intere senten anzusprechen. Weiters emp­

fahl der RH, vor dem Verkauf von Beteiligungen einen Mindestver­

kaufspreis festzulegen. 

Der RH kritisierte, dass der Aufsichtsrat der HBlnt nicht über die bei 

Verkauf der Beteiligungen an Bieter I zu erwartende Realisierung 

eines Gesamtverlustes aus dem Projekt informiert wurde. Er empfahl 

der HBlnt. den Aufsichtsrat über die ge amte wirtschaftliche Tragweite 
der einzelnen Transaktionen zu informieren. 

Der RH stellte kritisch fest. dass die HBlnt bei Verkauf der KHBG inkl. 

SV_HOTEL und SV_APPARTEMENT im April 201 1 an Bieter I entge­
gen den seit Jänner 201 1 geltenden Mindeststandards (siehe TZ 1 2) 

keine Fairness Opinion als Entschcidungsgrundlage einholte. Er emp­

fahl der HBln!, zur Objektivierung der Angemessenheit von erzielbaren 

Veräußerungserlösen eine Fairness Opinion einzuholen. 

33.3 ( 1 )  Laul ihrer Siellungnahme verweilTe sielr die IIB/nl ausdrücklich 

gegen die Feslslellungen des RH, dass sir bewu I auj eirr dem Sinn 

rrach öfferrllielres BierverJahren verzieh lei habe. Dass einer der besl­

gereihlerr Birter in dem Vrrjalrren aus dem Ausland Slammle, belege 

zudem, dass der irrlernaliollale Markl irr der Suche weder vernachläs-

igl, orrdenr über eillell lallgell leilraum - auch mil Urrlrrslülzullg 

eIlerrrer Dierrslleisler - zielgerichlel bearbeilel wordell sei. Weilers 

leille sie mil, dass die Arrgabe eille Mirrde lVerkaujspreises irr Ver­

kaujsanzcigerr nichl vorgeselrrieberr urrd diese - lIach der ErjalITullg 

vorr Brarrelrenkelllrenr - sogar korrlraprodukliv für die Erreichung eilles 

ma..rimalerr Erlöses sei. In/ern sei sehr wohl ein MirrdeslverkauJspreis 

- wie üblich in der Form der _ Hurdle Rale- - jeslgelegl worderr. 

(2) Die HB/nl leille weilers mil, dass der Auf ichlsral sowohl im 

Kredilausselruss als auch in Aujsichlsralssilzungerr über Irislorisehe 

Ab elrrcibungell und WenberielrligullgclI injormiert worden sei. Bei­

spielsweise sei in der 100. Silzung des Aujsielllsrals vom 2. Juli 2010 
umjassend über die Gesamli,lVeslilion in den Kompier Schlossholel 

Velderr injormierl worden. 

1 19 
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33.4 ( I )  Der RH entgegnete - unter Hinweis auf seine Gegenäußerung in 

TZ 11 -, dass er bei Beteiligungsverkäufen - unabhängig von einer 

zwingenden Vorschreibung - eine möglichst breite Interessentensuche 

ftir zweckmäßig erachtet. um den geplanten Verkauf allen potenziellen 

Käufern zur Kenntnis zu bringen und das bestmögliche Verkaufsergeb­

nis zu erzielen. Im Übrigen wies der RH darauf hin. dass die Festlegung 

eines internen MindeslVerkaufspreises in Form einer "Hurdle Rate" im 

Rahmen der Mindeststandards erst ab Jänner 201 1  - also nach Beginn 

des zweiten Verkaufsprozesses im August 2010 - Anwendung fand. 

(2) Der RH entgegnete ferner, dass zwischen der Information an den 

Aufsichtsrat im Juli 2010 und der Verkaufsentscheidung an Bieter 1 im 

April 20 1 1  neun Monate lagen und zu die em Zeitpunkt keine aktu­

elle Information über die wirtschaftliche Ge amtsituation an den Auf­

sichtsrat erging. Er erinnerte daran, dass anlässlich der Einholung der 

Zustimmung des Aufsichtsrats zum Verkauf per Umlaufbeschluss ein 

Aufsichtsratsmitglied die Darlegung des aus dem Verkauf erwachsen­

den Gesamtverlusts ftir die HBlnt einmahnt.e. Der RH bekräftigte seine 

Empfehlung, dass der Aufsichtsrat bei Beteiligungs- und Immobilien­

verkäufen über die aktuelle gesamte wirtschaftliche Tragweite der ein­

zelnen Transaktionen zu informieren wäre. 

Zuschlag Bieter 59 

34.1 Nach Auflösung des Abtretungsvenrags mit dem Käufer setzte die HBlnt 

die Verhandlungen mit Bieter 59 fort.  Basis stellte ein am 22. Juli 201 1  

erneut von Bieter 59 abgegebenes Angebot ftir das Schlosshotel Velden 

(SV_HOTEL) und die Appartementanlage (SV_APPARTEMENT) dar. Im 

Zuge der Verhandlungen einigten sich die Parteien auf einen Verkaufs­

preis von rd. 48 Mio. EUR abzüglich 1 ,5 Mio. EUR für den Ausschluss 

der Haftung ftir Sachmänge1 hinsichtlich des Liegenschaftsvermögens 

und der darauf errichteten Gebäude. Die Vertragsunterzeichnung zum 

Verkauf der Beteiligungen SV_HOTEL mit Tochterunternehmen SV_ 

APPARTEMENT mit Bieter 59 erfolgte am 29. Juli 201 1  mit Wirksam­

keit zum Stichtag ) I .  August 201 1 .  

Sowohl der Beschluss des Vorstands als auch die Zustimmung des Auf­

sichtsrats ftir diesen Verkaufsprozess erfolgten auf dem Umlaufweg. 

Dabei bezeichneten drei der sechs Aufsichtsratsmilgl ieder den Infor­

mationsprozess an den Aufsichtsrat als "erratisch und unzureichend". 

Ein weiteres Mitgl ied des Aufsichtsrats merkle an, dass ersl nach eini­
gen Telefonaten die Grundlagen ftir den Beschluss vorlagen. 

Bund 201 5/ 1 1  
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34.2 Der RH hielt kritisch fest. dass flir vier der sechs Aufsichtsratsmitglieder 

der Informationsprozess im Zusammenhang mit der Zustimmung zum 

Verkauf der SV_HOTEL und der SV_APPARTEMENT an Bieter 59 nicht 

ausreichend war. Der RH wies kritisch darauf hin, dass erst auf Nach­

frage die Entschcidungsgrundlagen flir die Transaktion vorlagen. 

Der RH empfahl der HBlnt, den Mitgliedern des Aufsichtsrat bei Betei­

ligungsverkäufen im Vorfeld nachvollziehbare und transparente Infor­

mationen auch im Hinblick auf den durch den Verkauf entstehenden 

Gesamtgewinn bzw. -verlust zu übermineIn und nach Möglichkeit 

zusätzlich im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung die Gelegenheit zur 

Beantwonung von Fragen zu bieten. 

34.3 Die IIBlnt teilte in ihrer Stel/ungnahme mit. dass ich die kritischen 

Anmerkungen des A ufsichtsrats über den A ntrag zu Bieter 59 aus­

schließlich auf den engen Tenninplan bezogen hällen. der VOn der Bank 

nicht beeinj1ussbar gellJesen sei. Gemäß von der /-IBhtt im Mai 2014 

eingeholtcr seltrijllicher Klarstel/ungen der Kapitalvenreter des Kon­

trol/gremium ergebe sielt unmissverständlich. dass der Aufsichtsrat 

jederzeit vol/ständig und korrekt informien gellJesetl sei und ausrei­

chende Entscheidungsgrundlagen zur Verfogung gehabt habe. Wei­

ters teilte die /-IBlnt mit. dass sich von selbst erkläre. dass bei einem 

- zum leitpunkt des Verkaufs - nahezu 94-jährigell Elltscheidullgs­

träger a uf der Käuferseite Flexibilität und GeschllJilldigkeit erforder­

lich sei. um eillen Abschluss zu erreichen. 

34.4 Der RH wies die in der Stellungnahme vorgebrachte Argumentation 

der HBlnt in Bezug auf die Information der Aufsicht rat mitglieder bei 

Verkauf an Bieter 59 ent chieden zurück. zumal gemäß der im Zuge 

der Gebarungsüberprüfung dem RH vorgelegten E-Mail-Korrespon­

denz zur Genehmigung des Verkaufs der Beteiligungen der SV_HOTEL 

der Au� ichtsratsvorsitzcnde nach Rücksprache mit den übrigen Auf­

sichtsratsmitgl iedern mineilte. _dem Antrag grundsätzlich wohlwol­

lend gegenüberzustehen-, aber eine Behandlung am 4. August 201 1  

flir notwendig hielt und ein Umlaufbeschluss nicht möglich war. 

Erst nach Rücksprache mit den Stiftungsvorständen der Käuferseite 

stimmte der Aufsichtsratsvorsitzende dem Verkauf minels Umlaufbe­

schluss zu, hielt aber dezidien fest. dass der Informationsprozess in 

dieser Sache an den Aufsichtsrat _errati ch und unzureichend" war. 

Zwei weitere Mitglieder des Aufsichtsrats schlossen sich dieser Mei­

nung an. Aus dieser Korrespondenz ließ sich nach Auffassung des 

RH nicht ableiten. da s ich die Aussagen der Aufsichtsratsmitglieder 

lediglich auf den engen Terminplan bezogen. 
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Im Übrigen erwiderte der RH, dass das Alter eines Käufers keinen Ein­

nuss auf die Information des Aufsichtsrats und die Abwicklungsdauer 

eines Verkaufsprozesses haben sollte. 

Überblick 

35.1 Für die Abwicklung des Verkaufs der KHBAG (später KHBG] bzw. der 

SV_HOTEL zogen die KHBAG (später KHßG] bzw. die HBlnt fUnf Unter­

nehmen sowie einen freien Dienstnehmer zur Beratung heran. 

Die folgende Übersicht zeigt die Beratungskosten und die verrechne­

ten Spesen. Da der erste Verkaufsproze anfangs das gesamte Port­

folio der KHBAG umfasste und keine Aufteilung der Beratungskosten 

auf die einzelnen Objekte des Portfolios erfolgte, beziehen sich die in 

der Übersicht dargestellten Kosten nicht ausschließlich auf den Ver­

kauf der SV_HOTEL. 

Tabelle 21: Übersicht Berater für Verkauf der Beteiligungen Schlosshotel Velden 
(exkl. USt) 

Berater Zeitraum Kosten leistung 
in EUR 

Berater A 27.04.2009 bis 311.000,00 Wirtschaftliche und steuerliche Transaktionsbegleitung 
31.08.2010 - Verkaufsprozess I 

89.529,00 Spesen 

Berater B 08.07.2009 bis 227.761,6 2  Rechtsberatung 
lfd. 555,77 Spesen 

Berater C 11.02.2011 bis 30.000,00 Unterstützung beim Verkauf der SV_HOTEL 
10.05.2011 5.641,55 Spesen 
11.05.2011 bis 1 2.500,00 Fairness Assessment 
11.10.2011 3.909,79  Spesen 

100.000,00 Erfolgshonorar für Vermittlungstätigkeiten im 
Verkaufsprozess Il 

Berater 0 1 9.07. 2011 bis 26.953,13 Abwicklung Geschäftsführer-Mandate SV_HOTEL, SV_ 
15.11 .2011 APPARTEMENT und Betreuung des Verkaufsprozesses 

30.000,00 Erfolgshonorar 

Berater E 01.10.2011 bis 56. 298.55 Nachbetreuung Verkaufsprozess SV_HOTEL und SV_ 
lfd. APPARTEMENT 

636,98 Spesen 

Berater F 03.08.2011 bis 46.959,78 Rechtsberatung - gescheiterter Verkauf an Bieter 1 
lfd. 308,65 Spesen 

Berater G 14.137, 95 Weiterverrechnung der Ko�ten für den Verkaufsprozess 
der KHBAG (zum Großteil Ubersetzungskosten] 

956.192.77 Summ. 

Quellen: HBlnt; RH 
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Der Vorstand der HBlnt beschloss Ende März 2009 - vor Übernahme 

der HBlnt durch den Bund - die Beauftragung von Berater A rur die 

steuerliche und winschaftliche Transaktionsbegleitung im Verkaufs­

proze s, obwohl keine Vergleichsangebote vorlagen. Zwei weitere Bera­

ter (C, E) und einen freien Dienstnehmer (0) beauftragte die HBlnt 

ebenfalls mittels Einzelaufträgen. Vergleichsangebote lagen bei der 

jeweiligen Beauftragung nicht vor. 

Die Beauftragung von zwei Rechtsberatern (B, F) erfolgte auf der Basis 

von Rahmenvenrägen, die zwischen der HBlnt und den Rechtsbera­
tern bestanden. Unter Berater G war die Weiterverrechnung von Leis­
tungen diverser Unternehmen v.a. von Übersetzungskosten von der 

KHBAG an die HBlnt zu verstehen. 

35.2 Der RH wies auf die - teilwei e vor Anteilsübernahme durch den 

Bund - hohen Beraterkosten hin und hielt kritisch fe t, dass Bera­

tungsaufträge von knapp I Mio. EUR ohne Nutzung von Wettbewerbs­

mechani men vergeben wurden. 

Der RH hielt fest, dass bei analoger Anwendung des Procurement 

Manuals 2009 rur die Beauftragung von Berater A und C minde tens 

eehs und rur die Beauftragung von Berater E mindestens vier Ange­

bote einzuholen gewesen wären. Der Procurement Prozess ab Juli 201 1 

sah rur die Beauftragung von Berater E einen vollständigen Ausschrei­

bungsproze s mit mindestens drei Anbietern vor. Betreffend Beauftra­

gung von Berater 0 siehe TZ 38. 

Der RH empfahl der HBlnt, bei der Mandatierung eines Beratung un­

ternehmens entsprechend dem gehenden Procurement Prozess vor­

zugehen und die jeweilige Anzahl von Angeboten vor der Beauftra­

gung einzuholen. 

35.3 Laut Stellungnahme der HBItIl eien rund zwei Drittel der angeJallenen 

Beraterkosten a uJ die Zeit bis März 2010 und damit vor die Einset­

zung eines neuen Vorstands owie die Einrichtung des Bereichs Mer­

ger EI Acquisitions Group Restrucruring entJallen. Mit Hinblick auJ 

die vom RH monkne Au sclrreibungspra.ns verwies die HBlm noch­

mal auJ die ausfiihrliclren Erläuterungen unter dem Abschnitt .Ein­

kauJ und Besclraffung von Beraterleistungen " (TZ 6 ff.J, die die vor­

gebrachte Kritik vor allem in Bezug auJ die Anzalrl der einzuholenden 

Vergleichsangebote entkräfle. Weiters sei die Beauflragung VOll zwei 

Beratern vor der Allteilsübernahme erfolgt und somit auBerhalb des Ein­

flussbereichs des vom Bund neu bestellteIl Vorstallds und des Bereichs 

Mergers EI Acquisitions Group Restructuring gewesen. 
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35.4 Der RH nahm von den Ausführungen der HBlnt Kenntnis, verwies aber 

auf seine Gegenäußerung in TZ 6, wonach keine transparenten Rege­

lungen für den Abschluss von Rahmenvereinbarungen bestanden sowie 

marktwirtschaftliehe Beauftragungs- und Auswahlkriterien fehlten. 

Berater C 

36.1 ( I )  Anfang Februar 201 1  mandatierte der Vorstand der HBlnt Bera­

ter C zur Unterstützung des Verkaufsprozesses sowie für die Lösung 

der akuten Betreiberproblematik. Aus dem Antrag an den Vorstand 

ging hervor, dass Berater C bisher für einen Interessenten - den spä­

teren Käufer - tätig war. 

Die KHBAG schloss mit Berater C für den Zeitraum vom 1 1 .  Februar 201 t 

bis 10. Mai 201 1  einen Vermitllungsvenrag ab, der bei einer Vertrags­

unterzeichnung bis 3 I .  Mai 201 1  und dem rechtmäßigen Inkrafttreten 

der Venräge bis 30. Juni 201 1  mit einem von ihm vermittelten Käufer 

und unter Einhalrung weiterer Kriterien ein Erfolgshonorar in Höhe 

von 300.000 EUR vorsah.2o 

(2) Darüber hinaus schloss die KHBAG - nach Beschluss des Vorstands 

der liBlnt - mit Berater C für den identen Zeitraum einen Beratungs­

vertrag über die Erbringung vOn Unterstützungsleistungen zur Struktu­

rierung, Organisation und Abwicklung des Verkaufs des Schlosshotels 

Vclden ab. Die aus dem Abschluss des Beratungsvertrags entstandenen 

Kosten in Höhe von 35.64 1 ,55 EUR waren in der gemäß den Mindest­

standards für den Verkauf von Beteiligungen und Immobilien geführten 

PrOjektkostenaufstellung nicht enthalten. 

36.2 Der RH krit isierte, dass die HBlnt bzw. die KHBAG einen Berater man­

datierte, der auch für einen Interessenten - den späteren Käufer -

tätig war. Der RH empfahl der HBlnt, zur Sicherstcllung einer loyalen 

Leistungscrbringung bei der Beauftragung von Berarungsuntemehmen 

auf deren Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit zu achten. 

Weiters kritisierte der RH, dass die PrOjektkostenaufstellung ledig­

lich die Kosten aus dem Vermittlungsvertrag, nicht aber die Kosten 

au dem Beratungsvertrag mit Berater C in Höhe von 35.641 ,55 EUR 

enthielt. Der RH empfahl der HBlnt, alle Beratungskosten im Zusam-

20 w�i.�rc Voraus!I(,lzungen rur Erfolgshonorar: Erslkontakt zwischen Kaufer und Auf­

lraggeb(,f durch Strafef C httgesttl ll: Bestätigung einer Bank. dass Käufer üMr Mine1 

zur Brzahlung des KaufprciSc.'S v('rfilgt: MindestverkaufsprtlS für SV _IIOTEL und SV_ 

APPARTEMENT: 41 Mio. EUR ("<uo) 

Bund 2015/ 1 1  
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menhang mit dem Verkauf der einzelnen Projekle in die Kostenauf­

stellung aufzunehmen. 

36.3 Die HB/nl teille i'l illrer Stellu'lgllahme mit, dass Beraler C die mOllime 

Vonärigkeil offellge/egl lIabe ulld diese auf die Suclle eines HOlelbetrei­

bers gerichlet gewesen sei. Die HBiru sehe darin weder eillen 1I1teres­

senskonjlikt noch hänell sich währerld seiller Tärigkeil irgelldwelche 

Vorkommllis e, die an eiller loyalell Leistu'lgserbringullg ulld Ullvor­

eirlgellOmll1ellheit /Iätlell zweifelll lassen, ergeben. Weiters sie/le der 

Vorstal1d aufgrurld der tragfähigeIl VertrauelIsbasis des Beralers C zum 

späteren Bestbieter zu der bewusstel1 Entscheidul1g, diesel1 il1 deli Pro­

zess eil1gebul1del1 Ul1d etjolgskausal elltlolmt zu haben, weil der l1ahezu 

94-jäh rige Entscheidungsträger der Käuferseile ohne Schaffung einer 

solideIl Vertrauensbasis nicht zugänglich gewesel1 wäre. 

36.4 Der RH erwiderte, dass er durch die Vonätigkeil von Beraler C dessen 

Unabhängigkeit bei der leistungserbringung für die HBlnl gef<ihrdet 

sah. Er bekräFtigte deshalb seine Empfehlung, zur Sicherstellung einer 

loyalen Leistungserbringung bei der Beauflragung VOn Beratungsun­

Iernehmen auf deren Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit zu 

achten. 

37.1 ( I )  Ende Juni 201 1 verrechnete Berater C der HBlnt für die Erstellung 

einer Fairness Opinion 1 2.500 EUR. Am I .  September 201 1 stellte 

Berater C ein Erfolgshonorar in Höhe von 100.000 EUR für die von 

März 201 1 bis September 201 1  erbrachten leistungen rur den Verkauf 

der SV_HOTEL an Bieter 59 in  Rechnung, obwohl der Verminlungs­

vertrag vom März 20 1 1  mit Mitte Mai 201 1 zeitlich begrenzt war. 

Am 1 1 .  Oktober 201 1 schlossen die HBlnt und Beraler C nach Zustim­

mung des Vorstands der HBlnt einen Annex zum Vermittlungsver­

trag vom März 201 1 über die Auszahlung eines Erfolgshonorars in 

Höhe von 100.000 EUR ab. laut diesem Annex hätte Berater C einen 

Anspruch auf ein Erfolgshonorar aus dem Vermiltlungsvenrag vom 

März 201 1 .  Dabei blieb unberücksichtigt, dass die im Verrninlungs­

veruag vom Märl 201 1 genannten Voraussetzungen für die Au zah­

lung des Erfolgshonorars nicht zutrafen. 

Das Erfolgshonorar in Höhe von 100.000 EUR dienIe zur Abgeltung 

sämtlicher im Zeitraum Juni 201 1 bis Oktober 201 1 erbrachten, noch 

nicht vergüteten Berater- und Verrnittlungstätigkeiten von Berater C. 
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37.2 Der RH hielt fest, da s Berater C nach Ablauf des Vermittlungs- und 

des Beratungsvertrags vom März 201 1  ab 1 1 .  Mai 201 1  ohne schrif1-

liehe Vertragsgrundlage weitere Leistungen im Zusammenhang mit 

dem Verkauf des Schlosshotel Vclden Resorts erbrachte. 

Er kritisierte, dass die HBlnt und Berater C erst fünf Monate nach 

Ablauf des Vermiulungsvertrags vom März 201 1  einen Annex zu die­
sem Vermittlungsvenrag zur Pauschalabgeltung der nach Ablauf des 

Vermittlung vertrags vom März 201 1 erbrachten Berater- und Ver­

mittlungstätigkeiten abschlossen. 

Der RH hielt krit isch fest, dass der im Annex zum Verminlungsvenrag 

vom März 201 1  dargestellte Anspruch auf ein Erfolg honorar aus dem 

Vermittlungsvenrag vom März 201 1 - u.a. aufgrund der darin festge­

haltenen Termine (Venragsunterzeichnung bis 3 1 .  Mai 201 1 ,  Inkraf1tre­

ten der Verträge bis JO. Juni 201 1 )  und eines Mindestverkaufspreises 

von 47.000.000 EUR - nicht vorlag und in dem im Oktober 201 1 ver­

einbarten Annex zum Vermittlungsvenrag vom März 201 1 abgeändert 

dargestellt wurde. Somit galt die HBlnt die im Zeitraum Mai bi Okto­

ber 201 1  ohne schriftliche Vertragsgrundlage erbrachten Leistungen 

unter dem Titel eines (gegenüber März 201 1 abgeänderten) Erfolgsho­

norars in Höhe von 100.000 EUR ab. 

Der RH empfahl der HBlnt, einen Beratungsvertrag immer vor Erbrin­

gung der Leistung abzuschließen sowie auf die Richtigkeit der Anga­
ben im Vertrag zu achten. 

37.3 Nach A I/sicht der HBlm rechtfertige der Em,essellsrahmell des Vor­

stallds ill komplereIl FälleIl allch da 11 11 rine erfolgskausale Elltlollllung, 

welln deli Leistullgserbringer keine Schuld am päteren Scheite", des 

Verkaufs trifft. Dieser Sachverhalt sei aus icl,r der HBlm im Zusam­

mellhallg mit Bieter 1 fir das cI,lossho/el Ve/dell gegeben gewesell. 

Die HBlm wies darauf hili, dass das ausbezaltl/e HOllorar weir unter 

dem mark/üblichen Schnitl beme seil gewesell sei. 

37.4 Der RH hielt der HBlnt entgegen. dass einer Ansicht nach bei der 

Ausgestaltung eines Beratungsvenrags die Bedingungen festzulegen 

sind und diese sodann einzuhalten wären. Der Venrag mit Berater C 

für den Verkauf an Bieter I deflllierte konkrete Bedingungen rur die 

Auszahlung eines Erfolgshonorars. die durch das Nichtzustandekom­

men des Verkaufs unerflillt blieben. Der RH verblieb bei seiner Kritik, 

dass die HBlnt die im Zeitraum Mai bis Oktober 201 1  ohne schrift­

liche Vertragsgrundlage erbrachten Leistungen unter dem Titel eines 

Erfolgshonorars abgalt. 

Bund 2015/ 1 1  
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Berater D 

38. 1 Für die Abwicklung der Geschäftsführer-Mandate der SV_HOTEL und 

der SV_APPARTEMENT und die Betreuung des Verkaufsprozes es 

beauftragte die HBlnt Berater D und E. 

Die folgende Übersicht zeigt die Verflechtungen von Berater D und 

Berater E mit der KHBG bzw. KHBAG und deren Tochtergesellschaften: 

Abbildung 5:  Verflechtungen Berater D und  E 

KHBAG blW. KHBG 

[ 

Vorstand bzw. 
Geschäftsführer 

Prokuri,t 

Geschäft,führer 1 

Geschlft,fQhrer 2 

Ge,chäft,führer 1 

Ge,chlft,fUhr .. 2 

Berater 0 

I 
Ge,chäftsführer 

Berater E 

Prokuri,t 

2 weitere Beteiligungenl I.G h'f f .. h der KHBAG blW. KHBG JI. "e,c . t, u rer 

Quellen: HBlnt: RH 

Bund 2015/11 

Im Zuge der Umwandlung der KHBAG in  eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (KHBG) schloss diese mit dem Geschäftsflihrer 

einen befristeten Vertrag von 8. April 201 1  bis ) I .  Mai 201 1 ab. Dcr 

Geschäftsflihrer der KHBG und frühere Vorstand der KHBAG war auch 

Geschäftsführer der SV_HOTEL und der SV_APPARTEMENT sowie von 

zwei weiteren im April 201 1  konzemintem verschobenen Tochterge­

sell chaften der KHBAG. 

Nach Auslaufen des Geschäftsführervertrags schlossen die HBlnt und 

der ehemalige Ge chäftsführer der KHBG mit Gültigkeit ab 1 9. Juli 201 1 

einen freien Dienstvertrag ab (Beratcr D). Berater D verpflichtete sich 

u.a. zur Fortführung der bestehenden Geschäftsführungsmandate. zur 
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Betreuung der mit diesen Gesel lschaften verbundenen Rechtsstreitig­

keiten, der laufenden Steuerprüfungsverfahren sowie der Verkaufspro­

zesse. Die HBlnt und Berater D vereinbarten - ausgehend von einem 

durchschnittlichen Ausmaß von 2,5 Tagen pro Woche - ein Tagesho­

norar von 1 .250 EUR (exkl. USt ; Basis acht Stunden) sowie eine Prämie 

von 30.000 EUR unter der Voraussetzung, dass das Closing (Inkrafltre­

ten der Venräge) des Verkaufs der SV_HOTEL bis 3 I. Dezember 201 1  

erfolgte. 

Gemäß der Projektkostenaufstel lung erhielt Berater D für den Zeit­

raum Juli 201 1 bis November 201 1  insgesamt rd. 90.000 EUR, wovon 

rd. 60 'lb die SV_HOTEL und die SV_APPARTEMENT betrafen. 

Für August 201 1  verrechnete Berater D insgesamt 27.500 EUR 
lexld. USt), was 22 vollen Tagsätzen entsprach und um rd. 68 'lb über 

dem monatlichen Aufwand für das Entgelt der Geschäftsführertätig­

keit für den ehemaligen Geschäftsführer bis einschließlich Mai 201 1  

lag. Aus einer Anlage zur Rechnung ging hervor, dass Berater D rund 

die HälflC der fakturierten Leistungen vor Abschluss des freien Dienst­

vertrags - also vor 19 .  Juli 201 1 - erbrachte. 

Die HBlnt und Berater D lösten den freien Dienstvertrag mit einer Ver­

einbarung per 1 5. November 201 1 auf, in  der auch die Auszahlung der 

Prämie in Höhe von 30.000 EUR festgelegt wurde. 

38.2 Der RH krili ierte, dass der Vertrag mit Berater D keine Deckelung 

des Honorars vorsah und so das bisherige Leistungsentgelt um bis zu 

68 'lb pro Monat überschritten werden konnte. Bezüglich der Verflech­

tungen zwischen Berater D und E verwies der RH auf seine Feststel­
lungen unter TZ 39. 

Der RH hielt kritisch Fest, dass Berater D vor Abschluss des freien 

Dienstvertrags mit Gültigkeit ab 1 9. Juli 201 1 Leistungen erbrachte und 

diese für den Monat August 201 1  in Rechnung stellte. Der RH emp­

fahl der HBlnt, zur Vermeidung von Unklarheiten und zur Abgren­

zung der Verantwortung Venräge immer vor der Leistungserbringung 

abzuschließen. 

38.3 Laut StellulIgllahme der HBlllt sei das Honorar von Berater D auf grund 

der klareIl Rahmellbcdingungell de facta limiriert gewest>n, auell weml 

der RH ill der vorliege/lden Dokumemarioll kehle formale berragliche 

DeckeJullg des LeistungsellrgeJts sehe/l kmmre. Das Honorar VO/l Bera­

ter D seifaktiseIl cJurcll die detaillierte Formulienmg der AufgabeIl im 

Vertragsterr betreffelld Inhalt und Zeitaufwalld begrenzt gewesell. 

Bund 2015/1 1 
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]8.4 Der R H  entgegnete, dass die Veruagspaneien bei Abschluss des freien 

Dienstvertrags mit Berater D keine ausdrückliche Oeckelung des Hono­

rars vorsahen und dadurch eine Überschreitung des bisherigen Leis­

tungsentgclts um bis zu 68 <\b pro Monat möglich war. Oer RH ver­
blieb daher bei seiner Kritik. 

Berater E 

]9.1 Mit Beratungsvenrag vom I .  Oktober 201 1  beauftragte die HBIn! ein 

Unternehmen (Berater E), dessen Geschäft5führung - wie in Abbil­

dung 5 dargestelil - Berater 0 wahrnahm. Prokurist des im Juni 201 1  

gegründeten Beratungsunternehmens E war der ehemalige Prokurist 

der KHBG bzw. KHBAG und frühere Geschäftsführer der SV_HOTEL 

und SV_APPARTEMENT. 

Der Leistungsbereich des Beraters E umfasste neben der Nachbetreu­

ung des Verkaufsprozesses SV_HOTEL und SV_APPARTEMENT auch 

die Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung des Liquidationsprozesses 

der KHBG, die beratende Begleitung der Verkaufsprozesse zweier ehe­

maliger Tochterunternehmen der KHBG, die Betreuung und Begleitung 

laufender Steuerprüfungsverfahren sowie die Überwachung eines Um­

und Fertigbauprojekts in Istrien. 

Der Venrag zwischen HBlnt und Berater E sah - ausgehend von 

einem durchschnittlich kumulienen Ausmaß von zwei Manntagen 

pro Woche - ein Tageshonorar auf 8-Stunden-Ba is von 1 .250 EUR 

(exkI. USt) vor. Er begrenzte die monatliche Verrechnung der dureh 

den Prokuristen erbrachten Leistungen mit der Höhe der bisher für die 

HGAA für ihn angefallenen monatlichen Personalkosten in Höhe von 

8.284 EUR. Die Abteilung Accounting/Tax brachte diesbezüglich den 

Einwand vor, dass der Berater für sechs Tage 7.500 EUR koste, wäh­

rend für ihn zuvor für 20 Tage 8.284 EUR an Personalaufwand anfIe­

len. Eine Oeckelung für die Verrechnung der durch den Geschäftsfüh­
rer erbrachten Leistungen fehlte. 

Die Auswahl und Vertragsgestaltung bezüglich Berater E erfolgte ent­

gegen dem bei Vertragsab chluss (seit 5. Juli 201 1 )  geltenden Beschaf­
fungsprozess der HBlnt nicht durch die Abteilung Group-Procurement, 

sondern durch Mergers ft Acquisitions Group Restructuring in Abstim­

mung mit Group Legal ft Compliance. wogegen Group-Procurement 

einige Einwände (u.a. Widerspruch zum Standardberatervenrag, keine 

Gesamtauftragssumme enthalten, frei Wahl von Venretung des Auf­

tragsnehmers) vorbrachte. 
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39.2 Der RH kritisierte. dass Mergers fI Acquisitions Group Restrucruring 

ein von ehemaligen GeschäftsfLihrern und Prokuristen von Tochterun­

ternehmen der HBlnt gegründetes Beratungsunternehmen (Berater E) 

beauFtragte. Er kritisierte. dass die Auswahl und der Venragsab chluss 

nicht durch Group-Procurement erfolgte und die Einwände der Abtei­

lungen Accountingrrax und Group-Procurement zum Teil unberück­

Sichtigt bl ieben. 

Weiters kritisierte der RH. dass die Leistungsverrechnung nur bei der 

Leistungserbringung durch den Prokuristen begrenzt war. nicht jedoch 

bei jener des GeschäflsfLihrers. 

39.3 (I)  Die HBlm teilte ill illrer Stellungl/allme mit, dass zur Beurteillmg 

der Beauf/ragung eines ellemaligell Gesclläftsfollrers sowie eines Pro­

kuristell illre Altemotiven für die l!I überbrückende Illterimszeit Irer­

anzuziellell wären. Bedenke man die Kurzfristigkeit des Bedarfs ulI(l 

das bei den ellemaligell Mitarbeiten! des TOc/lterunremellmens vorllOn­

delle umfasselIde Kllow-lrow. so sei esfor die HBlllt umnöglich gewe­

sen, olme erheblichen Sclraden for die Ballk auf die Kompetelllell der 

beiden Berater zu verzichtell. Das vereillbarte HOllorar sei marktüb­

lich gelliesell ulld habe die Weiterbesclläf/igulIg, die KosteIl eiller Per­

sonalsuche sOlliie eiller Einarbeitullgszeit erspan. 

Gleicllzeitig lrabe die HBlm die lIötige Fleribilität erllaltell, die bei 

der Fortsetzullg eilles Angestelltenverllältnisses verlorengegallgen lIIäre 

- angesicllts der zeiurallell Abgabe der wesentlichen BeteiligungeIl der 

betreIfelldell Toclllergesellscilaft und eines resrriktiven Personalplans 

im Zuge der Restrukturierung sei dies ein wicllriger Aspekt. 

(2) Das HOl/orar VOll Berater E sei a ufgru"d der klare" Rallmellbedin­

gUlIge" de faclO limitiert gewesen. allch wellll der RH il/ der vorlie­

ge"den Dokumelltation keine formale betragliche Deckelu"g der Leis­

nmgsemgelte sehell kOlwte. In einem Fall habe die Deckelung ill Form 

des .fi.r vereinbanen Gehalts bestanden. 

39.4 ( t )  Der RH trat der Argumentation der HBlnt in  Bezug auf die Beauf­

tragung von Berater E entgegen. denn durch die Nichteinhaltung des 

internen Procurement Prozesses waren die Einwände der Abteilungen 

Accountingrrax und Group-Procurement zum Teil unberücksichtigt 

geblieben. Bei BeauFtragung vOn Berater E wäre der interne Procure­

ment Prozess einzuhalten gewesen wäre. der die Auswahl und den 

Venragsabschluss mit Berater E durch Group-Procurement vorsah. 

Bund 2015/ 1 1  
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(2) BetrefTend der Honorardeckelung betonte der RH gegenüber der 

HBln!. dass der Venrag mit Berater E eine bctraglichc Dcckelung für 

die Verrechnung der durch den Prokuristen erbrachten Lei tungen vor­

sah. diese jedoch flir den Geschäftsflihrer fehlte. 

Verkauf Biogasanlagen 

Ausgangssituation 

Bund 2015/ 1 1  

40 ( I )  Folgende relevante Kenndaten lagen dem Projekt zugrunde: 

Tabelle 22: Kenndaten Biogasanlagen Österreich und Deutschland 

Forderungsstand Biogas Deutschland 

Forderungsstand Biogas Österreich 

Forderungen gesamt 

Verkaufserlös Biogas Deutschland 

Verkaufserlös Biogas Österreich 

Verklufurlis geumt 

Qu.lI.n: HBInt; RH 

in Mio. EUR 

26.26 

30,62 

56,88 

13,54 

1,89 

15,43 

(2) Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Chrono­

logie relevanler Ereignisse im Zusammenhang mit Gründungs- und 

Verkaufsaktivitäten von Biogasanlagen in Österreich und Deutschland. 
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Tabelle 23: Chronologie Biogasanlagen 

Datum 

lleubdlllllll 

März 2005 

Juni 2009 

Dezember 2009 

Juli 2010 

August bis September 2010 

September 2010 bis Juli 2011 

Juli 2011 

61t.tmd1 

März 2003 

Dezember 2003 

2004 

Jänner 2011 

Ab März 2011 

April bis Mai 2011 

Juni bis Juli 2011 

Juli 2011 

August 2011 

September 2011 

November 2011 

Dezember 2011 

Quelle: HBlnt 

132  

Gründungs- und Verkaufsaktivitäten Biogasanlagen 

Gründung Biogaspark Alpe Adria GmbH Deutschland (BIOGAS 
Deutschla.nd; acht Biogasanlagen) durch Biogaspark Alpe Adria GmbH 
(BIOGAS Osterreich) 

Beginn des strukturierten Verkaufsprozesses und der Kommunikation 
mit 58 potenziellen Bietern 

Aufnahme der Verhandlungen mit Bietern 1 und 2 

Abbruch der Verhandlungen mit Bieter 2 

Beschluss von BIOGAS Österreich. HBA und HBInt zum Verkauf der 
BIOGAS Deutschland an Bieter 1 

Verzögerung des Verkaufs und Weiterführung der Verhandlungen mit 
Bieter 1 

- Erneuter Beschluss von BIOGAS Österreich. HBA und HBInt zum 
Verkauf der BIOGAS Deutschland an Bieter 1 

- Verkauf der BIOGAS Deutschland an Bieter 1 

Gründung NAWAROS (1. Biogasanlage) 

Gründung BIOGAS Österreich (Biogasanlagen Raab. Fürstenfeld und 
Parndorf) 

Gründung der Biogas-Gesellschaften Mölbling. Krappfeld. EbenthaI. 
Echsenbach. launsdorf und Pöchlarn 

Beginn des strukturierten Verkaufsprozesses 

Kontaktaufnahme zu 77 potenziellen Bietern 

Unverbindliche Angebote von elf Bietern für einzelne oder mehrere 
Anlagen 

Beschlu�� von HBInt und HBA zur bilanziellen Sanierung der 
BIOGAS Osterreich sowie zum Verkauf der Biogasanlagen zum 
Mindestverkaufspreis von 1 EUR 

Verbindliche Angebote von sechs Bietern für einzelne oder mehrere 
Anlagen 

Verkauf der Biogasanlagen NAWAROS, Fürstenfeld, Parndorf, Raab und 
launsdorf 

- Neuer. verkürzter Verkaufsprozess für die nicht verkauften 
Biogasanlagen 

- Verbindliche Angebote von drei Bietern für einzelne oder mehrere 
Anlagen 

- Verkauf der Biogasanlagen Mölbling. Krappfeld und Echsenbach 

Verkauf der Biogasanlage Pöchlarn 

Verkauf der Biogasanlage Ebenthai 

B u n d  2015/11 
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(3) Die nachfolgende Grafik zeigt die Struktur dieses 18 Anlagen umfas­

senden Biogasengagements der HGAA zum Zeitpunkt des Verkaufs der 

Biogasanlagen im Jahr 201 1 ,21 

Abbildung 6 :  Struktur Biogasengagement Deutschland und Österreich 

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HBlnt) 
I 

100 'j, 
... 

Hypo Alpe-Adria-Bank AG (HBA) 

98 'j, 

100 'j, 

NAWAROS GmbH 

• Biogaspark Alpe Adria GmbH ( BIOGAS Österreich) 

49 - 100 'j, • 

BIOGAS Österreich Töchter 

BIOGAS Deutschland Töchter 
rechtlich unselbständi 

Quellen: H8lnt; RH 

Bund 2015/ 1 1  

(4) Laut der HGAA führten steigende Rohstoffpreise, die Wahl von 

Standorten mit Rohstoffmangel und eingeschränkten Möglichkeiten 

zur Wänmeverwertung. kurzfristige Bezugsverträge für Rohstoffe, die 

untenplanmäßige Stromproduktion, die fast ausschließliche Finanzie­

rung der Anlagen mit Fremdkapital und technische Mängel zu einer 

defizitären Entwicklung der Anlagen. 

Lau! der HGAA führten die wirtschaftlichen Probleme der Biogasan­
lagen und die strategische Neuausrichtung der HGAA mit einer Kon­

zentration auf das Kerngeschäft zur grundsätzlichen Entscheidung. das 

deutsche und österreichische Biogasengagement der HGAA zu verkau­

fen. Die HGAA konnte dem RH die entsprechenden Beschlüsse der Vor-

21 Dcr Untcmchmcnsgcgrnsland der Alpe Adri;j,t Beteiligungs GmbH ist dcr Erwerb. die 

Verwaltung und dIto Vt'räußerung von Bcteiligungen sowie die Vomahme struktu­

rierter Projeklrmanzirrungen. Zu den gchallcnen Beteiligungen zählten neben der BIO­

GAS Österreich auch die SB�I Biomassenhcizkr.aftwerk GmMI. die TRP Projeklenlwick­

lungs GmbH und dif' Lamplhof Belriebs GmbH. 
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stände und Aufsichtsräte der HBlm und der HBA nicht vorlegen (siehe 

zur mangelhaften Dokumentation TZ 43 und TZ 50), 

Die HGAA ruhne rur die Biogasanlagen in Deutschland und Österreich 

zwei getrennte Verkaufsprozesse durch (siehe TZ 4 1  ff und TZ 4B ff). 

Bietersuche 

41.1 Nach der im Juni 2009 erfolgten Beauftragung eines deutschen Beraters 

(siehe dazu wir1Schaftliche Transaktionsberatung Deutschland TZ 46) 

mit der wir1Schaftlichen Transaktionsbegleitung staneten die HGAA 

und die BIOGAS Österreich mit Hi lfe des wir1Schaftlichen Beraters H 

einen Slrukturienen Verkaufsprozess und komaktienen 58 potenzielle 

Bieter, verzichteten jedoch auf ein öffentliches BietverfahreIl. 

Im Dezember 2009 nahmen die HGAA und die BIOGAS Österreich 

parallele Verhandlungen mit den vom wir1Schaftlichen Berater H am 

besten eingestuften Bietern I und 2 auf. 

Nach langwierigen Verhandlungen beschlossen die BIOGAS Österreich 

sowie die Vorstände und Aufsicht räte der HBA und HBlm im Juli 201 1  

erneut den Verkauf der BIOGAS Deutschland a n  den Bieter I .  Ende 

Juli 201 1  unterzeichneten die HBA, die BIOGAS Österreich, die BIO­

GAS Deutschland und der Bieter 1 den ausverhandelten Geschäftsan­

teilskauf- und Übenragungsvenrag,22 

41.2 Der RH bemängelte. dass die HBlnt - vOr Anteilsübernahme durch 

den Bund - auf ein öffentliches Bietverfahren verzichtete. Nach sei­

ner Ansicht sollte bei Beteiligung verkäufen im Vorfeld eine möglichst 

breite Interessentensuche durchgefiihn werden, um so die Beteiligung 

allen potenziellen Käufern zur Kenntnis zu bringen. 

41.3 (1)  Die HBI/II leille in ihrer Siellungnahme zusätzliche Sachverhalte 

zum VerkauJsprozess Biogasanlagen Deulschland mil, Diese belraJen 

u.a, die Suche nach dner extenten VerkauJsulllerstützung und den 

Abschluss entspree/lender Venräge, die Bieterseleklion sowie den Uber­

gang der Verantwortlichkeit fir diesen VerkauJsprozess an Mergers EI 

Acquisitions Group Restructuring. 

Femer verwies die HBlnt auJ ihre Stellungna/llne zu TZ 1 1  (zu den 

Fragen einer den VorgabCII der Europäischen Kommission im Ra/lmen 

von BdhilfeverJahml entsprechenden öffenllichen Auslobung). 

Zl Als Übergabcstichlag vertinbanrn sie - cmsprcrhend dem Jahresabschluss vom 
J t .  Mär7. 2011 - don t .  April 201 t .  

Bund 201 5/ 1 1  
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(2) Das GesamtergebHis des VerkauJsprozesses Biogasatr/ageH Dewsch­

latrd sei unter den gegebeHen Ums länden und Vorbedingungen beslmög­

licll for die Ballk gewesen. Durch den 2009 'IIIler der A/leige"'iimeri,, 

BayemLB eillgesetzlen wirtsc/rajtlic/ren Beraler und Branchene..rper­

len sei eine gezielte ulld breil gefächerte h,veslOrellanspradre erfolgl. 

Illsgesallll seien dabei 75 potenzielle KäuJer akliv angesprochen wor­

den. Die A uswahl dieses relevanlen und erfolgsversprechenden poten­

ziellen Bieterkreises sei VOll geeigneten eigellen und e..rlenren Bran­

drene..rperten getroffen wordeH. 

Im Vergleich zu dieser effizienten Vorgangsweise härte eine Suche durch 

Zeilung illSerate allen Erfahrungen nach weit weniger Erfolg gehabt. 

Der re/evaHte Markt sei mit der durchgefohrten Vorgangs weise jedeH­

Jalls beslmög/ich abgedeckt warden, weshalb die Kritik des RH in die­

sem Punkt ins Leere gelre. Zu beachlen sei weiters, dass weder in die­

sem noch in den anderen VerkauJsfällen, irgelldeine Stelle - sei es 

die EU- Wettbewerbskommissioll selbst oder Kaufinteresscnten - Kri­

tik wegen mallge/nder Offenheil, Transparenz oder Faimess des Ver­

JahrerlS geübt hälTen. 

41.4 ( I )  Ocr RH nahm von den ergänzenden Au fiihrungen der HBlnt bezüg­

lich des Beginns des Verkaufsprozesses Kenntnis. Unter Verweis auf 

seine Gegenäußerungen in TZ 1 1 ,  1 5, 17 und 19 erwiderte der RH 

jedoch, dass die seitens der HBIn! in ihrer Stellungnahme skizzierten 

Maßnahmen einem öffentlichen Bietverfahren zur möglichst breiten 

Interessentensuche nicht gleichzuhallen waren. 

(2) Betreffend die - laut Stellungnahme der HBlnt - vorgenommene 

Ansprache von 75 potenziellen Käufern wies der RH darauf hin. dass 

gemäß den an die Vorstände und Aufsichtsräte der HBlnt und HBA 
im Zeitraum August bis September 2010 gerichteten Verkaufsanlrägen 

und den von der HBlnt dem RH im Rahmen der Gebarungsüberprufung 

zur Verfiigung gestellten Unterlagen des Verkaufsberaters SB poten­

zielle Investoren kontaktiert wurden. 

Der RH hielt fest, dass die direkte Ansprache von potenziellen Inve­

storen zwar grundsätzlich zweckmäßig sein kann, dass aber die (zusätz­

liche) örrentliche Bekanntgabe der geplanten Veräußerung der Biogas­

anlagen einen größeren Interessemenkreis häne erschließen können. 

Der von der HBlnt angefiihne Umstand, dass von keiner Stelle Kri­

tik an den durchgefiihrten Verkaufsprozessen geäußert wurde, könnte 

nach Ansicht des RH auch darauf zuruckzuftihren sein, dass potenzielle 

Käufer der Biogasanlagen über die Verkaufsprozesse gar nicht infor­

mien waren. Dementsprechend verblieb der RH bei seiner Ansicht, dass 

im Vorfeld von Beteiligungsverkäufen eine möglichst breite Interes-
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sentensuche durchgefUhrt werden sollte. um so die Beteiligung allen 

potenziellen Käufern zur Kenntnis zu bringen. 

Verkaufserlös Biogasanlagen Deutschland 

42.1 Im Juni 2009 haUe der Vorstand der HBA einen auf internen Berech­

nungen beruhenden Mindestverkaufspreis von 22 Mio. EUR für die 

BlOGAS Deutschland und die dazugehörigen acht Biogasanlagen fest­

gelegt. 

Im Jahr 201 1 erzielten die HGAA und die BIOGAS Österreich einen Ver­

kaufserlös von rd. 1 3.54 Mio. EUR. Darin enthalten waren cin Anteils­

kaufpreis von I EUR fUr sämtliche Gesellschaftsanteile, 1 1 .60 Mio. EUR 

fUr Forderungen der HBA gegenüber der BIOGAS Deutschland sowie 

1 .94 Mio. EUR rur das Working Capital der BIOGAS Deutschland. 

In dem dem Verkauf vorangegangenen Wirtschaflsjahr ( I .  April 2010 

bis 3 I .  März 201 1 )  hatte die HGAA die für den Verkauf nötige bilan­

zielle Sanierung der BIOGAS Deutschland vorgenommen. Nach bilan­

zieller Sanierung. Verkauf und Ausbuchung offener Forderungen konn­
ten von den rd. 26 Mio. EUR an Forderungen rd. 1 3.25 Mio. EUR nicht 

zurückgeführt werden. 

42.2 Der RH hielt kritisch fest. dass der durch den Vorstand der HBA fest­

gelegte Mindestverkaufspreis von 22 Mio. EUR nicht erzielt wer­

den konnte. Weiters hielt der RH kritisch fest, dass von den bis zum 

geplanten Verkauf aufgelaufenen Forderungen der HGAA gegenüber 

der BIOGAS Deutschland in Höhe von rd. 26 Mio. EUR die BIOGAS 

Deutschland rd. 1 3,25 Mio. EUR nicht zurückfUhrte. 

42.3 (I) Die HBln/ fül.rte ill ihrer SrelluIlgnahme aus, dass das im Benel.1 

angeführte VrrkauJsziei in Höhe von 22 Mio. EUR, soweit 'lOelwoll­

zirhbar. Resul/a/ einer in/emell Abslimmung zwischen Parlicipalioll 

Managemelll HBlnl und der ö /erreichisel.ell BankenlOchler HBA sei. 

Es halIdIe sich um einen TrallsakliollSwer/. der nielli zulelll auch 

als Wer/grenze Ulld Bemessullgsgrundlage fiir das HOllorar des im 

JUlli 2009 malldalierlen wirlschaftliel.CIl Beralers gedielll habe. 

Rückblickend sei jedellJalls Jeslwslcllcn. dass die Envar/ungen der 

Bank ulld des wirlSeI.aftliclrcll Beraters hinsichllich des zu erzielendeIl 

Preises zu oplimislisel. gewesell seieIl ulld vor allem die siel. abzeich­

Ilellde versclrleelrlerle Marktsiluatioll (z.B. sigllijikalll s/eigemle Roh­

sto.ffpreise. Eirrspeistari!Tegelullg) am Begillll des VerkauJsprozesses 

nielli ausreichend berücksichligl worden sei. 

Bund 201 5/ 1 1  
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Zu diesem Zeitpunkt vor A nteilsübernahme hällen auch bezüglich der 

Trallsaktiollsstrukrur spezijisel,e A'lIIahmell gegolten. So sei uI,/erstellt 

worden, dass der (hohe) Trallsaktiollswerr vom Bieter teilweise auel, 

durch eille Finanzierullg der HBA dargesTelIr werden könne. Diese KOIl­

strukTion hätte jedoch nichr umgesetZl werden kÖllllell, womit ill wei­

terer Folge eill Verkaufsprozess olll1e Finanzierung durch die Ballk ver­

folg/ worden sei ulld der ursprünglich allgestrebre Verkaufspreis SeIPOIl 

aus diesem Grund lIicht mehr realistisch gewesell sei. Zu bedenken sei 

hierbei allerdings stets, dass eillem evelltuell höhereIl Transaktiolls­

wert bei der angestrebten Finallzierungslösullg auch eill zusätzliches 

(Kredit-)Risiko gegenüber gestalIden I/Järe. 

42.4 Der RH stellte klar, dass er nicht die Festlegung sondern die Nichter­

zielung de Mindestverkaufspreises von 22 Mio. EUR kritisch gewür­

digt halle. Er verblieb daher bei seinen diesbezüglichen kritischen 

Feststellungen sowie jenen betreffend die nicht zuruckgefuhrten For­

derungen der HGAA gegenüber der BIOGAS Deutschland. 

Organbeschlüsse Biogasanlagen Deutschland 

43.1 Sowohl vor dem im Jahr 2010 geplanten - letztlich nicht zustande 

gekommenen - Vertragsabschluss mit dem Bieter I als auch vor dem im 

Jahr 201 1  erfolgten Vertragsabschluss stimmten die Vorstände und Auf­

sich15räte der HBA und der HBlnt dem Verkauf der BIOGAS Deu15ch­

land und der dazugehörigen acht Biogasanlagen zu und fassten die 

erforderlichen Beschlüsse. Allerding wiesen die diesen Beschlüssen 

vorgelagerten Anträge Unterschiede auf. 

Ende Augu.st 2010 brachten die Geschäftsfuhrer der BIOGAS ÖSler­
reich bei der HBA und die zuständige Abteilung der HBlnt beim Vor­

stand der HBlnt deckungsgleiche Anträge mit Angaben zu den damals 

bestehenden Darlehensforderungen der HGAA gegenüber der BIO­

GAS Deu.tschland von rd. 26 Mio. EUR und zum Verzicht der HGAA 
auf rd. 1 1 .96 Mio. EUR dieser Darlehensforderungen, der zur - dem 

geplanten Verkauf vorgelagerten - bilanziellen Sanierung der BIO­

GAS Deutschland vorgesehen war, ein. Die Vorstände der HBA und 

der HBlnt stellten diese Information an die jeweiligen Aufsich15räte 

nicht dar. Der Aufsich15rat der HBA bestand zum Teil aus Mitglie­
dern de Vorstands der HBlm. die den Inhalt der Anträge an die bei­

den Vorstände kannten. 
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43.2 Der RH kritisierte. dass die vom Vo",tand der HBlnt in den Jahren 2010 

und 201 1 bei ihren Aufsichtsräten eingebrachten Anträge auf Zustim­

mung zum Verkauf des deutschen Biogasengagements eingeschränkte 

Informationen zu den mit dem Verkauf verbundenen finanziellen Aus­

wirkungen - v.a. zum hohen ForderungsverzichI der HGAA gegen­

über der BIOGAS Deutschland - beinhalteten. 

Der RH empfahl der HBlnl. den Mitgliedern des Aufsichtsrats bei Betei­

l igungsverkäufen im Vorfeld nachvollziehbare und transparente Infor­

mationen auch im Hinblick auf den durch den Verkauf entstehenden 

Gesamtgewinn bzw. -verlust zu übermitteln und nach Möglichkeit 

zusätzlich im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung die Gelegenheit zur 

Beantwortung von Fragen zu bieten (siehe auch TZ 34). 

Darüber hinaus luitisierte der RH. dass die HBlnt und die HBA dem 

RH die Beschlüsse des jeweiligen Vorstands und Aufsichtsrats über 

die grundsätzliche Entscheidung zum Verkauf des deutschen Biogas­

engagements nicht vorlegen konnten. 

43.3 (I) Laur Stellungnahme der HBII11 sei die Kritik des RH an einer nur 

eingeschränkren Information des Aufsichtsrats achlich nicht nachvoll­

ziehbar, könne objekriv widerlegr werden und werde daher zurückgewie­

sen. Gerade die beans(Ondete Information zum Forderungsverzicht sei 

auch dem Kontrollgremium wgänglich gewesen: Der jiir den Verkauf 

norwendige Forderungsverzicht sei zum Zeirpunkt des Aufsichtsratsan­

trags bereits bevorsorgt gewesen und die jiir die Finanzierung zustäl/­

dige Abteilutlg lrabe dem wständigen Kreditausschuss regelmäßig über 

die Gesamtsituation sowie über die finanziellen Auswirkungen eines 

Verkaufs berichtet. Auch der Umstand, dass Group Task Force Reha­

bilitatian bereifs Wer/berichtigungen unter Beriicksichrigung des Ver­

kaufsprozesses durchgejiil m  habe utld durcl, die Umsetzung der T rans­

aktion somit kein wesentlicher weiterer AbsclITeibungsbedarf gegeben 

gewesen sei, sei explizit im - dem RH bekannten - Aufsichtsratsan­

trag angejiihrt gewesen. 

{21 Die Kritik des RH, die HBII11 habe die - auS der Zeit vor der Anreils­

überllahme stammende - grundsätzliche EI/r cheidung des damaligen 

Vor tands und Aufsichtsrat nicht vorlegen können, sei sicher nicht 

gegen die Gesellsclraft zu richten. Die mangel/wfte Dokumentation in 

der Zeir vor der Notverstaatlicl,ungfalle keinesfalls in det/ VeranI'Wor­

tlmgsbereicl, der späteren Organe der geprüften HBlm und lrabe von 

dieser auch "icllr nachträglicl' geheilt werden könt/en. Sie sei viel­

melIT ei'l Beispiel jiir den Zustand der HBI"t wm Zeitpu"kt der Not­

versraar/icl!ung u"d erkläre die Probleme, die mit der Fort jiih ru "g der 

vor 20/0 begot/ne"e" Prozes e verbulldenc" gewesen seie". 
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43.4 ( I )  Der RH wies den Vorwurf der HBlnt. dass die Kritik des RH an 

einer nur eingeschränkten Information des Aufsichtsrats sachlich nicht 

nachvollziehbar sei und objektiv widerlegt werden könne, entschieden 

zurück. Vielmehr stellte der RH ein Auseinanderklaffen des Informa­

tionsgehalts der an den Vorstand der HB lnt gerichteten Anträge von 

jenen Anträgen, die der Vorstand an den Aufsichtsrat der HBlnt gerich­

tet hatte, fest. So waren in den Anträgen des Vorstands der HBlnt an 

den Aufsichtsrat der HBlnt eingeschränklere Informationen zu den 

finanziellen bzw. winschaftlichen Auswirkungen des Verkaufs der Bio­

gasanlagen enthalten als in den Anträgen an den Vorstand der HBlnt. 

Dementsprechend verblieb der RH bei seiner diesbezüglichen Kritik und 

bekräftigte seine Empfehlung, den Mitgliedern des Aufsichtsrats bei 

Beteiligungsverkäufen im Vorfeld nachvollziehbare und transparente 

Informationen auch im Hinblick auf den durch den Verkauf entstehen­

den Gesamtgewinn bzw. -verlust zu übermitteln und nach Möglich­

keit zusätzlich im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung die Gelegenheit 

zur Beantwortung von Fragen zu bieten (siehe auch TZ 34). 

(2J Hinsichtlich des Einwandes der HBlnt, das die mangelhafte Doku­

mentation früherer Beschlüsse _sicher nicht gegen die Gesellschaft zu 

richten- sei und keine falls in den Verantwonungsbereich der nach 

der Verstaatlichung eingesetzten Organe falle, erwidene der RH, dass 

zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung nicht feststellbar war, aus 

welchen Gründen Unterlagen zu früheren Beschlüssen der HBlnt nicht 

mehr auffllldbar waren. Der RH stellte klar. dass auch die nach der Ver­

staatlichung eingesetzten Organe der HBlnt in den Verkaufsanträgen 

an den Vorstand und den Aufsichtsrat der HBlnt in den Jahren 2010 

und 201 1  auf diese nicht dokumenticnen bzw. nicht auffindbaren 

Beschlüsse Bezug nahmen. Im Übrigen verwies er auf seine Gegenäu­

ßerung in TZ I ,  derzufolge der RH im Zuge seiner Gebarungsüberprü­

fung auch Sachverhalte aus der Anteilsübemahme durch den Bund 

vorangegangenen Vorstandsperioden mitberücksichtigte. 

Der RH hielt deshalb seine Kritik, das die HBlnt und die HBA ihm die 

Beschlüsse des jeweiligen Vorstands und Auf ichtsrats über die grund­

sätzliche Entscheidung zum Verkauf des deutschen Biogasengagements 

nicht vorlegen konnten, aufrecht. 
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44.1 Das im Juni 2009 von der HGAA und der BIOGAS Österreich angenom­

mene Angebot des wirtschaftlichen Beraters H für die wirtschaftliche 

Transaktionsbegleitung sah eine indikative Bewert·ung der deutschen 

Biogasanlagen samt eigenem Discounted-Cash-Flow-Bewertungsmo­

deli und Plausibilisierung vor.2) Anlässlich der Gebarungsüberpr\i­

fung durch den RH konnte die HGAA diese Unternehmensbewertung 

nicht vorlegen und verwies auf den rur die Zahlung des vereinbarten 

Erfolgshonorars zu erreichenden Mindestverkaufswert. 

44.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die HBlnt und die HBA die im angenom­

menen Angebot des wirtschaft lichen Beraters H vorgesehene indikative 

Bewertung der deutschen Biogasanlagen samt eigenem DCF-Bewer­

tungsmodell und Plausibilisierung dem RH nicht vorlegen konnten. 

Aufgrund dieser mangelhaften Dokumentation war dem RH in diesem 

Fall eine inhalt l iche Bewertung verwehrt. 

44.3 Laut StellUlIgllallme der HB/llt Jalle die IIImlge/hafte Dokumelllatiool ill 

der Zeit vor der Notverstaatlicllullg keillesJalis ill deli Verantwortungs­

bereich der späteren Organe der geprüften HB/nt und könne von diesen 

auch nicht nachträglich geheilt werden, Die Kritik des RH sei daher 

ungeeignet, die Verwertullgsleisrung durch neu gesclraffelle Bereiche 

nach A nteilsüberrrahme zu bewerrell. 

Die Beauftragullg des wirrsclraftlicllen Beraters seI Im Juni 2009 
- 'Iicht durch die HB/otr - eifolgl. Es könne - nicht zuletzt auJgru"d 

der Iücke,,'wften Übergabe VOll Dokumellre" in der spätereIl Folge -

daller Ilicllt filial beurteilt werden, ob zu Begin" des VerkauJspro­

zesses im Sommer vor der NorverstaarliclJUng eine Bewerturrg durch 

derr wirtschaftlicllen Berater gemäß der Beauftragllllg durcllgefillrl 

worden sei. Entscheiderrd fir die HBI"t sei jedoch, dass die Tra"sak­

tion schlusse"dlich zum bestmöglicllell VerkauJspreis nach ei"er illten­

siven, u mJasserrden u"d breit gestreuten Bietersuche urrd Verhand­

lungsphase eifolgt sei. 

44.4 Der RH erwiderte, dass vor und nach der Verstaatlichung zum Teil die 

selben Mitarbeiter der HBlnt in den Verkaufsprozess involviert waren 

und damit einen entsprechenden Wissensstand aufweisen müssten. 

Weiters häuen die HBlnt und die HBA die Bewertung der deutschen 

n DCf-Bcwc:nungsmodell: B�i einem Oiscount«j-Cash-Flow-B�w('nungsmoddl werden 

zukünftige ZahlungsüDtßchfisse lEin nahmen abzüglkh Awgabc:nl eines Untc:ml."h­

mc-ns auf den ldlpunkt der Bt:'wt:'nung abgezinsl und so der aktuelle Wen des Unter­

nehmens ermittelt. 

Bund 201 5/1 1 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)44 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 
Verkauf Biogasanlagen 

Transaktionsberatung 

Biogasanlagen 

Deutschland 

HYPO ALPE-AORlA-BANK INTERNATIONAL AG -
Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Biogasanlagen jcderzeit während des erst im Juli 201 1  abgeschlos­
senen Verkaufsprozesses verlangen können. 

Im Übrigen merkte der RH an, dass seine Kritik - im Gegensatz zu 

der seitens der HBlnt in der Stellungnahme vertretenen Auffassung ­

schon allein deswegen nicht dic Verwertungsleistungen durch neu 

geschaffene Bcrciche der HBlnt betraf. weil dem RH aufgrund der man­

gelhaften Dokumcntation eine inhaltliche Würdigung der Bewertung 

der deutschen Biogasanlagen verwehrt war. 

Überblick 

45 Die nachfolgende Tabelle weist die beim Verkaufsprozess der BIOGAS 

Deutschland und der dazugehörigen acht Biogasanlagen (siehe zu Ver­

kaufsprozess Biogasanlagen Deutschland TZ 4 1 )  angefallenen Berater­

kosten aus. 

Tabelle 24: Beraterkosten Biogasanlagen Deutschland 

Berater 

Wirtschaftlich. TransaktIonsberatung 

davon 

wirtschaftlicher Berater H 

Rechtlich. TransaktIonsberatung 

davon 

rechtlicher Berater I 

rechtlicher Berater J 

rechtlicher Berater K 

rechtlicher Berater L 

wirtschaftlicher Berater H 

Summ. '.raterkosten 

Beträge beinhalten Rundungsdifferenzen. 

QueUen: HBlnt; RH 

Abrechnung.zeitraum 

Juli 2009 bis Mai 2010 

Juni 2009 bis März 2010 

Oktober 2009 bi, Juni 2011 

September 2010 

Mörz 2011 bis Juli 2011 

Jönner 2010 b is Novomber 2010 

Beraterko.ten 

in EUR 

57.751 

57. 751 

489.813 

10.767 

389.037 

5.000 

34.009 

51.000 

547.564 

Insgesamt flclen Beraterkostcn in Höhe von rd. 547.564 EUR an. Davon 

entfielen rd. 57.751 EUR auf die wirtscharUiche und rd. 489.81 3 EUR 

auf die rechtliche Transaktionsberatung. 
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Wirtschaftliche Transaktionsberatung Deutschland 

46.1 Die für die wirtschaftliche Transaktionsberatung angerallenen Gesamt­

kosten betrugen 57.751 EUR. Im Zeitraum März bis April 2009 - vor 

der Übernahme der Gesellschaftsanteile der HBlnt durch die Republik 
Österreich im Dezember 2009 - holte die HBlnt Angebote von zwei 

international agierenden und aufgrund ihrer Erfahrungen im Bereich 

der alternativen Energien als geeignet eingesruften Berarungsunter­

nehmen für die wirtschaftliche Berarung beim Verkauf der deutschen 

Biogaspark Alpe Adria GmbH und der dazugehörigen acht Biogas­

anlagen ein und nahm nach Verhandlungen das adaptierte Ange­

bot des wirtschaftlichen Beraters H an. Gemäß dem angenommenen 

Angebot war ein Erfolgshonorar _bei Unterzeichnung des Kaufvertrags 

oder Abschluss einer anderen entsprechenden Vereinbarung fallig". Ein 

Erfolgshonorar fIel trotz Verkaufs der deut chen Biogasanlagen nicht 

an. weil der erLielte Verkaufspreis von rd. 1 3.54 Mio. EUR unter dem 

für das Erfolgshonorar zu erreichenden Mindesl1ransaktionswert von 

1 6  Mio. EUR lag. 

46.2 ( 1 )  Der RH kritisierte, dass durch den Verzicht der HGAA und der BIO­

GAS Österreich auf eine Ausschreibung und die Beschränkung auf die 
Einholung von zwei Angeboten andere geeignete und evenruell kosten­

günst igere Berater unberücksichtigt blieben. Weiters wies der RH kri­
ti ch darauf hin, dass die Zahlung des Erfolgshonorars an den wirt­

schaftlichen Berater H von der Unterzeichnung des Kaufvertrags oder 

vom Abschluss einer anderen entsprechenden Vereinbarung und nicht 

von der tatsächlichen Zahlung des Verkaufspreises abhängig war. 

Der RH empfahl der HBlnt, zukünftig Berater erst nach Durchführung 

eines Ausschreibungsverfahrens oder nach Einholung mehrerer Ange­

bote zu beauftragen. Weiters empfahl er der r lBlnt. Erfolgshonorare 

nicht nur vom Vemagsabschluss. sondern auch von der tatsächlichen 

Zahlung des Verkaufspreises abhängig zu machen. 

(2) Weiters hielt der RH fest, dass die HGAA und die BIOGAS Öster­

reich bei analoger Anwendung des im Jahr 2009 auf Konzernebene 

geltenden Procurement Manuals vor der Beauftragung des wirtschaft­

lichen Beraters H nicht nur zwei, sondern zumindest vier Angebote 

hätten einholen müssen. 

46.3 Untcr Hillweis auf ihre Stellungnahmen zu TZ 4 3  und 44 wies die 

HBlm die Kritik des RH zurück. Die aus Sicht des RH beanstan­

dete Auswalll rines wirtschaftlichen Beraters im April 2009 - und 

damit weit vor Allteilsübemahme - falle weder in den vom Priifauf­

trag erfassten Zeitraum noch könne sie delI von der Eigentümerin 20/0 
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eingesetzten Vorständcn odcr dcn im LauJ� dcs Jahrcs cil/gerieilleten 

Berciellen dcr HBlnr zugercchnct wcrdcn. 

46.4 Der RH erwiderte der 1'!Blnt - unter Verweis auf eine Gegenäußerung 

in TZ I - . dass er im Zuge seiner Gebarungsüberprüfung auch Sach­

verhalte aus vorangegangenen Vorstandsperioden mitberücksichtigte. 

Daher geht die von der HBlnt geäußerte Einschätzung. dass der RH 

Kritik an Prozessen und Maßnahmen geäußert habe. die außerhalb des 

von ihm festgelegten überprüften Zeitraum lägen. ins Leere. Er hielt 

deshalb an einer Empfehlung betretTend die künftige Beauftragung 

von Beratern und des künftigen Bezugszeitpunkts rur Erfolgshonorare 

fest. 

Rechtliche Transaktionsberatung Deutschland 

47.1 Die rur die rechtliche Transaktionsberatung angefallenen Beraterkos­

ten betrugen 489.81 3 EUR (siehe TZ 45. Tabelle 24). Für die rechtliche 

Beratung beim Verkauf des deutschen Biogasengagements - insbe­

sondere rur steuer- und bilanzrechtliche Fragen - nahmen die HGAA 

und die BIOGAS Österreich im Zeitraum Mille 2009 bis Mille 201 1  die 

Dienste von runf Beratern in An pruch. 

Eine als erste beauftragte österreichi che Rechtsanwaltskanzlei (recht­

licher Berater I) unterstützte die HBlnt auch bei der Auswahl einer rur 

die rechtliche Beratung in  Deutschland gesuchten deutschen Rechts­

anwaltskanzlei (rechtlicher Berater J). mit der die HBlnt und die B IO­

GAS Österreich im Oktober 2009 einen Mandatsvertrag abschlossen. 

Im September 2010 prüfte eine weitere österreichische Rechtsanwalts­

kanzlei ( rechtlicher Berater K). mit welcher die HBlnt zu diesem Zeit­

punkt eine Rahmenvereinbarung hatte. die rechtl ichen Auswirkungen 

der rur die BIOGAS Deutschland geplanten bilanziellen Sanierungs­

maßnahmen aus österreichischer Sicht. Im Dezember 2010 wechselte 
der rur die Beratung hauptveranrwortliche Rechtsanwalt des rechtli­

chen Beraters J in eine andere deutsche Rechtsanwaltskanzlei (recht­

licher Berater L). mit der die BIOGAS Ö terreich im Mai 201 1  ebenfalls 

einen Mandatsvertrag abschloss. Die HGM und die BIOGA Österreich 

vereinbarten mit keinem der rechtlichen Berater ein Erfolgshonorar. 

Entgegen der von der HGM vertretenen Ansicht. da s die Leistun­

gen des rechtlichen Beraters I kosten frei waren. informierte der recht­

liche Berater I die HGAA im März 2010 über ein otTenes Honorar von 

rd. 42.400 EUR rur die Unterstützung bei der Beraterauswahl und beim 

Verkaufsprozess. bot aber gleichzeitig eine Reduktion auf 1 3.000 EUR 
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zuzüglich einer Kostenpauschale von 3 'lb an. Im April 2010 einigten 

sich die HGAA und der rechUiche Berater I auf die Zahlung cines Hono­

rars in Höhe von 10.767 EUR durch die BIOGAS Österreich. 

Beim rechtlichen Berater J flelen 355. 100 EUR für das Honorar und 

)).937 EUR für Spesen an. Vor der Vertragsunlerzeichnung ging die 

HGAA - basierend auf dem Angebot des rechtlichen Beraters J - von 

Gesamtkosten in Höhe von rd. 77.500 EUR aus. Laut Auskunft der 

HGAA gab es keine weiteren Schätzungen zu den Beraterkosten. Das 

Honorar für den als Nachfolger des rechtlichen Beraters J beauftragten 

rechtlichen Berater L betrug 34.cXl9 EUR. Davon fielen 6.237 EUR für 

Beratungsleistungen vor der Vertragsunterzeichnung durch die BIO­

GAS Österreich an. Sowohl beim rechtlichen Berater J als auch beim 

rechtlichen Berater L beruhte das Honorar auf den in den jeweiligen 

Beraterverträgen festgelegten und gleich hohen Stundensätzen. 

Das Honorar für den rechtlichen Berater K betrug 5.000 EUR. Die 

HGAA rechnete dieses Honorar nicht unter dem Verkaufsprozess BIO­

GAS Deutschland, sondern unter einem anderen Projekt ab, bei dem 

es zum damaligen Zeirpunkt eine Rahmenvereinbarung gab. Die ver­

rechneten Stundensätze lagen Unler den mit den anderen Beratern ver­

einbarten Stundensätzen. 

Die Beraterkosten für die steuerliche und gebÜhrenrechtliche Verkaufs­

beratung durch den wirtSchaftlichen Berater H betrugen 5 1 .000 EUR. 

Davon entfielen 1 8.700 EUR auf den Leistungszeitraum I .  Jänner 2010 

bis 30. April 2010. Das zugrunde liegende Auftragsschreiben war mit 

dem 9. April 2010 datiert. Da die Stundenaufstellung des wirtschaft­

lichen Beraters H keine Angaben über den Zeitpunkt der erbrachten 

Leistungen beinhaltete, war nicht ersichtlich. inwieweit Beratungsleis­

tungen vor der Vertragsunterzeichnung erbracht wurden. Laut Aus­

kunft der HGAA vereinbarte und verlangte sie keine Aufstellung nach 

Tagen. 

47.2 ( I )  Der RH hielt kritisch fest. dass HBlm, HBA und BIOGAS Österreich 

im Laufe des Verkaufsprozesses BIOGAS Deutschland fünf Berater 

(rechtliche Berater I, J, K und L sowie wirtSchaftlicher Berater H) teil­

weise zeitgleich und zu ähnlichen, rechtlichen Beratungsthemen ein­

etzten. 

Der RH empfahl der HBlm, bei zukünftigen Verkaufsprozessen die zu 

erwartenden Berarungsthemen rechtzeitig zu defl nieren und bei der 

Auswahl der eventuell benötigten Berater dahingehend zu berück­

sichtigen, dass die Anzahl der eingesetzten Berater möglichst gering 

gehalten wird. 
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(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die HGAA auch zum Zeitpunkt 

der Überprüfung durch den RH nicht eindeutig darlegen konnte, ob die 

in den Verkaufsprozess involvierten HGAA-Gesellschaften den rechtli­

chen Berater I mit entgeltlichen Beratungsleistungen beauftragt hatten. 

Der RH hielt kritisch fest. dass die vor Beauftragung de rechtlichen 

Beraters J vorgenommene Schätzung der Beratungskosten in Höhe 

von 77.500 EUR von den tatsächlichen Beraterko ten in Höhe von 

389.037 EUR um ein Mehrfaches überschritten wurde. 

Der RH stellte zudem kritisch fest, dass die HGAA und die BIOGAS 
Österreich Beratungsleisrungen des rechtlichen Beraters L noch vor 

Vertragsunterzeichnung in Anspruch nahmen und dass sie vom wirt­

schaftlichen Berater H keine Stundenaufstellungen verlangten. aus 

denen der Zeitpunkt der Erbringung seiner steuerlichen Beratungsleis­

lungen ersichtlich war. 

Weiters wies der RH k.ritisch darauf hin. dass die HGAA das Honorar 

für den rechtlichen Berater K nicht unter dem Verkaufsprozess BIO­

GAS Deutschland, sondern unter einem anderen Projekt abrechnete. 

Der RH empfahl der HBlnt. 

bei zukünftigen Verkaufsprozessen die Beauftragung von entgelt­

lichen Beratung leistungen eindeutig zu regeln und schriftlich fest­

zuhalten; 

in den Beraterverträgen Kostendeckelungen (Ca ps) zur Vermeidung 

von ungeplamen, starken Kostensteigerungen zu vereinbaren: 

Beratungsleistungen durch sie und ihre Projektgesel lschaften zur 

Vermeidung von Rechtsunsicherheiten erst nach Abschluss der 

zugrunde liegenden Beraterverträge in Anspruch ZU nehmen; 

die angefallenen Beraterkosten den verursachenden Verkaufspro­

zessen richtig zuzuordnen, um die Transparenz und wirtschaftliche 

Beurteilbarkeit der Verkaufsprozesse zu erhöhen. 

(3) Der RH hielt kriti eh fest, dass die HGAA und die BIOGAS Öster­

reich bei analoger Anwendung des im Jahr 2009 auf Konzernebene 

geltenden Procurement Manuals nur bei den rechtlichen Beratern J 

und K die vorgesehene MindestanzahJ an Angeboten eingeholt hätten. 
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47.3 (I) LaUI Slellungnahme der HB/lll lrele sie den krilischen Anmerkungen 
des RH zur reellllichen Tra"saktionsberatullg wie Joigl enlgegen : 

(al Die ergä" zende sleuerrechlliche Beralerieisl llng durch BerGler H sei 
m il Group Accounring EI Reporrilrg abgeslimml worden U1ld sei auf­
grund der Synergieeffekte (vorhandenes Projekt-Know-Irow) als effi­
ziellI Ulrd sinnvoll anzusehen. Im Fall einer erfolgreichen Transaktion 
mil dem Berater und der damil verbundenen Zahlung einer S lIccess Fee, 
wäre der Aufwand für die s teuerrechtlielle Beratung abgezogen wor­
den. Da schlussendlich aber kein Allspruch auJ e in Erfolgshonorar 
bestanden habe, sei die Leis tung über die Auftraggeberin HBA abge­
golten worden. Mit anderen Berate m übe tseIllleidende Auftrags inhalle 
oder Doppe/beratungen seien nicht erkennbar. 

Ibl Die Kommunikation mit Beraler I sei - bereits deutlich vor Ver­
staallichung im Frii/.sommer 2009 - vom Participation Manageme nl 
der HBA begonnen worden. Nähere Irrjormatio nen wurden Mergers 
EI Acquisilions Group Reslmcturing dazu auJgrund der liickenhaften 
Dokumentalionslage aus den Zeiten vor 2010 niel li vorliegen. Der Lcis­
lungszeilraum und Abrechnungszeilraum habe vor der Einselzung der 
ersten neuen Vorstandsmitglieder durch die neue Alleineigelllümeri" 
Republik Ös terreich geendet. 

(c) Der deutsche Berater J sei - ebenJa/l vor der Anteilsübemahme 
durch dCII Bund - von der BIOGAS Österreich respektive HBA mit 
der rechtlichen Betreuung des VerkauJsprozesses beauftragt worden.  
D ie Verg ÜTung /zabe s ich nach dem latsächl iellen Zeita ujivand zu deji­
nierten Stul Idensätzen bemessen. Die weselllliche Überschreitullg der 
ZII Begillll geschätz te" Kosten lzabe siell deswegeIl ergebell, weil e iner­
seits die Ver/wndlungen - zuerst mit z wei Bietem - umJangreiclr .md 
se/rr 100.gwierig gewese 'l seien und a"dererseits die Tral lsak tiollsstruk­
lur an die geänderteIl Vorgaben nach Notverstaatlichung (keine Fi'lOn­
zieru"gsoption für potenzielle KäuJer dureIl die HGAAI im Vertrags­
werk anzupassen gewesen sei. 

Des Weileren seien zusätzliche rechtliche u " d  sreuerliche Leistunge" 
im Zusammenhang mit der ohnehin erforderlichen Bilanzsanierung 
der BIOGAS Deurschland norwendig gewesen. Mir anderen Beratem 
über elllleidende Auftrag inhalte oder Doppe/beratungen seien nicht 
erkennbar. 

(d) Die Beauftragung des ästerreichischen Be mrers K sei für die recht­
liche Durchführung der Bilanzsanierung der BIOGAS Österreich lind 
dem damit verbundenen ästerreichischen Verlragswerk u nverzichlbar 
gewesen. Berater K sei auJgrund der Drillglielrkeif der Täligkeit ulld 
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der als gering eingeschätzten Kosten (5.000 EUR) im Ra/lmen seiner 

bereits mit der HB/nt abge chlossene" Rahmenvereinbarung eingesetzt 

worden. Mit anderen Beratern überschneidende A ujtragsinhalte oder 

Doppe/beratungen seien "ie/lt erkennbar. 

(e) Die Beauftragllllg de Beraters L lrabe sich ergebell, weil während 

des Projekts die beiden den Verkauf begleitenden Rechtsanwälte von 
der Kanzlei J in die Kanzlei L gewee/lselt seien. Da sich das Projekt 

zum Zeitpunkt des Wechsels in einer wie/lrigen jinalen Plrose befun­

den /rabe und eine Übergabe der Dokumentation zude", zeitaufwendig 

und teuer gewesen wäre, sei eine rasche Weiterberreuung des Projekts 

durch die beiden Anwälte notwendig und effizielll gewesen. A us die­
s .. ", Grt/nd .. sei die ree/Illie/re Beratung von Berater J an Berat .. r L zu 

gleichen Konditionen übertragen worden. 

Berater J sei somit ab dem Zeitpunkt des Tätigwerdens /Ion Berater L 

nicht im Projekt involviert gewesen - es habe auch keine DoppeJbe­
auftragung stal/gefunden. Dcr nahtlose Übergang von J zu L erkläre 

auch, dass Leistungen von L eventuell schon vor der Mandatsverein­
bart/ng erbracht worden seien, da die Unterferrigung derselben etwas 
mehr Zeit in A nsprue/r genommen habe. 

Anders als vom RH IlIIterstellt, seien zu keiner Zeit gleiche Leistun­

gen von mehreren Beraterrr abgerufen worden; Komplexität, Dauer und 

sich änderrrde Ra/rmenbedhrgungen würden die Anzahl der beteiligten 

Erperten rechtfertigen. So sei die Struktur der reellllichen Beratung vor 
allem dem Umstand geschuldet gewesen, a uf die rechtlich Imd steuer­

lich u,tterschiedlic/ren Siruationen in Deutsch/and und Österreich ein­

gehen zu müssen. 

(J) Betreffend den vom RH ins Treffen geführten Procuremellt Prozess 

bei der Beralerauswalll und -bestellwrg verwies die HB/nt a ufihr .. Srel­

i1mgnahme in TZ 6. insbesondere hinsichtlich der Besonderheiten im 

Zusammenhang mit Rechtsberatenr. Zudem sei die Beauftragung von 
drei der fünf angefülrrrell Berater (H, /, J) vor der Ameilsüberrrairme 
erfolgt und somit a ußerhalb des Einflussbereichs des vom Bund neu 

be teilten Vorstands und des Bereichs Mergers ft Acquisitions Group 

Restructuring gelegen gewesen. 

47.4 ( I )  Der RH stellte klar, dass die HBlnt, die HBA und die BIOGAS Öster­

reich mehrere Berater zu ähnlichen Beratungsthemen einsetzten, was 

er kritisch würdigte. Nicht jedoch unterstellte der RH, dass bei den ver­

schiedenen Beratern gleiche Leistungen abgerufen wurden; diesbezüg­

liche Vorwürfe der HBlnl wies der RH entschieden zurück. 
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Vielmehr betonte der RH, dass die seitens der Hßlnt in der Stellung­

nahme relevienen rechllichen und steuerlichen Unterschiede zwischen 

Deutschland und Österreich bereits zu Beginn des Verkaufsprozesses 

bekannt waren und dies bei der ursprünglichen Auswahl der rechtli­

chen und winschaftlichen Berater hätte berücksichtigt werden können, 

(2) Der RH stimmte der HBlnt zu, dass die erstmalige Beauftragung von 

drei der fünf Berater vor der Verstaatlichung der HBlnt erfolgte. Aller­

dings ereigneten sich die kritisienen Sachverhalte - bis auf wenige 

Ausnahmen (Berater I und Berater J) - in der Zeit nach der Verstaat­

lichung. 

Bietersuche 

48. 1 ( 1 )  Die Leitung des Verkaufsprozesses für die österreich ischen Bio­

gasanlagen oblag von Anfang an der durch Umstrukturierungen im 

Mai 2010 entstandenen HBlnt-Abteilung Mergers EI Acquisitions Group 

Restructuring. 

Nach der im Jänner 201 1  erfolgten Beauftragung des winschaftlichen 

Beraters M starteten die HGAA und die BIOGAS Österreich einen struk­

turierten Verkaufsprozess (siehe zu wirtschaftlicher Berater M TZ 54) 

und kontaktienen 77 potenzielle Bieter bzw. Vermittler. 

Nach Ende der Angebotsfrist im Juli 201 1  lagen der HGAA und der 

BIOGAS Ö terreich für sechs Biogasanlagen verbindliche Angebote 

vor. Für vier Biogasanlagen lagen keine Angebote vor (siehe Anlage 1 ). 

Im Juni 201 1  stimmte der Vorstand der HBlnt der bilanziellen Sanierung 

der BIOGAS Österreich sowie einem künftigen Verkauf der Biogasanla­

gen um mindestens 1 EUR (als - unter Vermeidung von Reputations­

schäden verursacht durch ein Insolvenzszenario - günstigste Vari­

ante) zu. Der Vorstand der HBA, dem der gleiche Antrag im Juli 201 1 

- nachdem die voraussichtlichen Käufer bekannt waren - vorgelegt 
wurde, stimmte ebenfalls zu. 

Nach Schlussverhandlungen und Venragsanpassungen unterzeichneten 

die BIOGAS Österreich und die einzelnen Käufer im Zeitraum August 

bis November 201 1 die Kauf- und Abtretungsvenräge. 

(2) Im September 201 1  fUhrten die HGAA und die BIOGAS Österreich 

- mit Untersrützung des wirtschaftlichen Beraters I - einen verkürzten 

Verkaufsprozess für die verbliebenen vier Biogasanlagen durch. Dazu 

kontaktierten sie 19 potenzielle Bieter, die zwischenzeitlich ihr Inte-
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resse bekundet hatten bzw. an die aufgrund ihrer Teilnahmc an der 

er.;ten Bieter.;uche oder ihrer Position als Mitgesellschaftcr oder Vcr­

tragspartner der zu verkaufenden Biogasanlagen/-Gesellschaften ein 

Verkauf möglich er.;chien. Die Vertragsunterzeichnungen crfolgten im 

Zeitraum September bis Dezember 201 1 .  

48.2 Der R H  bemängelte. dass dem Verkaufsprozess keine öffentliche und 

tran parente Interessentensuche vorausging und damit potenzielle Bie­

ter vorab ausgeschlossen wurden. 

48.3 Laut tellungnahme der HBlm habe sich Ende 2010 eill positives Ende 

der VerhandlungeIl für BGP Deutschland abgezeichllet und es eiell 

auch über die Zukunft der österreichischen Standorte und Gesellschaf­
ten hinsicht/iclr Sanierungsfohigkeit bzw. -würdigkeit imensive Dis­

kussionen und Gespräche geführt worden. Dazu sei von der Gesell­
sc/raft BGPA ill Abstimmung mit Procureme,lI eill Branellencxperte 

eingebunden worde'l, welcher mit der A nalyse für die ösrerreiclrische 

Biogas-Gruppe beauftragt worden sei. 

Das Ergebllis habe gezeigt, dass eille Sanierullg nielli sirmvoll erscheine 
und so als schadensminimierende Optionen die Insolvellz oder Selrlie-
8ung der Biogasanlagen in Österreich verblieben seien. Von einer Insol­

venz sei nach rechtlielrer Prüfung Absrand genommen und stattdessen 

als Variante ein Verkauf ähnlich wie in Deutschland in die Diskussion 
eingebracht worden. Da sich der ursprünglich für die A nalyse beauf­

tragte Berater schon profund in die Marerie eingearbeiter habe, sei er 
Anfang 201 1 VOll der HBA/BGPA mrter Eillbindung von Mergers Et 

Aequi itions Group Restrucruring mit dem Verkaufsprozess beauftragr 
wordeIl. Dieser sei im Laufe des Jahres 201 1 für alle Srandorte fAsset­

oder Sharedeal) im Sinne der HBlnl erfolgreielr abgescltlossell worden. 

Femer ver/vies die HBlllt auf ihre Stellungllahme zu TZ I I  zu den Frtt­

gell eiller den Vorgaben der Europäischen Kommission illl Ralrmen VOn 
Beihilfeverfalrrell enrspreelrendell öffelltlielrell Auslobung. 

Sie venvehre sich gegen die Fesrstellullg des RH, ie habe bewussr auf 

eill dem Sinll nach öffentliches ulld trallsparelltes Bierverfahren lIer­
ziehrel. Dies habe weder dem Willen der HBlnr lIoch deli Tat acheIl 
entsprochen. 111 Summe habe es aktiven Kontakt mit 77 porellziellw 

Bietem oder VenniNlern im Verkaufsprozess gegebell. 
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Im Fall vo" Spezialimmobilie" und Anlagen24 sei es branchenüblirll, 
die A"sprache potenzieller IlIIeresselllen individuell und gezielt nach 

einer Vorll//swahl durch eigene und uterne BranchenJachleute vorzu­

nelm,en. Die Long List sei in Abstimmung mit dem wirtschaJ/lichen 

Berater M erstellt worden. Zusätzlich sei die Liste um Interesse"tcn 

ergänzt worde", welche aus dem VerkauJsprozess der BGPD bekannt 
gewese" seien bzw. durch branchenspezijische Rechrrche ausjindig 

gemacht worde" seien. Außerdem seielljene potellzielle" KäuJer berück­

sichtigt wordell, die im Vorfeld des VerkauJsprozesses grulld ätzliches 

Interesse am Erwerb VOll Anlagen und Beteiligungen beku"det hätten. 
Ein Ersatz die er ejJizie"ten undJokussierten Vorgangsweise durch eine 

unspezijisrl,e Auslobung mittels Zeitu"gsinseraten hälle a uJgru"d der 

sehr spezielle" Zielgruppe aller Erfahrung nach "icht annähernd delI 

Grad der MarktG"sprache, stattdessCl/ jedoch hohe und Teure Srreu­

verluste, gebrach/. 

Die direkte Ansprache eines umJassenden potenzielleIl Bieterkreises 

ltabe keine potenziellen KäuJer vorab ausgesrl,lossen. 

48.4 Unter Verweis auf seine Gegenäußerung in TZ 41 erwiderte der RH, 

dass die direkte Ansprache von potenziellen Investoren zwar grund­
sätzlich zweckmäßig sein könnte, aber die (zusätzliche) öffentliche 

Bekanntgabe der geplanten Veräußerung der Biogasanlagen einen grö­

ßeren Interessentenkreis häne erschließen können. Er merkt an, dass 

bestmögliche Verkaufsergebnisse Transparenz voraussetzten, wie nach 

Ansicht des RH optimal nur durch ein öffentliches Bierverfahren mit 

möglichst breiter Interessentensuche sichergestellt werden kann. 

Verkaufserlös Biogasanlagen Österreich 

49.1 ( I )  Die HGAA und die BIOGAS Österreich verk.auften bis Ende des Jah­

res 201 1 alle zehn österreich ischen Biogasanlagen. Je nach vertrag­

licher Ausgestaltung setzten sich die Verkaufserlöse aus Zahlungen 

der Bieter rur Gesellschaftsanteile an den Biogas-Gesellschaften, rur 

die Übernahme der Forderungen der HGAA gegenüber den Biogas­

Gesellschaften, für Verrnögensgegenstände der Biogas-Gesellschaften 

(v.a. Biogasanlagen, Grundstücke und Vorräte) sowie für Rohstoffkos-

14 Bei der Fcstlcgung der Zielgruppe potenzieller Xäurcr stien die n:slriktivcn (rt'Chtli­

ehen) EIgenscharten der Anlagen zu beachten gewesen. die den möglichen Bieterkreis 

von Beginn an 51art C'ingeschräntl hälten. So stien die Anlagen zum Groß1eil auf 

den GrundstOcken der Belreiber (Landwind situiert gewesen. denen historisch :tum 

Teil auch venragliche Vorkaufsrcchle zugefallen seien. Auch gebe es rur eim:n wirt­

schafllkhC':n BetriC':b der AnlagC':" nOlwendige. natürliche SynergiedTettt. welche nur 

in Koopcrcuion mit bzw. von den Betreibem selbst realistisch genulzi wcrdtn könnltn 

(z.B. Btheizung dtr Siallanlagt). 
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tenzuschläge zusammen (zur detaillienen Zusammensetzung der Ver­

kaufserlöse der einzelnen Biogasanlagen siehe Anlage 2). 

Die HGAA erzielte beim Verkauf der zehn österreichischen Biogas­

anlagen einen Verkaufserlös von rd. I .B9 Mio. EUR, der sich v.a. aus 

den Erlösen für die Forderungen der HGAA gegenüber den Biogas­

Gesellschahen (rd. 822.000 EUR bzw. rd. 44 'lb), für die Rohstoffkos­

tenzuschläge für das Jahr 2010 (rd. 393.000 EUR bzw. rd. 2 1  'lb) und 

für die Grundstücke der Biogas-Gesellschahen (rd. 348.000 EUR bzw. 

rd. 1 8  'lb) zusammensetzte. Die verbleibenden rd. 324.000 EUR bzw. 

rd. 1 7  'lb entfIelen auf die Gesellschahsanteile sowie Vermögensge­

genstände link!. Vorräte). 

(2) Die HGAA f,"anziene ihr österreichisches Biogasengagement vor­

wiegend durch Kredite. Im Juli 201 1 - vor dem Verkauf der ersten Bio­

gasanlagen - betrugen die aufgelaufenen Kreditforderungen (ink!. Zin­

sen) der HGAA gegenüber den öslerreichischen Biogas-Gesellschaften 

rd. 27,42 Mio. EUR. Im Zuge des Verkaufs der Biogasanlagen verkaufte 

die HGAA diese Forderungen teilweise (rd. 822.000 EUR) an die Käu­

fer der Biogasanlagen.25 

Zusätzlich erfordene die für das Jahr 201 2 vorgesehene Liquidation 

einer Biogasbeteiligung eine bilanzielle Sanierung, welche die HBlnt 

mit einem Großmullerzuschuss in Höhe von rd. 3.20 Mio. EUR zur 

Abdeckung der gegenüber der HGAA und anderen Gläubigern beste­

henden Verbindlichkeiten ermöglichte. Die Forderungen der HGAA 

betrugen ink!. eines Großmutterzuschusses rd. 30,62 Mio. EUR. 

49.2 ( 1 )  Der RH hielt fest, dass die HGAA beim Verkauf der zehn österrci­

chisehen Biogasanlagen einen Verkaufserlös von rd. 1 ,89 Mio. EUR 

erzielte und dass die uneinheitliche Höhe und Zusammensetzung der 

Verkaufserlöse für die einzelnen Biogasanlagen aus den unterschied­

lichen technischen und winschahlichen Gegebenheiten sowie aus den 

Verhandlungen mit den jeweiligen Bietern resultiene. 

(2) Der RH hielt kritisch fest, dass von den bis Juli 201 1  aufgelaufenen 

Forderungen der HGAA gegenüber den österreich ischen Biogas-Gesell­

schahen in Höhe von rd. 30.62 Mio. EUR rd. 26, 16  Mio. EUR (ink!. 

Großmutterzuschuss in Höhe von rd. 3.20 Mio. EUR) nicht zurückge­

führt werden konnten und das Ergebnis der HBlnt belasteten. Ledig-

2!i 1m Juni 2011 stimmte der Vorstand der HBlnl der bilanzicllcn Sanierung der BIOGAS 
Österreich sowie dem Verkauf dtr Biogasanlagen zum Mindesrverkaufsprcis von I EUR 

zu. Ocr Vorstand deT IIBA. dem der gleiche Antrag im Juli 201 1  - nachdem die Käu­
fer bekannt waren - vorgelegt wurde. stimmte ebenfalls zu. 
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lich ein Teil der Forderungen in Höhe von 822.000 EUR konnte ver­

kauft werden. 

49.3 Laut Stellullg,lQhme der HBlnt sei die Kritik am Ergebnis des Verkaufs­

prozesses lIicht nachvollziehbar Ulld werde zurückgewiesell. Der Ver­

kaufsprozess sei trallsparelll gefiih rt wordell u lld fiir die damals im 

Sektor Altenwtivellergie herrschellde Marktsituatioll (u.a. steigellde 

Rohstoff- Ulld Trallsportkosten, fehlende Fördenmgszusagen etc.) seieIl 

sehr gute Verkaufsergebllisse erzielt worde,1. Dies gelte ebellsofiir jelle 

Alllagen mit gerillgell Verkaufserlösen, weil aufgrund vertraglicher Ver­

pflichrungell eille altemative Schließu llg durchwegs hohe Abriss- ulld 

Rückbaukosten mit sich gebracht härte. 

Die Optioll Verkauf sei mit dem Ziel der Schadellsmillimierullg ver­

folgt worden, die Eillbrillgullg der scholl vor Begillll des Verkaufspro­

zesses historisch flOheIl Kreditobligos sei dadurch zu keiner Zeit realis­

tisch gewesell, lIochjemals ill Aussicht gestellt worde,1. Nach aktuellem 

Wissensstand der HBlnt sei eil viele Anlagen mittlenveile als ulllvirr­

schaftlieh geschlossen wordell, was den grulldlegendell Mangel dieses 

Illvestments aus der Zeit früherer Eigentümer belege. 

49.4 Der RH erwidene, dass ihm die seitens der HBlnt in der Stellungnahme 

dargelegte Vorgehensweise einerseits bekannt war und andererseits zu 

keinen höheren Forderungsrückführungen beitragen konnte. Er ver­

blieb deshalb bei seiner Kritik. Der RH pfiichtete der HBlnt jedoch bei, 

dass aufgrund der bei Gründung der Biogasanlagen abgeschlossenen 

Venräge eine Schließung der verkauften Biogasanlagen durchwegs 

hohe Abriss- und Rückbaukosten härte verursachen können. 

Hinsichtlich der erzielten Verkaufsergebnisse erinnene der RH, dass 

die HGAA und die BIOGAS Österreich von einer - über die direkte 

Ansprache von potenziellen Käufern hinausgehenden - öffentlichen 

Bekanntgabe der geplanten Veräußerung der Biogasanlagen abgese­

hen und damit auf eine mögliche Erschließung eines größeren Inte­

ressentenkreises verzichtet harten, der zu höheren Angeboten hätte 

führen können. 

Organbeschlüsse Biogasanlagen Österreich 

50.1 ( t )  Im Juni 20t 1 stimmte der Vorstand der HBlnt der bilanziellen Sanie­

rung der österreichischen Biogasanlagen sowie einem Verkauf um min­

destens jeweils 1 EUR (als - unter Vermeidung von Reputationsschä­

den verursacht durch ein Insolvenzszenario - günstigste Variante) zu. 

Der Vorstand der HBA, dem der gleiche Antrag im Juli 201 1  - nach-
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dem die voraussichtlichen Käufer bekannt waren - vorgelegt wurde. 

stimmte ebenfalls zu. 

Diese Zustimmung beruhte auch auf der Berücksichtigung der bei einer 

Schließung der Biogasanlagen anfallenden Rückbaukosten. Der wirt­

schaftliche Berater M schätzte die bei einer Schließung anfallenden 

Rückbaukosten auf rd. 300.000 EUR bis rd. 350.000 EUR pro Biogas­

anlage. Die vom wirtschaftlichen Berater M genannten Rückbaukosten 

beruhten auf einer groben Schätzung eines Bauunternehmers ftir die 

Biogasanlage NAWAROS und auf Erfahrungswerten des wirtschaftli­

chen Beraters M. 

(2) Oie Vorstände der HBA und HBlnt legten dem jeweiligen Auf­

sichtsrat keine Anträge zur Zustimmung der bilanziellen Sanierung 

und der Verkäufe vor. Der Vorstand der HBA verwies diesbezüglich 

auf die damalige Geschäftsordnung ftir den Vorstand der HBA. gemäß 

der erst ein Buchwert der Beteiligungen von über 2 Mio. EUR eine 

Genehmigung des Aufsichtsrats erforderte. Gemäß den späteren. ab 

19 .  August 201 1  gehenden Geschäftsordnungen von Aufsichtsrat und 

Vorstand der HBA war die Einholung der Zustimmung des Aufsichts­

rats ftir Verkäufe von direkten Beteiligungen der HBA erforderlich.26 

50.2 Der RH hob kritisch hervor, dass die Vorstände der HBlnt und der HBA 
keinen Beschluss des jeweiligen Aufsichtsrats zur bilanziellen Sanie­

rung und zum Verkauf der österreich ischen Biogasanlagen einholten. 

Angesichts des in Summe hohen negativen Ergebnisses des Bioga­

sengagements (rd. 26, 1 6  Mio. EUR) sah er die Transparenz des Ver­

kaufsprozesses als beeinträchtigt an. Der RH empfahl der HBlnt, den 

Aufsichtsrat auch über die negativen Auswirkungen der gesamten wirt­

schaftlichen Transaktionen (z.B. hinsichtlich Abschreibung von For­

derungen) zu informieren. 

Darüber hinaus kritisierte der RH, dass die HBlnt und die HBA dem 

RH die Beschlüsse des jeweiligen Vorstands und Aufsichtsrats über die 

grundsätzliche Entscheidung zum Verkauf des österreichischen Bioga -

engagement nicht vorlegen konnten. 

50.3 (I)  Laut Stellullgllahme der HB/llt habe diefür die Fillallzierullg zuställ­
dige Abteilullg im elltsprechelldell Gremium (Kreditausschuss) rege/­

mäßig u lld umJasselld über die Gesam tsituatioll sowie die fillallziellell 
Auswirkullgell eilles VerkauJs Bericht erstattet. Die wesentlicheIl IIIJor­

matiollell seieIl dem AuJsichtsrat somit jedenJalls zugällglich gewesell, 

2& § 7 (4) lit. d) der Geschäftsordnung rur den Aufsichtsrat der Hypo Alpe-Adria-Bank AG 

und § 6 ( I )  lil. dl der Geschäftsordnung rur den Vorstand der lIypo Alpc-Adria­

Bank AG. 
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so dass die Transparenz des VerkauJsprousses aus Sicht der HBlnt zu 

keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen sei. 

(2) Zur Zeit der BeschlussJassung im Juni/Juli 2012 sei gemäß 

Geschäftsordllung keill gesollderter Beschluss des AuJsichtsrates zur 

bilanziel/cn Sanierung bzw. zum VerkauJ vorgese/len gewesen. Die 
Allregullg des RH würde zu einer weiteren A usweitung des a/lllehin 

schon eXlrem hohen Arbeitspellsums des Kontrol/gremiums und zu einer 

damit eillhergehenden Reduzierung der Möglichkei/ einer ausreichenden 
BeJassung mi/ dem EillulJal/ führen. Auch t.>in qualita/iver Mehrwert 

für die En/scheidungsjilldung in einem VerkauJsverJahrt.>n wäre so nicht 

gewollllt.>n, weil his/oriselle Forderullgs- und Be/eiligullgsverius/e als 

En/scheidungsgrundlage ohne A ussagekraft seieIl und das wirtschaft­

liche Ergebni l!Ur in Relarion zu den zum Closing-Zei/plmk/ vor/wlI­
dellell Buc/lwertell (Be/eiligulIg, ForderungeIl) zu sehell sei. 

50.4 ( I )  Der RH nahm von den Ausführungen der Hßlnl über die Zugäng­

lichkeil der wesentlichen Informationen für den Aufsichtsrat Kenntnis. 

Nach AnsichI des RH wäre jedoch der aktiven Information des Auf­

sichtsrals gegenüber einer passiven Informationszugänglichkeit der 

Vorzug zu geben gewesen. Er hielt seine Kritik deshalb aufrecht. 

(2) Der RH sah es als wesentlich an, dass dem Aufsichtsrat bei einer von 

ihm zu genehmigenden Verkaufsentscheidung auch die zur ßeuneilung 

des durch den Verkauf entstehenden Gesamlgewinns bzw. -verlusles 

nötigen Informationen (einschließlich der Forderungs- und Beleili­

gungsverluste) zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen 

würden nicht - wie von der Hßlnt in ihrer Stellungnahme releviert -

die Möglichkeit einer ausreichenden Befassung mil dem Einzelfall 

reduzieren, sondern vielmehr dem Aufsichtsrat ein rasches grundsätz­

liches Verständnis der wirtschaftlichen Auswirkungen von Verkaufs­

entscheidungen ermöglichen. 

Er trat deshalb der Ansicht der Hßlnt, dass historische Forderungs­

und Beleiligungsverluste als Enlscheidungsgrundlage ohne Aussage­

kraft seien, entschieden entgegen und bek.räftigte seine Empfehlung, 

den Aufsichtsrat auch über die negativen Auswirkungen der gesam­

ten winschaftlichen Transaktionen (z.B. hinsichtlich Abschreibung von 

Forderungen) zu informieren. 
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Gutachten Biogasanlagen Österreich 

51.1 Der wirtschaftliche Berater M, der im Rahmen dieser Tätigkeit auch 

als Prokurist der BIOGAS Österreich (siehe zu wirtschaftlicher Bera­

ter M TZ 54) eingesetzt war, nahm bei den einzelnen Biogasanlagen 

eine Stärken-Schwächen-Analyse vor und schätzte auch die Kosten 

für verschiedene Schließungs- und Insolvenzszenarien. Seine Analy­

setätigkeit umfasste keine Unternehmensbewertung der Biogas-Gesell­

schaften. 

Weder die HGAA noch die BIOGAS Österreich veranlassten derartige 

Wertgutachten (ausgenommen bei der Biogas Pöchlarn GmbH) für die 

anderen Biogasanlagen. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage und der 

Analyse durch den wirtschaftlichen Berater M gingen sie grundsätz­

lich von einem möglichen Verkaufspreis von 1 EUR zuzüglich einer 

Abgeltung mr die Übernahme der Forderungen der HGAA gegenüber 

den Biogas-Gesellschaften aus. 

51.2 Der RH wies darauf hin, dass der wirtschaftliche Berater M bei den 

einzelnen Biogasanlagen Analysen und Kostenschätzungen für ver­

schiedene Schließungs- und Insolvenzszenarien vornahm. Allerdings 

wies der RH kritisch daraufhin, dass diese keine Unternehmensbewer­

tungen der Biogas-Gesellschaften umfassten. Hinsichtlich der Bedeu­

tung von Unternehmensbewertungen verwies der RH auf seine Fest­

stellungen unter TZ 52. 

51.3 Die HBlm bestärigte in ihrer Stellungnahme, dass vom Berarer M unrer­

schiedlie/re Se/rließungs- und Insolvenzszenarien sowie ein VerkauJs­

szenario ausgearbeilel worden seieI!. A uJ dieser Grundlage sei der 

VerkauJ als giinsrigste und kapitalschollelldsre Variante ausgewälrlr 

worden. Eine klassische Unternehmensbewerrung aller A nlagen und 
Beteiligungen hätte durch deren Komple.rität ZUSälz/ie/r hohe Kosten 

verursacht, olme ei lien Mehrwert zu se/raffen. Die gewählte Vorgangs­

weise Irabe die HBlnt aus mehreren Gründen27 als effizient und für ein 
rase/res Vorgehen zielführend erachtet. 

27 maroder lusumd und tl"ilwti.s�r Stillstand vieler Anlagen: wirtschaftlichr- Unrcnl3-

bililät. negative Ergebnisse. schl«htc Prognosen: notwendige Bilanzmaßnahmen zur 

Sanierung/Bllanzicrung: hohe Bankvt'rbindlichhitt'n: tt'ilwt'ise Minderh�ilenbeteili­

gungt'n (keine Möglichkcolt einrs G�mlverkaufs an einen Investor); preismindemde 

Faklon:n wie andere $upcrlidiflk.ate, vemagliche VorkaufsrechlC:. Zustimmungspnich­

tcn C'lc, 
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Eine umfangreiche Ullternehmensbewertung hätte aus den genalltrten 

Grüllden unzweijellraft eillen negativen Ulltemehmellswert ergeben, 
den Verkauf weiter verzögert U lld aufgrlllld der sich zu diesem leit­

punkt rasant verselrleelrtemdell Marktsituarion bei Alternativellergie 

sehr wahrsc/reinlielr weicous nachteiligere Trall aktionen 1II einem 
späreren leirpunkr zur Folge gehabt, wenll diese über/raupt lIoeh zu 

Stande gekommen wären. Demgegenüber sei ein Mehrwert einer kosten­

pflichtigen externen Urrrerneirmensbewertung nicht erkellllbar, wenn 

ein breites Bietverfahren mit 77 Bietem dureilgejUhrt werde. 

51.4 Der RH verwies auf seine Gegenäußerung in TZ 52; die Biogasanla­

gen wurden an Personen verkauft, die in einem Naheverhältnis zur 

Gesellschaft standen. Ohne Untemehmensbewertung war eine wirt­

schaftliche Benachteiligung der HBlm für den RH nicht auszuschlie­

ßen. 

Käufer B iogasanlagen Österreich 

52.1 Die HGAA und die BIOGAS Österreich verkauften neun der zehn ösler­

reichischen Biogasanlagen an natürliche undjuristische Personen, die 
vor dem Verkauf als Gesellschafter, Geschäftsführer, Prokuristen, Liefe­

ranten, Abnehmer oder Dienstnehmer der Biogas-Gesellschaften fun­

gierten. Die in der Anlage 3 des Anhangs enthaltene Tabelle weist die 

Käufer und ihren Bezug zu den österreichischen Biogasanlagen vOr 

dem Verkaufsprozess aus. 

52.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die HBlm neun der zehn österreichi­

schen Biogasanlagen an natürliche und juristische Personen verkaufte, 

die in einem Naheverhältnis zu den verkauften Anlagen standen. Sie 

fungierten vor dem Verkauf als Gesellschafter, Geschäftsführer, Proku­

risten, Lieferamen, Abnehmer oder Dienstnehmer der Biogas-Gesell­

schaften. Die Käufer- und Bieterschicht verfügte durch ihre geschäft­

liche Verbundenheit zu den verkauften Biogasanlagen über detaillierte 

Informationen über die wirtschaftliche Lage sowie hinsichtlich mög­

licher Erfolgs- und Emagspotenziale. 

Umso kritischer sah der RH im Hinblick auf dieses Naheverhältnis. dass 

der HBlnt nur Analysen, aber keine Unternehmensbewertungen vor­

lagen, die zukünftige Ertragserwartungen eingepreist hälten (siehe zu 

Gutachten Biogasanlagen Österreich TZ 5 \ ). 

Der RH empfahl daher der HBlnt. unter dem Gedanken der Verlustmi­

nimierung und Transparenz insbesondere bei Fällen, deren Bieterkreis 

sich aus dem Managemem oder Miteigentümern der zum Verkauf ste-
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henden Gesellschaften zusammensetzt, externe unabhängige Unter­

nehmensbewertungen einzuholen, um eine Benachteiligung der HBlnt 

im Verkaufsprozess hi nsichtlich des wirtschaftlichen Ertragspotenzi­

als zu vermeiden. 

52,3 Die HBlnt teilte ;', ihrer Stellungnahme mit, dass sich im Zuge des 
offenen und transparenten Prozesses bei so gut wie alIeIl Objekten 

zunehmend herauskristallisiert habe, dass - aufgrund der vertrag­
lichen Gegebenheiten, der Eigentumsverhällllisse und vor allem der 

nur von einem eingeschrällkten Personenkreis nutzbaren natürlichen 

Synergieeffekte - die einzigen realistischen Käufer Personell mit einem 
bestehenden Naheverhällllis zu den Anlagen gewesen seien. Mit allen 

allderen Interes enten hänell die Gespräche früher oder später einen 

ElldpU/lkt erreicht. Eine extern durchgefiillrte Unternehmensbewertung 

hätte diesen Umstand keillesfalls kompensieren bzw. das Nalwerllältnis 
der späteren Käufer und die Abhängigkeit von diese', a uflteben kön­

nen. 

Einzige Ausnahme sei eine Eigenanlage gewesen, die unbelastet von 

Verpflichtungen, Zustimmungserjorderni sen und Vorkaufsrechten 
gewesen sei. Die HB/nt verwies in diesem Zu ammenhang auch auf 

ihre Stellungnallme zu TZ 5 1 ;  ludem hätTeli die Alllagen zumJraglichen 

Zeitpullkt allesamt keineIl positiven Unternehmenswut aufgewiesen. 

52,4 Der RH räumte ein, dass - wie seitens der HBlnt in ihrer Stellung­

nahme zu TZ 51 ausgeführt - die Durchführung von externen Unter­

nehmensbewertungen mit zusätzlichen Kosten verbunden gewesen 

wäre. Allerdings verwies der RH auf seine kritische Feststellung, dass 

neun der zehn österreichischen Biogasanlagen an Personen verkauft 

wurden, die vor dem Verkauf als Gesel lschafter, Geschäftsführer, Pro­

kuristen, Lieferanten, Abnehmer oder Dienstnehmer der Biogas-Gesell­

schaften fungierten und daher über detailliene Informationen über die 

wirtschaftliche Lage sowie möglicher Erfolgs- und Ertragspotenziale 

verfügten. Der HBlnt lagen nur Analysen aber keine Unternehmens­
bewertungen vor, die zukünftige Ertragserwartungen eingepreist hät­

ten und so eine mögliche Benachteiligung der HBlnt hinsichtlich des 

wirtschaftlichen Ertragspotenzials hätten vermeiden können. 

Der RH bekräftigte - im Hinblick auf prävenlive Verlustminimierung 

und Transparenz - seine Empfehlung, insbesondere wenn sich der Bie­

lerkreis aus dem Management oder Miteigentümern der zum Verkauf 

stehenden Gesellscha ften zusammensetzt, externe unabhä ngige Unter­

nehmensbewertungen einzuholen, um eine Benachleiligung der HBlnt 

im Verkaufsprozess hinsichtlich des winschaftlichen Enragspotenzi­

als zu vermeiden. 
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53 Die nachfolgende Tabelle weist die beim Verkaufsprozess der österrei­

chischen Biogasanlagen angefallenen Beraterkoslen aus. 

Tabelle 25: Beraterkosten Biogasanlagen Österreich 

Berater Abrechnung.zeitraum Beraterko.ten 

Wlrtsch.ftllch. Tr.nnktlonsber.tung 

davon 

in EUR 

423.513 

wimchajtlicher Berater M 

wimchajtlicher Berater N 

Rechtliche Tr.nnktlonsber.tung 

November 2010 bis Jönner 2012 

September 2011 

416.713 

6.800 

112.002 

davon 

rechtlicher Berater 0 April 2011 bis Mörz 2012 112.002 

Summe ler.terkosten 535.515 

Beträge beinhalten Rundungsdifferenzen. 

Quellen: HBlnt; RH 

158 

Insgesamt fielen Beraterkosten in Höhe von rd. 535.5 1 5  EUR an. Davon 

entfielen rd. 423.5 1 3  EUR auf die wirtschaftliche und rd. 1 1 2.002 EUR 

auf die rechtliche Transaktionsberatung. 

Wirtschaftliche Transaktionsberatung Österreich 

54.1 Im letzten Quartal 2010 kontaktierte die HGAA drei mögliche wirtschaft­

liche Transaktionsberater rur das österreichische Biogasengagement der 

HGAA. In weiterer Folge holte sie von einem dieser drei Unternehmen 

- einem österreichischen Sanierungsmanager mit Erfahrung im Bereich 

der erneuerbaren Energien - ein Angebot ein, auf dessen Basis die 

BIOGAS Österreich im Jänner 201 1 mit diesem Berater (wirtschaftlicher 

Berater M) einen Beratervertrag unterzeichnete. Die bei den Vertrags­

parteien legten als Venragsbeginn den Zeitpunkt ihrer Vertragsun­

terfertigung (Jänner 201 1 )  fest und schlossen den Vertrag auf unbe­

timmte Zeit ab. Die im Vertrag festgehaltene "erste Phase" erstreckte 

sich - zum Teil rückwirkend - von Ende November 2010 bis Mitte 

Februar 201 1 .  
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Von den Beraterkosten rur den wirtSchartlichen Berater M resuhienen 

1 36.685 EUR aus diesem Beratervertrag. Dabei entfielen 57.971 EUR 

auf den vor der Venragsunterzeichnung liegenden Leistungszeitraum 

vom 25. November 2010 bis 1 8. Jänner 201 1 .  Die verbleibenden Bera­

terkosten in Höhe von 76.7 14  EUR fielen bis Ende März 201 1 an. 

Im Juni 201 1  unterzeichneten die HBA und der winschaftliche Bera­

ter M einen Folgevertrag über die Unterstützung der HBA rur den 

gesamten Verkaufsprozess. Der neue Berarungsvertrag wies auch ein 

Erfolgshonorar rur jede verkaufte österreichische Biogasanlage aur. 

Dabei legten die Venragsparteien die Deckelung des gesamten Erfolgs­

honorars mit maximal 100.000 EUR fest. 

Auf diesen Beratervenrag entfielen 280.028 EUR. Dabei resultierten 

60.586 EUR aus Beratungsleistungen, die der wirtschaftliche Bera­

ter M vor der Vertragsunterzeichnung erbrachte. Von den restlichen 

2 1 9.442 EUR entfielen 1 1 9.442 EUR auf das bi Jänner 201 2 gemäß 

den vereinbarten Stundensätzen verrechnete Honorar und 100.000 EUR 

auf das Erfolgshonorar rur den Verkauf der zehn öSlerreichischen Bio­

gasanlagen. 

Beim Verkauf einer ö terreichischen Biogasanlage traten zwischen der 

HGAA und der BIOGAS Ö terreich Unstimmigkeiten mit einer mirfI­

nanzierenden Bank über den Verkaufswert dieser Biogasanlage aur. 

In der Folge beauft ragte der wirtSchaftliche Berater M und Prokurist 

der BIOGAS Österreich im September 201 1  - in Abstimmung mit der 

H.Blnt - einen bisher nicht involvienen Berater (wirtSchaftlicher Bera­

ter N) mit der Bewertung dieser Biogasanlage. Gemäß Auskunft der 

HGAA wurden sowohl vom wirtschaftl ichen Berater N als auch von 

anderen potenziellen Beratern Angebote eingeholt. Zum Zeitpunkl 

der Gebarungsüberprüfung lag der HGAA keines dieser Angebote vor. 

Der Vorstand der HBA nahm im Oktober 201 1  das vom wirtschaftli­

chen Berater N an die HBA gerichtete Schreiben über die Beauftra­

gung zur Kenntnis. 

Für die Bewertung der zu verkaufenden Bioga anlage verrechnete der 
wirtSchaftliche Beraler N 6.600 EUR. 

54.2 ( I )  Der RH hielt kritisch fest, dass durch den Verzicht der HBlnt, der 

HBA und der BIOGAS Österreich auf eine Ausschreibung und die 

Beschränkung auf die Einholung des Angebots des späteren wirt­

schaftlichen Beraters M andere geeignete und eventuell kostengüns­

tigere Berater unberücksichtigt blieben. In diesem Zusammenhang wies 

er auch auf die der HBlnt und der HBA nicht vorliegenden Angebote 

von Beratern über die Bewertung einer dn BiogasanJagen hin. 
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Der RH emprahl der HBlnt. zukünftig Berater erst nach Durchfüh­

rung eines Ausschreibungsverrahrens oder nach Einholung mehrerer 

Angebote zu beauftragen und zur Vermeidung von RechlSunsicher­

heiten Berarungsleislungen erst nach Abschluss der zugrunde l iegen­

den Beratervenräge in Anspruch zu nehmen. 

(2) Der RH stellte kriti ch rest. dass der mit dem wirtschaftlichen Bera­

ter M im Jänner 2011  abgeschlossene Venrag auch die Abrechnung 

von davor erbrachten Beratungsleislungen ermöglichte und dass die 

HBlnl. die HBA und die BIOGAS Österreich Beratungsleisrungen des 

wirtschartlichen Beraters M noch vor der VenragsunterLeichnung in 

Anspruch nahmen. 

Der RH emprahl der HBlnt. zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten 

Beralungsleistungen erst nach Abschluss der zugrunde liegenden Bera­

terverträge in Anspruch zu nehmen. 

(3)  Weiters hielt der RH rest. dass die HGAA und die BIOGAS Öster­

reich bei analoger Anwendung des im Jahr 2009 aur Konzemebene 

geltenden Procurement Manuals vor der Beaurtragung des wirtschaft­

lichen Beraters M nicht nur ein Angebot. sondern zumindest sechs 
Angebot.e hätten einholen müssen. 

54.3 Laul Siellung,whme der HB/nl habe sich die Beauftragurtg /Ion Bera­
ler M in Folge einer wr Zufrieden heil der A uftraggeberin durcIlge­

führten Analyse und nicht zulerzt auJgrllnd seines so erworbenen pro­
Jmlden Vorwissens ergeben. 

Emle 2010 seien von Group Task Force Rehabilitalion die ersten 
Restruklurienmgs- und Sanienmgsmaßnahmen für die Biogasgruppe 

mit externer Beratung eilIgeleitet worden. Im Vorfeld seien von Group 

Task Force Rehabilitarion mehrere mögliche Berater kontaktiert wor­
den. wobei jedoch nur M bereits geeigne/e Qualifikationen vorgewie­

sen habe. Eine vorangegangene Beauftragung von M habe die Feslstel­
lung der Sanierungsfiihigkeit I/Ild -würdigkeil der Biogasgruppe zum 

hliloir gehabi. In weiterer Folge sei er auch mit der Wahrnehmung der 

kauJmänniScilen GesclläJts/eilung betraul worden. Beauftragung uml 
Vertragserstellung für diese erSle Phase seien unter Einbindung von 

Group ProeuremcOlt erfolgt. Diese Vortäligkeit sei auch der Grund, 
Ivarum einige LeisfIlIIgen Jonno/ vor der ZuschlagserteilwIg für den 

Folgeauftrag erbracht und abgerechnel wurde11. 

Das Vorgehe11 ei auJgrul1li der 11ötige11 selrr spezielle11 Expertise effizi­
enl. si,mvoll und der beso11derel1 Lage der HB/11/. die aufgru11d der sieh 

stetig versclt/eelltemde11 Ralrmel1bedingu11gen am Markr der Allenlariv-

Bund 2015/ 1 1  

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)64 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Verkauf Biogasanlagen 

Bund 2 0 1 5/ 1 1  

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG -
Verkaufsaktivitäten in  der Umstrukturierungsphase 

ellergie eille raselle Lösung im Sinlle des Werter/rafts allgeslrebt habe, 

allgemessen gewesen. Die Auswahl VOll (rechtlichen) Beratenl Jolge 

eigenen Regeln ulld die spezijisellell Allsprüelle all Vor- ulld Expertell­
wissell würden eillen seriöse" A usselrreibungsprozess mit bis zu sechs 

A "bote" schall auJgnmd der mmlgelnden Kapazitären am MarRt oft 

u,rrealisti eil mael,ell. 

54.4 Der RH nahm von den Ausflihrungen der HBlnt Kenntnis. Er stellte 

klar, dass er im Zusammenhang mit der Beauftragung des wirtschaft­

lichen Beraters M nicht dessen Qualifikationen kritisierte, sondern das 

Verhalten der HBlnt, der HBA und der BIOGAS Österreich. die auf die 

Einholung von Angeboten anderer ebenfalls geeigneter und eventu­
ell ko tengünstigerer Berater verzichteten und entgeltliche Beratungs­

leistungen noch vor der Unterzeichnung eines Beratungsvertrags in 

Anspruch nahmen. Im Übrigen bekräftigte der RH seine Empfehlungen. 

Rechtliche Transaktionsberatung Österreich 

55.1 Die flir die rechtliche Transaktionsberatung bis zum Verkauf angefal­

lenen Gesamtkosten betrugen 1 1 2.002 EUR und setzten sich zur Gänze 

aus den Honoraren und Spesen des rechtlichen Beraters 0 zusammen, 

dessen Beauftragung auf der im März 201 1 zwischen dieser Rechts­

anwaltskanzlei und der HBlnt abgeschlossenen .Rahmenvereinbarung 

flir Rechtsberatung der HYPO ALPE-AORLA-BANK International AG 

und ihrer Tochtergesellschaften in Österreich" basierte. Auf Beratungs­

leistungen, die der rechtliche Berater 0 vor der im Mai 201 1  erfolgten 

Auftragsbestätigung erbrachte, entfielen 5.9 18  EUR. 

55.2 Der RH hielt fest, dass durch die zum Zeitpunkt der Beauftragung des 
rechtlichen Beraters 0 bestehende Rahmenvereinbarung mit der HBlnt 

der Verzicht auf eine Ausschreibung bzw. auf die Einholung von Ange­

boten anderer potenzieller rechtlicher Berater erfolgte. 

Der RH hielt kri tisch fest, dass die HBlnt, die HBA und die BIOGAS 
Österreich Beratungsleistungen des rechtlichen Beraters 0 noch vor 

der Auftragsbestätigung in Anspruch nahmen. 

Der RH empfahl der HBlnt. zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten 

Beratungsleistungen erst nach Abschluss der zugrunde liegenden Bera­

terverträge in Anspruch zu nehmen. 
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55.3 Die HBlnt bestätigte in ihrer Stellungnahme, dass zum Zeitpunkt der 

Beaujlragung des Beraters 0 ein aufrechter Rahlllenvertrag zwischen 

diesellI Berater und der HBhll sowie dere" ToeiltergesellsellOjlen in 
Österreich besta.,den Ilabe. Bei der ratsäc!oliclren Mondalierullg sei 

Group Legal 111 ir eingebunden worden und IIGbe mit Mergers EI Acqui­

sition Group Restrucruring eine Honorardeckelung ausverhandelt. Die 

Beauftragung selbst sei durch die BGPA als zu vertrete.,de Gesellschajl 

erfolgt. 

Die Beratungsleistungen in Hähe VOll rri. 6.000 EUR, die vor der im 

Mai 201 1 erfolgten Aujtragsbestätigung angefallen seieIl, seieIl aus 

Sielll der HBlnt dureIl deli aufrechte., Rahmenvertrag ulld die Not­

wendigkeit fir eill rasches Tätigwerden zu rechrfertigell. Zum dama­

ligen Zeitpullkt hällen weder Satzung noch Geschäjtsordnungfir Vor­
stalld oder A ufsicillsrat des Toel,terr.lllte",elllnens HBA entsprechende 

Regelungen fir die Beoujtrag'lIlg vOn erte",ell Beraterll 1I0rgesellen. 

Solche Regelungen seie" zwischen Oktober und Dezember 201 1  ei,,­
gefihrt worden. 

55.4 Der RH nahm von den Ausflihrungen der I iBln! Kenntnis. Jedoch 

wären zur Vermeidung von Rechtsunsicherhei!en Bera!ungsleistungen 
künftig erst nach Abschluss der zugrunde l iegenden Beraterverträgc 

in Anspruch zu nehmen. 

56 Im Zusammenhang mit dcn durch den RH überprüftcn Verkaufstrans­

aktionen hob der RH die we entliehsten Fes!stellungen zusammenfas­

send hervor: 

Beauftragung vOn Beratungsleistungen ohne oder unter unzurei­

chender Einholung von Vergleichsangebotcn (TZ 35 f, 46 f, 54 11 ;  

keine DurchfUhrung eines öffent lichen Bietverfahrens 

(TZ J2 ff, 4 1 ,  48); 

Abschluss von Konsulentenvenrägen mit ehemaligen Geschäfts­
fUhrern und Prokuristen von Tochtergescllschaften (TZ 38, 39): 

mangelnde Dokumentation des Verkaufsprozesses (TZ 33, 34, 40, 44); 

unzureichende Informationen des Auf ichtsrats hinsichtlich der 

negativen fmanziellen Auswirkungen von Verkäufen (TZ )4, 43, 50). 
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Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Gesamtbetrachtung 57.1 ( I )  Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die durch den 

RH überprüften Verkaufsaktivitäten bis Ende 201 2  und die durch Ver­

käufe nicht rückgeflihrten bzw. abgeschriebenen Finanzierungen der 

HBlm. 

, 
Tabelle 26: Abschreibungen/nicht zurückgezahlte Mittel 

Projekt 

Herzog-Heinrich-Straße, München 

Projekt Messegelände, Klagenfurtt 

Schlosshotel Velden GmbH 

Biogasanlagen Deutschland 

Biogasanlagen Österreich 

Summ. 

TZ 

20 

22 

29 

42 

49 

bis 2009 

3,94 

3,50 

34,94 

2010 bis Summe 
2012 

in Mio. EUR 

3,94 

3,50 

58,78 93,72 

13,25 13, 25 

26,16 26,16 

140,57 

Auftösung der bHanziell aktivierten Projektkosten aufgrund der Einstellung des Projekts 

Quelle: HBlnt 

Bund 2 0 1 5/ 1 1  

Die Verkäufe von zwei Immobilien und drei Beteiligungen. die die 

HElnt in der Phase vor der Anleilsübemahme durch den Bund erwor­

ben hane. flihrtcn zu einer Realisierung von Verlusten durch die HBIn! 

aufgrund einer mangelnden RückfLihrbarkeit der offenen Finanzie­

rungen sowie nichl erwirtschafteter Investitionskosten in einer Grö­

ßenordnung von rd. 1 40 Mio. EUR, wovon rd. 100 Mio. EUR in den 

Zeitraum nach Anteilsübernahme durch den Bund fielen. 

(2) Die Prüfung der einzelnen Verkauf aktivitäten zeigle - leilweise 

aus der Zeit vor der Anteilsübernahme durch den Bund stammende -

systematische Mängel. die das Bietverfahren, die Höhe des Verkaufser­

löses. die Beaufiragung von Beratungsleistungen und die Dokumen­

tation des Gesamtprozesses umfassten. 

So kam beim Verk.auf der Immobilie Nomis Quartier Hamburg und des 

Einkauf'zentrums _Stadtpark Center Spinal- durch die PROBUS GmbH, 

bei der(n) Immobilie(n) .Herzog-Heinrich-Straße- und beim Verkauf 

der Beleiligungen vom Schlosshotel Velden sowie beim Verkauf der 

Biogasanlagen Deutschland und Österreich durch die HBIn! kein öffen!­

Iiches Bietverfahren (TZ 1 5, 1 7. 1 9. 32 ff. 4 1 ,  48) zur Anwendung. Da 

damit keine möglichst breite Interessentensuche durchgeführt wurde, 

konnten die PROBUS GmbH bzw. die HBlnt nicht sicherstel len. dass 

sie den optimalen Verkaufspreis erzielten. Weiters hatte die HBlnl bei 

der Beauftragung der Makler (Herzog-Heinrich-Straße) keine klaren 
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Vorgaben betreffend die Angebotserstellung erteilt, daher waren die 

Angebote uneinheitlich und schwer vergleichbar. rrz 20) 

Sowohl beim Verkauf der Immobilien als auch beim Verkauf der Betei­

ligungen wandte die HBlnt bei der Beauftragung von Beratungsleis­

tungen das Procurement Manual 2009 nicht analog an und nutzte 

Wettbewerbsmechanismen nur eingeschränkt (TZ 6, 25, 35 f, 46 f, 54 f). 
Im Zusammenhang mit Berarungsleistungen stellte der RH fest, dass die 

HBlnt Beratungsaufträge an Unternehmen von ehemaligen Geschäfts­

flihrern und Prokuristen von Tochterunternehmen vergab rrz 3B, 39). 

Weiters war der flir den Verkauf des Schlosshotels Velden zuständige 

Berater C der HBlnt vor dem Verkauf flir den späteren Käufer tätig. 

rrz 36) 

Die Informationen an die Aufsichtsräte und Dokumentation der Trans­

aktionen war beim Verkauf der Beteiligungen Schlosshotel Velden 

sowie bei den deutschen und österreichischen Biogasengagements teil­

weise mangelhaft. Den Aufsichtsratsmitgliedern war eine inhaltliche 

Bewertung des Verkaufs nur eingeschränkt möglich, insbesondere hin­

sichtlich der mit dem Verkauf verbundenen Realisierung von Ver­

lusten aus dem vom Bund im Dezember 2009 übernommenen Ponfo­

lio. (TZ 33, 34, 40, 43, 44, 50) 

57.2 Der RH verwics im Zusammenhang mit der Gesamtbctrachtung auf 

seine jeweiligen Feststellungen in den angeflihnen TZ. 

57.3 Die HBlnt teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Darstellung des 

RH, wonach bei den geprüften Betciligllngsverkäufen und zwei Imma­

bilienverkäufen 100 Mio. EUR an nicht rückgej'ührlen KreditC/l bzw. 

nicht envirtschafteten Illvestiriollskostell auf die Zeit lIach A llteiJs­

übemahme durch den BUlld elItfallen seieIl, nicht nachvollziehbar sei, 

bilallzteellllisel, inkorrekt ulld mit aller Deutlichkeit zurückgewiesell 

werde. 

Die HBlllt leille mir, dass bei korrekter Berücksichligung aller ill der 

Vergangellheit vor Allteilsübemahme gebildeter Abschreibungen, Wert­

beriChtigungen und Rückstellungen sich bei Betrachtung aller geprüften 

Verkäufe eille Abweich'lIIg zu den zum Verkaufsuitp'lIIkt ausgewie­

senen BUChwerten im KOt,urn in Höhe von lediglich rd. 2 Mio. EUR 

ergöbe. Im Jahr 2010 I,ötten (dem ersten Jahr nael, Anteilsübernahme, 

das eille selbställdige Wertprüfung ulld -ermittlung dllrch die von der 

IIl"lIell Alleineigentiimerin eingesetzten Orgalle erlallbte) 9,4 Mio. EUR 

(In Vorsorgen nachdatiert werden müssen. Im Jahr 201 I sei durch 

die erfolgreicheIl Verkaufsaktivitöte" jedoch sogar ei" ErtTag von 

7,4 5  Mio. EUR enllirtschaftet worde". 
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HYPO AlPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG -
Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

57.4 Der RH hielt der HBlnt entgegen. dass seine Feststellungen auf Zah­

lenmaterial der HBlnt beruhten. das er von der HBlnt anforderte und 

mehrfach hinterfragte. Er stellte klar, dass eine bilanztechnische Dar­

stellung nicht Ziel der Prüfungshandlungen war, sondern eine trans­

parente Aufschlüsselung verlorener Finanzierungen. Ferner hielt der 

RH der HBlnt entgegen, dass die Verstaatlichung im Dezember 2009 

erfolgte und somit die Jahresbilanz 2009 dem Bund zuzurechnen war. 

Die Gebarungsüberprüfung durch den RH war nicht peziell darauf 

ausgerichtet, die Tätigkeit von Vorständen zu prüfen. sondern hatte 

die HBlnt und deren Ge amtgebarung zum Prüfungsgegenstand. 
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58 Zusammenfassend hob der RH die folgenden Empfehlungen hervor: 

HBlnt 

( I )  Organisatorische Vorkehrungen wären zu treffen, die einen alle 

Vorstandsbereiche umfassenden l n formations- und Kommunikati­

onsfluss über die Verkaufsaktivitäten gewährleisten. (TZ 3) 

(2) Zukünftige Umstrukturiemngen bzw. Verändemngen der inter­

nen Verantwortlichkeiten wären h insichtlich ihrer operativen sowie 

nachhalligen Relevanz im Vorfeld der Entscheidung umfassend zu 

analysieren, um Transaktionskosten und operative Effozienzverluste, 

die durch mehrmaliges Ändern strategischer Überlegungen entste­

hen, zu minimieren. (TZ 3 )  

(3 )  Abgrenzungs- bzw. Schnittstellendefinilionen wären im Vorfeld 

einer Umstrukturiemng zu defmieren und vom Vorstand verbind­

lich zu beschließen. (TZ 4) 

(4) Fachbereiche, die - trotz bereits gesetzter Maßnahmen - wei­

terhin den Procurement Prozess nicht einhielten, wären dem Vor­

stand zu melden. (TZ 8) 

(5 )  Bei der Ausgestaltung der KPI wäre insbesondere auf deren 

Aussagekraft (z.B. zur Beurteilung der Prozesseinhaltung) Wert zu 
legen. (TZ 8)  

(6) Die Stichprobenerfassung der KPI  wäre derart auszugestalten, 

dass ein repräsentativer Rückschluss auf die Gmndgesamtheit der 

beobachteten Transaktionen gezogen werden kann. (TZ 8) 

(7) Der Bereich Group Procurement wäre möglichst frühzeitig in 

den Einkaufsprozess einzubinden, um ein möglichst hohes Potenzial 

an Ko tenreduktion und Kostenvermeidung zu reali ieren. (TZ 9) 

(8) Die Ent cheidung über die interne Verantwortung für die Abwick­

lung eines Transaktionsprozesses wäre an einen konkreten Kriteri­

enkatalog zu knüpfen sowie an eine Mergers Ei Acquisitions Group 

Restructuring und PRO BUS GmbH hierarchisch übergeordnete Stelle 
zu übertragen. (TZ 1 2) 
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HYPO ALPE-AORIA-BANK INTERNATIONAL AG -

Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

(9)  Die Präzisierung der .Hurdle Rate" sowie der Voraussetzungen 

und der Beschaffenheit der Fairness Opinion in den Mindeststan­

dards wäre vorzunehmen. (TZ 1 2) 

( 1 0) Bei der Festlegung von Mindeststandards wären keine Gestal­

tungsspielräume zu eröffnen, die zu einem Unterlaufen bzw. einer 

Verhinderung der Zweckerfiillung der Regelungen führen können. 

(TZ 1 2) 

( 1 1 )  1m Rahmen ihres Risikomanagements wäre eine konzernweite 

Vorgangsweise fiir den Fall festzulegen, dass die Qualität eines 

extern beauftragten Gutachtens im Rahmen der internen Plausi­

bilisierung in Frage gestellt wird (z.B. Sperre des Gutachters, ver­

pflichtende Beauftragung eines Vergleicnsgutachtens etc.). (TZ 1 4 )  

( 1 2) Aus Gründen der Transparenz und der Optimierung der Ertrags­

chancen wäre ein öffentliches Bietverfanren einem Verkauf durch 

Makler vorzuziehen. (TZ 1 9) 

( l J) Künftig wären nur strukturierte Bietverfahren mit klaren, für 

alle Tei lnehmer transparenten und im Vorhinein bekannten Bedin­

gungen durchzuführen. (TZ 20) 

( 1 4) AbwickJungsfragen wären einer rascheren Klärung zuzuführen, 

um insbe ondere der angestrebten zügigen Aufarbeitung des Immo­

bilienportfolios in  ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. (TZ 22)  

( 1 5) In Hinkunft sollte auf die Ausübung von Wertsicherungsklau­

seln zugunsten der ImInt oder ihrer Tochtergesellschaften nicht ver­

zichtet werden. Weiters wäre die nachträgliche Einforderung der 

Wertsicherung zu prüfen. (TZ 2 3) 

( 1 6) Sponsoringaktivitäten wären nicht mit dem Abschluss von 

anderen Geschäften zu junktimieren und Sponsoringbeträge aus 
Gründen der Transparenz nicht bar auszubezahlen. (TZ 24) 

( 1 7) Für fmanzielle Sponsoringleisrungen wären die vereinbarten 

Gegenleistungen einzufordern bzw. eine Übertragung der Gegenleis­

tungen auf eine andere Konzerngesellschaft anzustreben, um ver­

lorene Aufwendungen zu verhindern bzw. zU minimieren. (TZ 24)  

( 1  B) Sponsoringausgaben wären aus steuerrechUichen Gründen nur 

dann als Betriebsausgaben geltend zu machen, wenn den Ausgaben 

ein entsprechender Werbewert gegenübersteht. (TZ 24) 
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( 1 9) Externe Gutachten bzw. Fairness Opinions wären von unab­

hängigen Personen erstellen zu lassen, die von einem positiven 

Geschäftsabschluss nicht profItieren können. erz 3 I )  

(20) Sowohl in terne als auch externe Gutachten und sonstige Bewer­

tungen wären zumindest auf Plausibilität zu prüfen. erz ) I )  

( 2 1 )  Im S inne der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ent­

scheidungen wären alle verkaufsrelevanten Unterlagen zu doku­

mentieren und mindestens bis zum Ablauf der gesetzlichen Aulbe­
wahmngspnicht zu archivieren. (TZ 32)  

(22)  Beim Verkauf von Beteiligungen durch e in  öffentliches Biet­

verfahren sollten möglichst viele potenzielle I ntere senten ange­

sprochen werden. (TZ ) )) 

(23 )  Der Aufsichtsrat wäre über die gesamte wirtschaftliche Trag­

weite von einzelnen Transaktionen zu informieren. erz ) ) )  

(24) Vor dem Verkauf von Beteiligungen wäre ein Mindestverkaufs­
preis festzulegen. (TZ 3 3 )  

(25) Zur Objektivierung der Angemessenheit von erzielbaren Ver­

äußerungserlösen wäre eine Fairness Opinion einzuholen. erz ) ) )  

(26) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wären bei Beteiligungsver­

käufen im Vorfeld nachvollziehbare und transparente I nformati­

onen auch im Hinblick auf den durch den Verkauf entstehenden 

Gesamtgewinn bzw. -verlust zu übermitteln und nach Möglichkeit 

zusätzlich im Rahmen einer Au� ichtsratssitzung die Gelegenheit 

zur Beantwortung von Fragen zu bieten. (TZ 34, 4 3 )  

(27) Bei der Mandatierung von Beratungsunternehmen wäre nach 

dem geltenden Procurement Prozess vorzugehen. erz 3 5) 

(28) Zur Sicherstellung einer loyalen Lei tungserbringung wäre bei 

der Beauftragung von Beratungsunternehmen auf deren Unabhän­

gigkeit und Unvoreingenommenheit zu achten. erz 36) 

(29) Alle Beratungskosten im Zu amrnenhang mit dem Verkauf 

der einzelnen Projekte wären i n  die Ko tenaufstellung aufzuneh­

men. erz 36) 
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HYPO ALPE-AORIA-BANK INTERNATIONAL AG -

Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

( 30) Beratungsverträge wären immer vOr der Leistungserbringung 

abzuschließen sowie auf die Richtigkeit der Angaben im Vertrag zu 

achten. (TZ 37) 

( 3 1 )  Zur Vermeidung von Unklarheiten und zur Abgrenzung der 

Verantwortung wären Verträge immer vor der Leistungserbringung 

abzuschließen. (TZ 38) 

( 32 )  Zukünftig wären Berater er t nach Durchführung eines Aus­

schreibungsverfahrens oder nach Einholung mehrerer Angebote zu 

beauftragen. (TZ 46, 54) 

( 3 3 )  Erfolgshonorare wären nicht nur vom Vertragsabschluss, son­

dern auch von der tatsächlichen Zahlung des Verkaufspreises abhän­

gig zu machen. (TZ 46) 

( 3 4) Bei wkünftigen Verkaufsprozessen wären die zu erwartenden 

Beratungsthemen rechtzeitig Zu defmieren und bei der Auswahl 

der eventuell benötigten Berater dahingehend zu berücksichtigen, 

dass die Anzahl der eingesetzten Berater möglichst gering gehal­
ten wird. (TZ 47) 

( 3 5) Bei zukünftigen Verkaufsproze sen wäre die Beauftragung von 

entgeltlichen Beratungsleistungen eindeutig zu regeln und schrift­

lich festzuhalten. (TZ 47) 

( 3 6) In den BeratervertTägen wären Kostendeckelungen (Ca ps) zur 

Vermeidung von ungeplanten, starken Kostensteigerungen w ver­

einbaren. (TZ 47) 

(37)  Der Aufsichtsrat wäre auch über die negativen Auswirkungen 

der gesamten wirtschaftlichen Transaktionen w informieren. (TZ 50) 

( 38) Unter dem Gedanken der Verlustminimierung und Transpa­
renz wären insbesondere bei Fällen, deren Bieterkreis sich aus 

dem Management oder Miteigentümern der zum Verkauf stehen­

den Gesellschaften wsammen etzt. externe unabhängige Untern eh­

mensbewertungen einwholen. um eine Benachteiligung der HB lnt 

im Verkaufsprozess hinsichtlich des wirtschaftlichen Ertragspoten­

zials zu vermeiden. (TZ 52)  

(39)  Die angefallenen Beraterkosten wären den verursachenden 

Verkaufsprozessen richtig zuzuordnen, u m  die Transparenz und 

wirtschaftliche Beurteilbarkeit der Verkaufsprozesse zu erhöhen. 

(TZ 47, 54) 
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(40) Beratungsleistungen wären zur Vermeidung von Rechtsunsi­

cherheiten erst nach Abschluss der zugrunde l iegenden Beraterver­

träge i n  Anspruch zu nehmen. (TZ 47 , 54. 55) 

PROBUS GmbH 

(4 1 )  Die im leitfaden der Europäi ehen Kommission da.rgelegte Vor­

gangs weise wäre einzuhalten und a ngebotene Bauten und Grund­

stücke h inreichend zu publizieren. (TZ 1 5, 1 7) 

(42) Die internen Richtlinien bzw. definierten Abläufe wären dahin­

gehend zu erweitern, dass der Spielraum bei exklusiven Verhand­

lungen mit nur einem Bieter klar definiert wird. Dabei wäre l.B. 

festzulegen, unter welchen Umständen Exklusivität vereinbart 

werden kann, bzw. wären enge Grenzen zu definieren, innerhalb 

derer im Verhandlungswege Kaufpreisveränderungen zulässig sind. 

(TZ 1 6, 1 8) 

(43)  Im  Fall der Heranziehung von externen Maklern wäre darauf 

zu achten, dass die gesamten (externen und intern verrechneten) 
Vermittlungskosten die in der Maklerverordnung festgelegte Höchst­

grenze von 3 '1'0 des Verkaufspreise nicht überschreiten. (TZ 2 5) 
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A N H A N G  

Anlage 1 :  Verbindliche Angebote Biogasanlagen Österreich 

Anlage 2: Verkaufserlöse Biogasanlagen Österreich 

Anlage 3: Bezug der Käufer zu den Biogasanlagen Österreich 

Anlage 4: Entscheidungsträger des überprüften Unternehmens 

ANHANG 
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Anlage 1: Verbindliche Angebote Biogasanlagen Österreich 

Bieter 1 Bitter 2 Bieter 3 Bieter 4 Bitter 5 Bieter 6 Bitter 7 Bitter 8 8ieter 9 Bieter 10 Bieter 11 Summe 

NAWAROS 

Fürstenfeld 

Parndorf 

R .. b 

EbenthaI 

Laun,dorf 

Molbling 

Krappfeld 

Echsenbach 

Pöchlarn 

Quellen: HBlnt; RH 
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Anlage 2: Verkaufserlöse Biogasanlagen Österreich 

Gesellschafts- Forderun�en Grundstücke Vermögen 
anteile HGAA (inkl. Vorräte) 

in EUR 

NAWAROS 1.000 81.598 329.490 

Fürstenfeld 35.000 155.000 

Parndorf 35.000 150.911 

Raab 8.000 200.000 

EbenthaI 1 1 

Launsdorf 2.000 146.762 

Mölbling 1 1 

Krappfeld 1 1 

Echsenbach 11 .000 51.000 

Pöchlarn 1 287.282 

73.004 821.556 348.490 251.000 

Beträge beinhalten Rundungsdifferenzen. 

Rohstoffkosten-
zuschläge 2010 

112.824 

72.198 

69.421 

43.028 

60.847 

2 

2 

34.204 

392.526 

, Oie Zessionsbeträge beinhalten auch Anpassungen. die nach dem Vertragsabschluss vorgenommen wurden (NAWAROS. Pöchlarn, launsdorf). 

Quellen: HOlnt; RH 

Verbufs-
ert6s 

524.912 

262.198 

255.332 

251.028 

2 

209.609 

4 

4 

96.204 

287.283 

1.886.577 
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Anlage 3: Bezug der Käufer zu den B;ogasanlagen Österreich 

Blog .. anlage/ 
-GeseUschaft 

NAWAROS 

Rllb 

Echsenbach 

Launsdorf 

POchl.rn 

Fürstenfeld 

Parndorf 

MOlblfng und 
Krappfeld 

Ebenthai 

Quellen: HBlnt: RH 

174 

Käufer 

Bieter 1 

Bieter 2 

Bieter 3 

Bieter 4 

Bieter S 

Bieter 7 (zwei 
Landwirte) 

und 
Bieter 8 (über 
Beteiligungs­
gesellschaft) 

Bieter 8 

Bieter 9 

Gesellschafter 
(kein Bieter) 

8ezug der Käufer zur Blogasanlage/-Gesellschaft 

- Abnehmer der produzierten Wärme 

- Ge.eU.chafter de. Vermieters und .tiUen Ge.ellschafters der NAWAROS (bis 
2005; zusammen mit HBA) 

- zuständig für Betreuungs- und Wartungstätigkeiten bei der Biogasanlage 

- Bruder des Bieters 2: 
- Schaltberechtigter der BIOGAS Ö.terreich gegenüber der Energie AG 

Oberösterreich Netz GmbH 
- Abnehmer von produzierter Wärme (Übernahme des Fernwärmenetzes 

Raab im Jahr 2010) 

- Namen.gleichheit mit Bieter 2 (Verwandtschafts verhältnis laut HBlnt nicht 
bekannt): 

- Ver pächter de. Betrieb.grundstücks 

- Muttergesellschaft des Bieters 3: 
- Gesellschaftsanteil von 51 % an der Biogas Echsenbach GmbH; ab 

Juli 2011 Gesellschaftsanteil von 1 % 
- Abnehmenn von Oberschüssiger Wärme 

- Gesellschaftsanteil von 30 % 

- Verpächter des Betriebsgrundstücks 

- Lieferant von nachwachsenden Rohstoffen und Dünger 

- Abnehmer von Dünger und Gülle 

- MehrheitsgeselLschafter eines Unternehmens, dem KontroU- und 
8etreuungstätigkeiten bei der Biogasanlage oblagen und das Abnehmer der 
anfallenden Abwärme und lieferant von WirbchafUdUnger war 

- Gesellschaftsanteil von 50 ." 

- Abnehmer von anfallender Abwärme 

- Vorstandsmitglied des Bieters 5 zuständig für Betreuungs- und 
Kontrolltätigkeiten bei der Biogasanlage 

- Landwirt 1: 
- zuständig für KontroU- und Betreuungstätigkeiten bei der Biogasanlage 
- Lieferant von Silo mais und Abnehmer von BiogUlle 

- Landwirt 2: 
- Verpächter des Betriebsgrundstücks 
- Lieferant von Silomais und Abnehmer von BiogüUe 

- Bieter 8: 
- kein früherer Bezug zu den Biogas-Gesellschaften bekannt 

- kein früherer Bezug zu den Biogas-Gesellschaften bekonnt 

- nicht selbständiger Prokurist einer der beiden gekauften Biegas-
Gesellschaften und einer weiteren Biogas-Gesellschaft 

- selbständiger Geschäftsführer von zwei ebenfalls verkauften Biogas-
Gesellschaften 

- nicht selbständiger Geschäftsführer einer weiteren Biogas-Gesellschaft 

- Gesellschaftsanteil von 51 ." 

- Verpächter des Betriebsgrundstücks 

- zuständig für Kontroll- und Betreuungstätigkeiten bei der Biogasanlage 

- Lieferant von nachwachsenden Rohstoffen 

- Lieferant und Abnehmer von Gülle 
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Entscheidungsträger 

des überprüften Unternehmens 

Anmerkung: 

im Amt berlndliche Entscheidungsträger in Blaudruck 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 

Vorsitzenden 
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H ETA ASSET RESOLUTION AG 

R 
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(vormals HYPO ALPE-ADRIA-BAN K  INTERNATIONAL AG) 

Dr. Michael KEMMER 

( 1 8. März 2008 bis 1 5. Dezember 2009) 

Dr. Johannes DITZ 

( 2 1 .  Jänner 2010 bis 3. Juni 201 3)  

Dr. Klaus LlEBSCHER 

( 2 1 .  Juni 201 3  bis 2 1 .  Februar 201 4) 

Dr. Herbert WALTER 
(3.  Juni 201 4  bis 7. November 2014) 

Dkfm. Michael MENDEl 

(seit 7. November 201 4) 

Mag. Dr. Olhmar EDERER ( 1 .  Stellvenreter) 

( 10. Juli 1 992 bis 23.  April 2009) 

Dr. Hans-Jörg MEGYMOREZ (2. Stellvertreter) 

( 1 .  Juni 2007 bis 2 1 .  Jänner 2010) 

Dr. Siegfried GRIGG ( 1 .  Stel lvertreter) 

( 1 .  Juni 2007 bis 2 1 .  Jänner 2010) 

Dr. Rudolf SCHOlTEN ( 1 .  Stellvertreter) 
( 2 1 .  Jänner 2010 bis 23 .  Mai 2014) 

Dipl.-Vw. Wolfgang HARTMANN ( 1 .  Stellvertrcter) 

(3.  Juni 2014 bis 7. November 201 4) 

Mag. Alois HOCHEGGER ( 1 .  Stellvenreter) 

(seit 7. Novembcr 201 4) 
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Vorstand 

Vorsitz 

Stellvertreter des 

bzw. Vorsitzenden 

Bund 2015/ 1 1  

Dr. jur. Tilo BERLIN 

( 1 .  Juni 2007 bis 30. April 2009) 

KR Franz PINKL 

( I .  Juni 2009 bis 3 1 .  März 2010) 

Dr. Gottwald KRANEBIlTER 

( I .  April 2010 bis 3 1 .  August 201 3)  

Or. Alexander PICKER 

( I .  Jänner 201 4 bis 29. Oktober 201 4) 

Or. Rainer JAKUBOWSKI 

(3 1 .  Oktober 2014 bis 1 5. April 201 5) 

ANHANG 
Anlage 4 

OipI.Wirt.-lng. Sebastian PRINZ VON SCHOENAICI I-CAROLATH 

(seit 1 6. April 201 5) 

Okfm. Andreas DÖRHÖFER 

( I .  Mai 2008 bis 19. April 2010) 

Mag. Wolfgang EDELMÜllER 

( 1 9. April 2010 bis 28. Februar 201 4) 

Mag. Johannes PROKSCH 

( 3 1 .  Oktober 201 4 bis 30. Juni 201 5) 
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Mitglieder 
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Thomas Klaus MORGL 

( I .  Jänner 2004 bis 3 1 .Dezember 2009) 

Mag. Paul KOCHER 

( I .  Oktober 2006 bis 3 1 .  Mai 2009) 

Mag. Wolfgang PETER 

( I .  Oktober 2006 bis 24. März 2010) 

Bozidar SPAN 

( I .  Juni 2008 bis 3 1 .  März 2010) 

AnIon KNElT, MBA 

( I .  Juni 2009 bis 24. März 2010) 

Mag. Johannes PROKSCH 

( 1 9. April 2010 bis 29. Oktober 2014) 

Dkfm. Rainer SICHERT 

(7. Juni 2010 bis 29. Oktober 2014) 

Dr. Rainer JAKUBOWSKI 

(seit 1 5. September 201 4) 

Mag. Manin HANDRICH 

(seit 1 6. März 201 5) 

Mag. Alexander TSCHERTEN 

(seit I .  Juli 201 5) 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

An. Anikel 
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ASflNAG Autobahnen- und Schnellstraßen-finanzierungs-AG 

BBG 

BGBI. 

BMASK 

BMBf 

BMf 

BMI 

BMVIT 

B-VG 

bzgl. 

bzw. 

ca. 

ELAK 

EU 
EUR 

ex kl. 

G 

i.d.g.f. 
inkl. 

KESt 

KFG 

KfZ 

LKW 

mind. 

Mio. 

Nr. 

Bundesbeschaffungs GmbH 

BundesgeselzbJan 

Bundesministerium für Arbeil, Soziales und Konsumenten­

schutz 
Bundesministerium flir Bildung und frauen 

Bundesminislerium flir finanzen 

Bundesmini lerium für Inneres 

Bundesminislerium für Verkehr, Innovalion und Technologie 

Bundes-Verfassu ngsgeselz 

bezüglich 

beziehungsweise 

cirka 

Elektronischer Akt 

Europäische Union 

Euro 

exklusive 

GeselZ 

in der geltenden fassung 

inklusive 

Kapitalenragssteuer 

Kraftfahrgesetz 

Kraftfahrzeug 

Laslkra flwagen 

mindestens 

Million!en) 

Nummer 
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OeBFA 

OrgHB 

p.a. 

PKW 

rd. 

RH 

1V 

TZ 

u.a. 

USt 

VBÄ 

VfGH 

VSF 

z.B. 

b k  rz 

Österreichische Bundesfmanzierungsagenrur Ges.m.b.H. 

Organisationsha nd buch 

pro anno 

Personenkraftwagen 

rund 

Rechnungshof 

Television. Fernsehen 

Textzahl(en) 

unter anderem 

Umsatzsteuer 

Vollbeschäftigungsäquivalente 

Verfassu ngsgerichtshof 

Verkehrssicherheitsfonds 

zum Beispiel 
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Bund 201 5/ 1 1  

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie 

Österreichischer Verke h rssicherheitsfonds 

Der österreich ische Verkehrssicherhei15fonds nahm jährlich rd. 

3 Mio. EUR aus Wunschkennzeichen und spezifischen Verkehrs­

strafen ein. die zweckgewidmet für Maßnahmen zur Verbesserung 

der Verkehrssicherheit i m  Straßenverkehr zu verwenden waren. 

Der Verkehrssicherheitsfonds verfügte über Rücklagen in der Höhe 

von rd. 8,2 Mio. EUR. die laut Finanzprognose des Fonds in den 

kommenden Jahren großteils nicht rur die laufende Finanzierung 

gebraucht werden und auf einem Geschäftskonto mit  einem Zins­
satz von 0.25 % verwahrt wurden. 

Zur Förderwürdigkeit von Projekten gab der Beirat des Verkehrs­

sicherheitsfonds eine Empfehlung ab. Im  Beirat vertretene Institu­

tionen waren zum Teil Förderempfanger und Auftragnehmer des 

Fonds. Dies barg das Risiko von Interessenskonflikten. 

Der Verkehr sicherheitsfonds f,"anzierte Kampagnen zur Bewusst­

seinsbildung. Das Vergabeverfahren zur Kampagne .Alkohol im 

Straßenverkehr" im Jahr 2009 erweckte den Anschein, dahingehend 

beeinnusst worden zu sein, ein bestimmtes Unternehmen zu beauf­

tragen. Bei der Umsetzung der Kampagne kam es zu einer Kosten­

überschreitung des ursprünglich vereinbarten Kostenrahmens von 

3.5 Mio. EUR um rd. I Mio. EUR. Die Schalrungskosten für Adver­

torials mit einem Foto der damaligen Bundesministerin für Verkehr. 

Innovation und Technologie im Rahmen der Kampagne betrugen in  

Summe rd. 1 , 3 5  Mio. EUR. 
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Ziel der Gebarungsüberprüfung des Österreich ischen Verkehrssi­

c.herheitsfonds war eine Beurteilung des durc.h den Verkehrssic.her­

beitsfonds getätigten Mit1eleinsatzes für die Verkehrssicherheits­

arbeit. der Organisation und der Tätigkeitsbereiche des Fonds und 

der durch den Verkehrssicherheitsfonds entfalteten Wirkungen. Die 

Prüfung umfasste die Jahre 2008 bis 201 3 .  (TZ I )  

Wesentliche strategische Grundlage der Straßenverkehrssicherheit 

war in Ö terreich auf Ebene des Bundes das aktuelle Verkehrssi­

cherheitsprogramm 20t I bis 2020. Daneben gab es u.a. auch auf 

Ebene der Länder oder bei der ASFINAG Verkehrssicherheitspro­

gramme. Das Verkehrs ic.herheitsprogramm 201 1 bis 2020 defl­

nierte 255 Maßnahmen mit einem sehr breiten Kreis von für die 

Umsetzung zuständjgen Organisationen. Für die Finanzierung der 

das BMVIT betreffenden Maßnahmen standen Mittel des Österrei­

chisc.hen Verkehrssicherheitsfonds in der Höhe von rd. 3 Mio. EUR 

pro Jahr zur Verfügung, die zweckgebunden für Maßnahmen zur 

Verbesserung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr zu verwen­

den waren. Der Österreic.hische Verkehrssic.herheitsfonds wurde im 

Jahr 1 988 eingeric.htet. (TZ 2) 

In die Festlegung und Umsetzung von Verkehrssicherheitsmaß­

nahmen im Straßenverkehr waren in Österreich eine Vielzahl und 

Vielfal t  von Akteuren eingebunden. Der Bund hatte geringe I nge­

renzmöglichkeiten bei den Aktivitäten der Länder - u.a. bei der 

Festlegungjener Maßnahmen, die in den Ländern aus den Wunsch­

kennzeichen finanziert wurden. und bei der Kontrolle der Verwen­

dung dieser Mittel. (TZ 2) 

Der Verkehrssicherheitsfonds wurde aus den Einnahmen für Wunsc.h­

kennzeichen und aus - auf Basis des GüterbefOrderungsgesetzes ver­

hängten - Strafen gespeist. In den Jahren 2008 bis 201 3 betrugen 
die Einnahmen rd. 3 Mio. EUR pro Jahr. Von 2008 bis 201 2 wurden 

in Österreich insgesamt rd. 95.000 Wunschkennzeichen ausgestellt. 

Dem BMVIT war die genaue Anzahl der in den Ländern jeweils aus­

gestellten Wunschkennzeichen nic.ht bekannt. Die Anzahl der jähr­

lich neu ausgestellten Wunsc.h.kennzeichen war leic.ht fallend. Nur 

etwa ein Viertel aller Wunschkennzeichen stammte aus einer Ver­

längerung nach Ablauf der Geltungsdauer nach 1 5  Jahren. (TZ 3 )  
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Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

In den Jahren 2008 bis 201 3 betrugen die Ausgaben des Verkehrs­

sicherheitsfondsjährlich rd. 3 Mio. EUR. Rund 72 % der Mittel wur­

den für Aufträge und rd. 28 % für Förderungen verwendet. Auf­

träge wurden im wesentlichen für drei große Medienkampagnen 

mi t  einem Volumen zwischen 1 ,62 Mio. EUR und 2,68 Mio. EUR 

(Kostenanteil Verkehrssicherheitsfonds) je Kampagne vergeben. För­

derungen wurden bis zum Jahr 2010 auf individuellen Antrag ( im 

Ausmaß von rd. 600.000 EUR pro Jahr) und ab dem Jahr 201 1 im 

Rahmen von drei Ausschreibungen (CaUs) mit  einem Volumen zwi­

schen rd. 760.000 EUR und 1 , 1  Mio. EUR gewährt. Das BMVIT fInan­

zierte den Großteil des PersonaJaufwands für die Verwaltung des 

Verkehrssicherheitsfonds (rd. 1 1 9.000 EUR pro Jahr) und Aktivi­

täten der Abteilung Präsidium 2 im Bereich der Verkehrssicherheit 

(bis zu 597.000 EUR pro Jahr) aus dem allgemeinen Budget. (TZ 4) 

Gemäß Kraftfahrgesetz waren die M ittel des Vcrkehrssicherheits­

fonds nutzbringend und bei Bedarf verfügbar anzulegen. Von 

Anfang 2008 bis Anfang 201 3 erhöhten sich die Rücklagen des 

Fonds um rd. 1 7,5  % auf rd. 8,2 M io. EUR. Waren im Jahr 2008 

noch 1 ,5 Mio. EUR der RückJagen in Wertpapieren mit einer Ver­

zinsung von 4,0 % bis 5,25 % angelegt, so befanden sich ab April 

2010 die gesamten RückJagen auf einem Geschäftskonto mit einem 

Zinssatz VOn 0,25 %. Der Zinsertrag reduzierte sich dadurch VOn 

rd. 1 75.000 EUR i m  Jahr 2008 auf rd. 2 1 .000 EUR i m  Jahr 201 3.  

(TZ 5) 

Im Dezember 201 2 kontaktierte das BMVIT die Österreichische Bun­

desfinanzierungsagentur Ges.m .b.H . bezügHcb der Veranlagung der 

Rücklagen. Nach deren Auskunft lagen die Konditionen für Gelder 

der Kassenverwalhmg des Bundes zum damaligen Zeitpunkt unter 

jenen des Kontos des Verkehrssicherheits fonds. Ein Vertreter des 

BMF bestätigte dem BMVIT, dass die Verwahrung der Rücklagen 

auf einem Geschäftskonto mit  einer Veninsung von 0,25 % .eine 

ri ikoa.rme, relativ ertragreiche Veranlagungsstruktur" darstelle. Das 

BMVIT sah deshalb keinen unmittelbaren Handlungsbedarf für eine 

Veranlagung der RÜckJagen. (TZ 5) 

Die Budgetprognose des Verkehrssicherbeitsfonds ergab für die Jahre 

201 4 bzw. 201 5 einen weiteren Aufbau der Rücklagen im Au maß 

vOn 1 , 1 2  Mio. EUR bzw. 730.000 EUR. Ein Großteil der Rücklagen 

war zumindest für die Jahre 2 0 1 4  und 201 5 nicht für die laufende 

Finanzierung notwendig; die ertragsarme Veranlagung der Rückla­

gen war damit nicht im Sinne des KraftfahrgesetLes. (TZ 5) 
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Die Geschäftsführung des Verkehrssicherheitsfonds oblag der Abtei­

lung sn . Technik und Verkehr icherheit" des BMVff. Der Bun­

desminister für Verkehr, Innovation und Technologie bediente sich 
vor der Entscheidung über die Zuerkennung von Fördermitteln aus 

dem Fonds der Beratung durch einen Beirat bzw. einer Jury. Die 

Jury gab auch Empfehlungen zu den vom Fonds zu finanzierenden 

Aufträgen ab. Bei der Empfehung von Förderungen durch die Jury 

verzichtete das BMVTf auf die Expertise des Beirats. (TZ 6) 

Im Beirat vertretene Institutionen waren teilwei e auch Förderemp­

fänger oder Auftragnehmer des Fonds. Insgesamt wirkten im  über­

prüften Zeitraum bei rd. 38 1\'0 der vom Verkehrssicherheitsfonds 

vergebenen Förderungen und bei rd. 24 1\'0 der Aufträge Projekt­

werber mit, die auch im Beirat vertreten waren. Allein auf den Ver­
ein A entfIelen rd. 29 1\'0 der Förderprojekte bzw. rd. 22 1\'0 der Auf­

träge. Die Besetzung des Beirat des Verkehrssicherheitsfonds barg 

damit das Risiko von InteressenskonOikten, wider prach dem Prin­

zip der Trennung von Auftraggeber und Auftragnehmer und stellte 

eine Unvereinbarkeit dar. Neben der Möglichkeit, Einfluss auf die 

Empfehlung von Förderprojekten zu nehmen, gewannen diese Bei­

ratsmitglieder durch die Beurteilung der Förderprojekte der Kon­
kurrenz Kenntnisse, die einen Know-how-Vorsprung im gesamten 

Themenfeld bewirken konnten. (TZ 6. 10) 

Mitarbeiter des BMVff waren zusätzlich zu anderen Aufgaben mit 

der Verwaltung des Verkehrssicherheitsfonds und der Abwicklung 
der Projekte des Verkehrssicherheitsfonds betraut. Das BMVff ver­

rechnete dem Fonds den Personalaufwand für die .flnanzielle Ver­

waltung" des Fonds. Die Beschränkung der verrechneten Kosten auf 

diesen Bereich war sachlich nicht nachvollziehbar: während der tat­

sächliche Personalaufwand für die Administration (ink!. Projektbe­

treuung) bei rd. 1 40.000 EUR pro Jahr lag, er etzte der Verkehrssi­

cherheitsfond dem BMVff lediglich die Kosten für die finanzielle 

Verwaltung des Fonds in einer Höhe zwischen 2 1 .000 EUR und 

25.000 EUR, obwohl er über ausreichende finanzielle Mittel ver­

fügte, die per Ge etz u.a. für die Verwaltung des Fonds zweckge­

widmet waren, während das allgemeine Budget des Bundes nicht 

ausgeglichen und damit schuldenfInanziert war. Die tatsächlichen 

Verwalrungsko len entsprachen rd. 4,5 1\'0 der vom Fond insgesamt 

für die Verkehrssicherheit aufgewendeten Mittel. (TZ 7 )  

Die Abteilung Präsidium 2 . Information und Dokumentation, Pro­

tokoll" des BMVIT wirkte an der Umsetzung von Kampagnen des 

Verkehrssicherheitsfonds zur Bewusstseinsbildung mit. Sie begleitete 

gemeinsam mit der Abteilung ST2 und dem Kabinett de Bundesmi-

Bund 2 0 1 5, 1 1  
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nisters die Beauftragung der Kampagnen und betreute die operative 

Umsetzung. Sie beauftragte die Medialeistungen, stellte die sach­

liche Richtigkeit der Rechnungen fest und leitete diese an die Abtei­

lung ST2 zur Bezahlung aus Mitteln des Verkehrssicherheitsfonds 

weiter. Dabei kam es zu Unklarheiten h insichtlich des verfügbaren 

fmanziellen Rahmens. Bei der Kampagne "Alkohol im Straßenver­

kehr" wurde zu Beginn ein Kostenrahmen von 3 ,5  M io. EUR fest­

gelegt. Das Fehlen eines entsprechenden Kosten-Controllings führte 

zu Mehrkosten von rd. I Mio. EUR bzw. rd. 29 %. (TZ B) 

Die Abteilung Präsidium 2 fmanzierte auch unabhängig vom Ver­

kehrssicherheitsfonds aus dem allgememem Budget Maßnahmen 

zur Bewusstseinsbildung im Bereich der Verkehrssicherheit im Aus­

maß von jährlich zwischen rd. 1 89.000 EUR und rd. 597.000 EUR, 

obwohl im Verkehrssicherheitsfonds dafür Mittel vorhanden waren. 

Dies führte zu einer Intransparenz bei der Mittelallokation und 

erschwerte den Überblick über die Ausgaben für die im Kraftfahr­

gesetz h insichtlich der Straßenverkehrssicherheit geregelten Auf­

gaben des Verkehrssicherheitsfonds. (TZ 8) 

Die Bundesanstalt rur Verkehr, eine Dienststelle des BMVlT, war 

u.a. Sitz der Beobachtungsstelle rur die Straßenverkehrssicherheit, 

deren wesentliche Aufgaben die Sammlung und Auswertung von 

Daten zu Verkehrsunnillen und der internationale Inrormationsaus­

tausch waren. Im Zuge einer Reorganisation wurde im Jahr 20 1 3 

die Beobachtungsstelle rur Verkehr i n  die Abteilung ST2 im BMVlT 

verlagert, um die Agenden der Verkehrssicherheit in der Zentral­

steUe des BMVIT zu bündeln. Dadurch könnten Synergien bei der 

Datenerhebung und -auswertung genutzt und Doppelgleisigkeiten 

bei internationalen Kontakten vermieden werden. (TZ 9) 

Der auf Basis des Unfalluntersuchungsgesetzes eingerichtete Ver­

kehrssicherheitsbeirat diente als institutionelle Plattform für die 

Zusammena.rbeit des BMVIT mit anderen Organisalionen im Bereich 
Verkehrssicherheit. Dessen Arbeitsausschuss Straße wirkte an der 

Erarbeitung des Verkehrssicherheitsprogramms mit.  Er war u.a. mit 

Vertretern jener Institutionen besetzt, die auch den Beirat des Ver­

kehrssicherheitsfonds bes hickten. Die Besetzung des Verkehrssi­

cherheitsbeirats und des Beirats des Verkehr sicherheitsfonds mit 

Vertretern identischer Organisationen war sachlich nachvollzieh­

bar, sofern sie nicht Förderempfanger oder Auftragnehmer des Ver­

kehrssicherheitsfonds waren. (TZ 1 0) 
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Die Einnahmen des Verkehrssicherheitsfonds aus den Wunschkenn­

zeichen waren im Verhältnis 40 zu 60 auf Bund und Länder aufzu­

teilen. Die Länder erhielten in den Jahren 2008 bi 201 3 i nsge amt 

rd. 1 2  Mio. EUR. Auch die Ländermittel waren zweckgebunden für 

Verkehr icherheitsmaßnahmen einzusetzen. (TZ 1 1 )  

Über die Mittelverwendung fand einmal jährlich eine koordinierende 

Besprechung zwischen dem BMVIT und den Ländern statt. Die koor­

dinierenden Besprechungen der Jahre 2008 und 2009 waren zwar 

durch Anwesenheitslisten belegt, es lagen aber keine Protokolle zur 

Dokumentation der behandelten Inhalte vor. Ab dem Jahr 2010 ver­

lagerten sich die koordinierenden Besprechungen von der Bericht­

erstattung hin zu einer koordinierenden Planung des Folgejahres. 

(TZ 1 1 )  

Die Länder finanzierten gemäß den Protokollen und jährlichen 

Berichten der Länder Projekte, die teilweise auf eine Diskrepanz 

zwischen den Erfordernissen der Verkehrssicherheit arbeit und den 

tatsächlich durch die Ländermittel aus Wunschkennzeichen ftnan­

zierten Maßnahmen schließen ließen. In  Kärnten wurden z.B. ab 

dem Jahr 2009 Give-aways um bis zu rd. 1 38.000 EUR pro Jahr 
finanziert. Dem Bund war es vorbehalten, die widmungskonforme 

Verwendung der Mittel zu überprüfen. Die Abteilung sn im BMVIT 

führte keine vertieften Prüfungen der M ittelverwendung durch die 

Länder durch. Für eine widmungswidrige Verwendung sah das 

Gesetz allerdings keine Sanktionsmöglichkeiten vor. Dies erschwerte 

es für den Bund. eine widmungskonforme Verwendung der Län­

derrnittel aus den Wunschkennzeichen zu gewährleisten. (TZ 1 1 )  

Das aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 201 1 bis 2020 nannte 

bei 26 der 255 Maßnahmen die Länder als Haupt-Umsetzungsver­

antwortliche. bei weiteren 39 Maßnahmen waren sie mitverant­

wortlich für die Umsetzung. Eine stärkere Ver chränkung der aus 

Wunschkennzeichen finanzierten Maßnahmen der Länder mit dem 

VerkehrssicherheiLSprogramm 201 1 bis 2020 wäre erforderlich. Im 

überprüften Zeitraum gab es nur in Au nahmefällen länderübergrei­

fende Projekte, die mit Ländermitteln aus den Wunschkennzeichen 

finanziert waren. Solche fanden in größerem Ausmaß statt, wenn 

das BMVIT zusätzliches Geld aus dem Verkehr sicherheitsfonds au -

schüttete, wie z.B. bei der Motorradkampagne im Jahr 201 1 ,  für die 

das BMVIT rund 1 Mio. EUR zur Verfügung stellte. (TZ 1 1 )  

Über die Verwendung der Ländermiltel aus den Wunschkennzei­

chen hatten die Länder dem Bundesminister ftir Verkehr, Innova­

tion und Technologie jährlich zu berichten. Der Bund machte keine 

Bund l015J 1 1  

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)96 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 
Kurzfassung 

StrategisChe 

Vorgaben 

Tätigkeitsfelder 

Bund 2015/ 1 1  

Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

Vorgaben für die Berichterstattung. Die Berichte der Länder waren 

in ihrer Struktur und ihrem Detai l l ierungsgrad sehr unterschied­

lich. Dies erschwerte eine Kontrolle der Mittelverwendung durch 

den Bund. Nur Oberösterreich berichtete ab 2010 über den Stand 

der Rücklagen inkJ. der Erträge durch Zinsen. (TZ 1 2) 

Laut Verkehrssicherheitsprogramm 201 1 bis 2020 war für die Iden­

tifikation von Handlung feldern und die Definition von Maßnahmen 

zur Hebung der Verkehrssicherheit eine fundierte Unfalldatensamm­

lung eine notwendige Grundlage. Zur Zeit der Gebamngsüberprü­

fung sammelte die Statistik Austria die UnFalldaten im Auftrag des 

BMVlT. Die Daten stellcn auch eine wesentliche Basis für die Iden­

t i fikation und Behebung von Unfallhäufungsstellen dar, für die die 

Länder zuständig waren. (TZ I J) 

Erfolgreiche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

beruhten nach Auffassung des BMVIT auf drei Säulen: legistische 

Vorschriften, Überwachungsmaßnahmen und bewusstseinsbildendc 

Maßnahmen. Eine erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit war nur 

in Kooperation des BMVlT m it anderen staatlichen Einrichtungen 

möglich. Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2006 der Verkeh.rssicher­

heitsbeirat eingerichtet. Dessen Arbeitsau.sschuss Straße erstellte 

das aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 201 1 bis 2020. Der breit 

angelegte Diskussionsprozess und die umFassende Einbindung aller 

Interessensgruppen war positiv für die Akzeptanz und Umsetzbar­

keit des Verkehrssicherheitsprogram m  . (TZ 1 4) 

Im  Verkehrssicberheitsprogramm waren in Summe 255 Maßnah­

men definiert, von denen 1 48 Maßnahmen das BMVlT als primär 

für die Umsetzung verantwortliche Stelle betrafen. Die Maßnah­

men waren hinsichtlich des Umsetzung zeitpunkts den Kategorien 

Startpaket (201 1 ), kurzfristig (201 2 bis 201 4), mittelfristig (20 1 5  bis 

201 7) und langfristig (20 1 8  bis 2020) zugeordnet und die Umset­

zungsverantwortlichen klar definiert. Die Abteilung ST2 verfügte 

über keinen Zeit- und Finanzierungsplan für die durch den Ver­

kehrssicherheitsfonds zu finanzierenden Maßnahmen des Verkehrs­

sicherheitsprogramms. (TZ 1 4) 

Der Verkehrssicherheitsfonds war das Hauptinstrument des BMVfT 

zur Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms. Er finanzierte 

im Wesentlichen bewusstseinsbildende Kampagnen zur Verkehrssi­
cherheit und die Erstellung von wissenschaftlichen Grundlagen für 

weitere Maßnahmen. Im überprüften Zeitraum vergab das BMVlT 
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aus Milleln de Verkehrssicherheits fonds Aufträge und Förderungen 

in der Höhe von rd. 20 M io. EUR. Rund 58 % davon nossen in  

bewusstseinsbildende Maßnahmen wie  Kampagnen. rd. 1 8  % in  

Umsetzungsmaßnahmen wie  z.B. Radworkshop und rd. 1 3  % in 

grundlegende Maßnahmen wie z.B. die Unfallkostenrechnung Straße. 

(TZ 1 5) 

Der Verkehrssicherheitsfonds stellte Mittel sowohl in  Form von Auf­

trägen als auch in Form von Förderungen zur Verf'tigung. Aus der 

AbwiCklung eines Projekts als Förderung oder Auftrag ergaben sich 

unterschiedliche Erfordernisse z.B. hinsichtlich der Vergabe oder der 

UmsatzsteuerpOicht. Es gab im BMVff keine einheitlichen und nach­

vollziehbaren Vorgaben zur Einordnung von Projekten als Förde­

rung oder AuftTag. Vielmehr wurden vergleichbare Leistungen nach 

unterschiedlichen Regimes beauftragt. Sowohl das BMVIT als auch 

die Mittelempfanger ordneten Projektleistungen mehrfach unein­

heitlich zu. (TZ 1 6) 

Der Verkehrs icherheitsfonds fOrderte im überprüften Zeitraum 
93 Projekte im Wert von insgesamt rd. 6. 1 Mio. EUR. (TZ 1 7) 

Bei der Vergabe von Förderungen gab der Beirat des Verkehrssicher­

heitsfonds zu vorgelegten Förderansuchen eine Empfehlung an den 

Bundesminister ftir Verkehr. Innovation und Technologie in Form 

einer Reihung der Projekte in Abhängigkeit von ihrer Förderwür­

digkeit ab. Bei Projekten im besonderen I nteresse des BMVff bzw. 

außerhalb von Calls (ab dem Jahr 20 1 1 )  gab die Jury eine Empfeh­

lung ftir oder gegen die Förderung des Projekts ab. (TZ 1 8) 

In  den Jahren 2008 bi 2010 kamen die Förderansuchen auf Initiative 

der Förderwerber und ohne konkrete Vorgaben des Verkehrssicher­

heitsfonds zu den Projektinhalten zustande. Oie eingereichten Pro­

jekte waren daher thematisch heterogen und wenig fokussiert. (TZ 1 8) 

Um die Projekte thematisch zu bündeln. wurde die Vergabe ab dem 

Jahr 20 1 1  auf ein Ausschreibungsprinzip umgestel lt :  die Förder­

werber wurden nunmehr im Rahmen von Calls zur Einreichung 

von Projekten zu einem definierten Thema aufgerufen. Das BMVff 

konnte damit aus mehreren Projekten zu einem Thema die besten 

auswählen. Im Rahmen von drei Calls wurden 27 Projekte ftir eine 

Förderung ausgewählt. Außerhalb der Calls fOrderte der Verkehrs­

sicherheitsfonds in die em Zeitraum zusätzlich zwölf Projekte. An 

neun dieser zwölf Projekte waren im Beirat vertretene Institutionen 

Buna i015/1  
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beteiligt. Auf die Möglichkeit, auch außerhalb der Calls um Förde­

rungen anzusuchen, wies der Verkehrssicherheitsfonds auf seiner 
Homepage nicht hin. Damit fehlte potenziellen Förderwerbern, die 

nicht in regelmäßigem Kontakt zum Fonds standen, die Informa­

tion dazu. Mitglieder des Beirats verfiigten diesbezüglich über einen 

Informationsvorsprung. rrz 1 8) 

Die bis zur Einfiihrung der Call im Jahr 201 1  praktiziene Vorge­

bensweise bei der Beurteilung der Förderan uchen durch den Beirat 

ohne vorgegebene Kritierien und ohne transparente Bewertungs­

schlüssei war wenig nachvollziehbar. Mit Einfiihrung der Calls stellte 

die Geschäftsfiihrung des Verkehrssicherheitsfond die Bewertung 

der Förderansuchen durch den Beirat von einer mündlichen Diskus­

sion in der Beiratssitzung auf eine Beurteilung mittels strukturierter 

anonymisierter Beurteilungsbögen vor der Sitzung um. Dies stellte 

eine einheitliche und nachvollziehbare Beurteilung sicher. Beirats­

mitglieder merkten hinsichtlich der Bewertungskriterien an, dass 

einzelne Kriterien aus ihrer Sicht entbehrlich oder schwer beurteil­

bar seien. Ma.nche Kriterien wurden bei demselben Projekt extrem 

unterschiedlich bewertet. Es fehlte ein gemeinsames Verständnis 

über die Notwendigkeit und Beurteilbarkeit einzelner Kriterien und 

nicht alle in den Ausschreibungsunterlagen genannten Kritierien 

fanden in der Beurteilung Berücksichtigung. (TZ 1 9 )  

Gemäß den RichUinien des Verkehrssicherheitsfonds war ein Bei­

ratsmitglied von der Beratung und Bes bJussfassung auszuschlie­

ßen, wenn durch seine Anwesenheit die objektive Entscheidungsfln­

dung in Frage gestellt wa.r. Beim ersten Call gaben Beiratsmitglieder 

dennoch überdurchschnittlich gute Bewertungen fiir Ansuchen ab. 

bei denen ihre eigene Institution Projektmitarbeiter stellte. Beirats­

mitglieder des BMVIT bewerteten regelmäßig Ansuchen eines För­

derwerbers, dessen Mehrheitseigentümer das BMVff war. Ein Bei­

rat mitglied setzte sich fiir ein Projekt ein. das seine Institution 

mitfinanzierte. In den Protokollen der Beiratssitzungen war mehrfach 
nicht nachvollziehbar dokumentiert. ob befangene Beiratsmitglieder 

an den Beratungen bzw. der Beschlussfassung teilnahmen. rrz 20) 

In den Ausschreibungsunterlagen fiir den zweiten Call kündigte das 

BMVff an, das Ergebnis der Bewertung im November 201 1  bekannt­

zugeben. Die Förderwerber wurden erst im April 201 2  - fast acht 

Monate nach Ende der Einreichfrist - über den Erfolg des Förde­

ransuchens informiert. Dieser zeitliche Abstand war zu lang. Für das 

BMVlT bestand das Risiko. dass Förderwerber bei Verzögerungen in 

dieser Größenordnung die fiir das Projekt erforderlichen Ressour­
cen nicht vorhalten könnten. (TZ 2 J )  

195 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 99 von 100

www.parlament.gv.at



Kurzfassung 

Aufträge 

Kampagne �Alkohol 

im StraßenverkehrH 

R 
H 

In den internen Regelungen des BMVlT war festgelegt, das alle 

relevanten Ge chäft stücke, die für die spätere Nachvollziehbar­

keit von wichtigen Entscheidungen erforderlich waren, im elekLro­

nischen Aktenverwaltungssystem (ELAK) zu erfassen waren. Oie 

Beurteilungsbögen für die Bewertung der Förderansuchen fanden 
ich nicht im ELAK. Jene des zweiten und dritten Calls lagen im 

BMVrr in Papierform auf, jene des ersten Cal l  waren nicht mehr 

vorhanden. Damit war die Beurteilung der Förderansuchen unvoll­

ständig dokumentiert und nicht nachvollziehbar. (TZ 22 )  

Der Verkehrssicherheit fonds vergab in  den Jahren 2008 bis 20 1 3 

1 27 Aufträge im  Wert von insgesamt rd. 1 3,7  Mio. EUR. Der Groß­

teil der Aufträge entfIel auf Kampagnen zur Bewusstseinsbildung. 
(TZ 2 3) 

Der Verkehrssicherheitsfonds ftnanzierte seit dem Jahr 2003 die Ent­

sendung externer Fachexperten zu nationalen und internationalen 

Expertensitzungen. Im Jahr 20 1 2 schloss das BMVIT dazu erneut 

eine Rahmenvereinbarung mit Stundensätzen von rd. 1 29 EUR 

für die Tei lnahme, die Vor- und Nachbearbeitungszeit und von 

rd. 65 EUR rur die Reisezeit ab. Für vergleichbare Mitarbeiter des 

BMVIT war im Jahr 201 3 von durch chnittlichen Stundensätzen 

zwi ehen rd. 38 EUR und rd. 54 EUR auszugehen. Durch die Aus­

lagerung dieser Leistungen an Dritte ging dem BMVIT Fachwissen 
verloren bzw. wurde bei Externen Know-how auf Kosten des Ver­

kehrssicherheitsfonds aufgebaut. (TZ 24) 

Der Verkehrssicherheitsfonds ftnanzierte in den Jahren 2009 

und 20 10  gemeinsam mit drei externen Partnern die Kampagne 

"Alkohol im Straßenverkehr". Die Kampagne kostete in Summe 

rd. 4,5 Mio. EUR; davon trugen rd. 1 ,5 Mio. EUR die externen 

Partner. Das BMVIT beauftragte die BundesbeschafTung GmbH mit 

der Durchführung des Vergabeverfahrens für die Kreativleistungen. 

Fünf Agenturen wurden aufgefordert, ein Angebot auszuarbeiten. 

Oie Erstangebote der Agentur A und der Agenlur B unterschieden 

sich deutlich. Beim Letztangebot änderte die Agentur A Konzept und 

Slogan der Kampagne zur Gänze; dies bewirkte eine starke Ähnlich­

keit mit dem von der Agentur B eingereichten Vorschlag. (TZ 2 5) 

Oie Bewertungskommission vergab in  einem ersten Bewertungs­

durchgang rur jedes Kriterium eine gemeinsam akkordierte Punkte­

zahl. Nach diesem Durchgang lag die Agentur B an erster Stelle. Im 

Anschlu veränderte die Bewertungskommission die Punktebewer-
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